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Grußwort
Die Erforschung der Herkunft und Geschichte 
von Kunst- und Kulturgütern hat in den letz-
ten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Die 
Provenienzforschung ist inzwischen als eine 
selbstverständliche und dank ihrer speziellen 
Methoden notwendigerweise eigenständige 
Fachdisziplin innerhalb der Museumswissen-
schaften entwickelt. Die vielen in den letzten 
Jahren erfolgreich abgeschlossenen Projekte be-
legen die Leistungsfähigkeit der kulturgeschicht-
lichen Forschung in Deutschland.

Der Museumsverband Sachsen-Anhalt hat 
sich der Aufgabe angenommen, die Provenienz-
forschung in unserem Bundesland flächen- 
deckend zu etablieren. Dazu konnte im Jahr 
2019 eine durch das Land geförderte Koordinie-
rungsstelle eingerichtet werden, die eine erfolg-
reiche und dynamische Arbeit leistet. Im Fokus 
steht vor allem die Unterstützung der mittle-
ren und kleineren Museen, denen die eigenen 
finanziellen, personellen und zeitlichen Res-
sourcen fehlen, um diese Verantwortung, ins-
besondere zu den gesellschaftlich gesetzten 
Schwerpunkten, zu leisten. 

In Sachsen-Anhalt hat die museale Her-
kunftsforschung eine über Jahrhunderte zu-
rückreichende Tradition bis hin zu den Reli-
quiensammlungen des Mittelalters. Die eigene 
Sammlungsgeschichte ist für viele Museen ein 
wesentlicher Aspekt ihres Selbstverständnisses, 
denken Sie beispielsweise an die Kunst- und  
Naturalienkammer der Franckeschen Stiftun-
gen. Aber denken Sie auch an das Kunstmu-
seum Moritzburg Halle (Saale), das bereits im 
Jahr 1985 umfassend den schmerzhaften Ein-
griff der Nationalsozialisten mit der „Entar- 
tete Kunst“ genannten Diffamierungs- und Be-
schlagnahmeaktion der künstlerischen Moderne 
anhand seiner schwerwiegenden Sammlungs-

verluste thematisierte. Regelmäßige weitere Ver-
öffentlichungen und Ausstellungen bis hin zum 
großen Projekt  Das Comeback  im Jahr 2019 bele-
gen, wie wesentlich dies für die Identität der In-
stitution an sich ist. Darüber hinaus haben die 
Ausstellungs- und Erschließungsprojekte  Stifter 
und Schenker  sowie die Ausstellung  It’s all about 
collecting  die Geschichte des Hauses als bürger-
schaftliches Museum einschließlich der Kolo-
nialgeschichte erschlossen.

Deshalb ist es für das Thema impulsgebend, 
dass der Verband und das Kunstmuseum koope- 
rieren. Das Museum ist zweifellos ein musea-
ler „Leuchtturm“ und Teil der Kulturstiftung 
Sachsen-Anhalt, die die Verbandsarbeit heraus-
ragend begleitet und unterstützt. 

In den 1990er Jahren standen infolge des 
 Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes  
Restitutionen im Zusammenhang mit der Bo-
denreform genauso wie die Wiedergewinnung 
schmerzlicher Verluste – z. B. des Quedlinburger 
Stiftsschatzes – im Vordergrund. 1998 nahm die 
Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste der 
Länder in Magdeburg, seit 2015 Stiftung Deut-
sches Zentrum Kulturgutverluste, die Arbeit 
auf. Sie ist unverzichtbare Partnerin für die For-
schung, der unser ausdrücklicher Dank gebührt 
genauso wie dem Land Sachsen-Anhalt für die 
umfängliche Förderung.

Es ist zu hoffen, dass von dieser Publika- 
tion Anregungen nicht nur für die Museen im 
Land Sachsen-Anhalt ausgehen. Sie wird zur 
weiteren Sensibilisierung beitragen und damit 
weitere noch immer notwendige Transparenz 
herstellen. 

Ulf Dräger
 Vorsitzender  
Museumsverband Sachsen-Anhalt
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Grußwort
Sehr geehrter Herr Dräger, Vorsitzender  
des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt, 
sehr geehrter Herr Dr. Philipsen, General- 
direktor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, 
sehr geehrter Herr Bauer-Friedrich,  
Direktor des Kunstmuseums Moritzburg,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Gäste,

im Namen der Landesregierung begrüße ich 
Sie zur Fachtagung  Restitution. Vom Angstbe-
griff zum praktischen Handeln  im Kunstmuseum 
Moritzburg Halle (Saale).

Sie alle kennen die lange Geschichte dieses 
traditionsreichen Hauses und seiner Sammlun-
gen. In der kurzen Zeitspanne der Weimarer Re-
publik entstand unter Max Sauerlandt und Alois 
Schardt in Halle eines der aufregendsten Samm-
lungsprojekte der Moderne. Viel zu kurz dauerte 
diese Blütezeit, bis sie nach der Machtübernah-
me der Nationalsozialisten ihr jähes Ende fand. 
Unter den Nazis wurde die Utopie Moderne als 

„entartet“ verfemt und Kunstbesitz geplündert, 
beschlagnahmt oder verschleudert. Vor einigen 
Jahren erinnerte uns die große Sonderausstel-
lung  Bauhaus Meister Moderne. Das Comeback  an 
Aufbau und Verlust der großen halleschen Mo-
derne-Sammlung. 

Wenn es darum geht, die Verbrechen wäh-
rend des Nationalsozialismus aufzuarbei-
ten und Restitutionen zu ermöglichen, bildet 
die Provenienzforschung die Basis. Denn: So 
schmerzhaft die Verluste in den Sammlungen 
deutscher Museen bis heute nachwirken, sie 
bezeugen nur einen Teil des nationalsozialis- 
tischen Raubzugs. Der NS-Staat bereicherte 
sich im Zuge der Verfolgung und Vernichtung  
von Millionen Menschen an deren privatem 
Eigentum. Der Entzug ging dabei häufig indi-
rekt vonstatten: Etwa wenn Verfolgte gezwun-
gen waren, ihren Besitz zu verkaufen, um Ab-
gaben zu begleichen oder die Flucht ins Exil  
zu finanzieren. Nach 1945 fanden Kunstwerke  

vielerorts über den Markt den Weg zurück in 
deutsche Sammlungen.

Aus Sicht einiger Kulturgut bewahrender 
Einrichtungen vermag Restitution somit als 
Gefahr betrachtet werden. Etwa wenn bei der  
Suche fairer und gerechter Lösungen im Sin-
ne der Opfer oder deren Nachkommen Werke 
öffentlicher Sammlungen betroffen sind und 
eine Rückgabe im Raum steht. Eine solche Sicht-
weise verkennt allerdings, dass Restitutionen 
zuvorderst darauf zielen, belegbares Unrecht 
anzuerkennen und es wiedergutzumachen – 
jedenfalls soweit es eine Rückgabe leisten kann. 
Dies betrifft nicht nur den Unrechtskontext des 
Nationalsozialismus, sondern gleichermaßen 
die Kontexte Kolonialismus und Kulturgutent-
ziehungen in der Sowjetischen Besatzungszone  
und in der DDR.

Dabei muss die Eigentumsübertragung und 
Rückgabe nicht zwingend bedeuten, dass Wer-
ke der Öffentlichkeit entzogen werden. Die Bei-
spiele der Restitution von 17 Silberobjekten aus 
ehemals jüdischem Besitz durch das Kunstmu-
seum Moritzburg Halle (Saale) im Jahr 2017 und 
einer Restitution durch das Städtische Museum 
Aschersleben belegen das Gegenteil: Anerken-
nung des geschehenen Unrechts, Rückgabe und 
Dialog können dazu führen, dass Kulturgüter als 
Leihgaben weiterhin für die Öffentlichkeit zu-
gänglich bleiben. Die Werke und ihre Geschichte 
verweisen heute auf jenen Teil unserer Kulturge-
schichte, der durch die Nationalsozialisten aus-
gelöscht werden sollte. Dies ist nicht zuletzt das 
Verdienst des Deutschen Zentrums Kulturgut-
verluste mit Sitz in Magdeburg. Seit rund zehn 
Jahren hat es sich als Institution etabliert. 

Die Pflicht zu Sammlungserschließung 
und Provenienzforschung liegt in erster Li-
nie bei den Trägern der Einrichtungen. Dieser 
Aufgabe nachzukommen, ist keine Selbstver-
ständlichkeit – gerade für kleinere Häuser mit 
begrenzten Ressourcen. Das Land hat das er-
kannt und fördert diesen Arbeitsbereich. Mit der  

In Kooperation mit

Gefördert von
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Koordinierungsstelle für Provenienzforschung 
hat sich eine gut funktionierende und in das 
Land wirkende Instanz etabliert. Sie sensibi-
lisiert für das Thema und berät zu Förderan-
trägen. Nicht zuletzt diese Fachtagung ist vom 
Land gefördert.

Sachsen-Anhalt steht fest zu seinem Be-
kenntnis zu den Washingtoner Prinzipien. Vor 
diesem Hintergrund wird es auch der letzten 
Entscheidung der Beratenden Kommission 
über eine Zeichnung von Adolph von Menzel 
im bisherigen Besitz des Kunstmuseums Moritz-
burg Halle (Saale) nachkommen. Darüber hin-
aus unterstützt das Land gemeinsam mit dem 
Bund die Stärkung der Beratenden Kommission. 
Jüngst, im März 2024, einigte sich die Kultusmi-
nisterkonferenz in Berlin auf einen gemeinsa-
men Beschluss hierzu.

Meine Damen und Herren, in einem Rechts-
staat darf Restitution kein Angstbegriff sein. 
Im Herbst 2019 lenkte der Historiker Michael 
Wolffsohn bei der Eröffnung einer Tagung zum 
Thema Restitution den Blick auf die doppelte 
Trias  Recht – Gerechtigkeit – Frieden  und  Schuld – 

Sühne – Versöhnung . Er befand: „Was ein werte-
orientiertes Gemeinwesen außer Recht und Ge-
rechtigkeit braucht, ist historische Wahrheit. 
Historische Wahrheit als Grundlage der Ver-
söhnung. Versöhnung durch Wahrheit. Wahr-
heit statt Strafe.“ 1 Mit anderen Worten: Mit dem 
Willen zur Verantwortung mag über die Erfor-
schung unserer Sammlungen eine Annäherung 
an die Wahrheit und vielleicht sogar Versöh-
nung gelingen. Hierin liegt eine große Chance 
von Restitutionen.

Ich danke dem Museumsverband Sachsen-
Anhalt, dem Kunstmuseum Moritzburg Hal-
le (Saale) und der Kulturstiftung Sachsen-An-
halt für die gemeinsame Organisation dieser 
wichtigen Tagung. Allen Teilnehmenden, von 
den Referentinnen und Referenten bis hin zu  
den Gästen, wünsche ich eine erkenntnisreiche 
Veranstaltung.

Dr. Sebastian Putz
Staatssekretär für Kultur  
in der Staatskanzlei  
und Ministerium für Kultur Sachsen-Anhalt

1 Wolffsohn, Michael: Recht,  
Gerechtigkeit, Frieden. Schuld, 
Sühne und Versöhnung [Key-
note zur Tagung  Fair und  
Gerecht  der Interessenge- 

meinschaft Deutscher Kunst-
handel, 14.10.2019]. In: Karl 
& Faber, Journal 2020: Im 
Austausch, München 2020, 
S. 36 – 41, hier S. 39.

Dank
Die vorliegende Publikation vereint die Beiträ-
ge der Fachtagung  Restitution. Vom Angstbegriff 
zum praktischen Handeln , die am 20. März 2024 
im Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) statt-
gefunden hat.

Der Einladung zur Tagung folgten circa 60 
Personen, die das Vortragsprogramm vor Ort 
wahrnehmen konnten. Da die Veranstaltung 
von Anfang an in hybrider Durchführung ge-
plant gewesen ist, war neben der persönlichen 
auch eine digitale Teilnahme möglich: Die 
Liveübertragung auf dem YouTube-Kanal des 
Museumsverbands erreichte weitere 350 Per-
sonen. Die hohe Anzahl an Teilnehmenden un- 
terstreicht einmal mehr die Wichtigkeit dieser  
Thematik. Denn als eine der ersten Fachver-
anstaltungen überhaupt war der Fokus auf die 
praktische Herangehensweise für Museen im 
Umgang mit Restitutionsvorgängen von un-
rechtmäßig angeeignetem Kulturgut gerichtet.

Der Museumsverband Sachsen-Anhalt 
dankt allen Referentinnen und Referenten für 
ihre Mitwirkung an der Veranstaltung sowie am 

Tagungsband und zollt Respekt für die Transpa-
renz hinsichtlich der Anbahnung und Durchfüh-
rung der geschilderten Provenienzforschungen 
und Restitutionsvorgänge.

Ohne die großzügige finanzielle Unterstüt-
zung des Landes Sachsen-Anhalt sowie der Kul-
turstiftung Sachsen-Anhalt mit dem Kunstmu- 
seum Moritzburg Halle (Saale) und seinem Di-
rektor Thomas Bauer-Friedrich wären die Tagung  
und der daraus resultierende Tagungsband in 
diesem Umfang nicht möglich gewesen. Beiden 
Institutionen sei an dieser Stelle ebenfalls aus-
drücklich gedankt.

Ein weiterer Dank gilt der Konferenz der 
Museumsberatungsstellen in den Ländern 
(KMBL) und insbesondere den Beratungsstellen  
für Provenienzforschung in den Bundesländern, 
die mit ihrer Expertise und Kontakten die Pro-
grammplanung unterstützten.

Luisa Töpel
Geschäftsführerin  
Museumsverband Sachsen-Anhalt
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Annette Müller-Spreitz

Einleitung
Die Ziele von Provenienzforschung in Museen 
sind das Erforschen und Aufarbeiten der Her-
kunft von Sammlungsobjekten. Das schließt die 
allgemeinen historischen Verhältnisse und in-
dividuellen Schicksale der vorherigen Eigentü-
mer:innen ein. Bei Feststellung eines Unrechts-
kontextes im Verlauf der Objektbiografie ist 
danach die Rückgabe eines oder mehrerer Ob-
jekte gesellschaftsfähig, moralisch angebracht 
und justiziabel. 

Heutzutage gilt es entsprechend der histo-
rischen Abfolge der drei Unrechtskontexte: ers-
tens Repatriierungen und Rückgaben laut den 
 Ersten Eckpunkten  zum Umgang mit Kultur- und 
Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten aus 
dem Jahr 2019 zu ermöglichen; zweitens ge-
rechte und faire Lösungen im Sinne der  Wa-
shingtoner Erklärung  von 1998 und der  Gemeinsa-
men Erklärung  von 1999 mit den rechtmäßigen 
Eigentümer:innen von NS-verfolgungsbedingt 
entzogenem Kulturgut zu finden; und drittens 
Rückübertragungen gemäß  Vermögensgesetz  
(1990) und  Entschädigungs- und Ausgleichsleis-
tungsgesetz  (1994) im Zusammenhang von Kul-
turgutentzug in der Sowjetischen Besatzungszo-
ne (SBZ) und der DDR zu prüfen. 

Solche Prozesse sind oftmals, so die län-
derübergreifende Erfahrung der Museumsbe-
ratungsstellen sowie der Koordinierungsstellen 
für Provenienzforschung, bei den Museen mit 
Unbehagen verbunden, teilweise sogar scham-
behaftet, etwa im Umgang mit den rechtmäßi-
gen Eigentümer:innen. Restitutionen gehören 
nicht zum Alltagsgeschäft der meisten Häuser. 
Stattdessen sind sie Einzelfälle und mitunter 
Höhepunkte medialer Aufmerksamkeit. Insbe-
sondere bei Mitarbeitenden in Museen sowie bei 
deren Trägern besteht große Unsicherheit in Be-
zug auf das korrekte juristische und bilanzrele-
vante Vorgehen. 

Die Koordinierungsstelle Provenienzfor-
schung (KoP) beim Museumsverband Sachsen-
Anhalt e. V.1 hat ebenfalls derartige Vorbehalte 
und Problemlagen im Zusammenhang mit Pro-
venienzforschung registriert. In Kooperation mit 
dem Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) und 
mit der Unterstützung der Konferenz der Mu-
seumsberatungsstellen in den Ländern (KMBL) 
hat die KoP die Tagung  Restitution. Vom Angstbe-
griff zum praktischen Handeln  am 20. März 2024 or-
ganisiert und durchgeführt. Die terminliche Nä- 
he zum drei Wochen später stattfindenden  6. In- 
ternationalen Tag der Provenienzforschung  war 
beabsichtigt. Die Tagung ermöglichte die Vernet-
zung der Referent:innen und Teilnehmer:innen 
sowohl in Präsenz als auch online im Livestream.

Das Tagungsprogramm bot Museumsmit-
arbeitenden und Provenienzforschenden einen 
Einblick in Restitutionsabläufe aus allen drei 
Unrechtskontexten – koloniale Kontexte, NS-
Raubgut und Kulturgutentziehungen in SBZ 
und DDR. Erstmals lag der Schwerpunkt dabei 
auf praktischen Aspekten der Museumsarbeit 
im Umgang mit Restitutionen: Es ging darum, 
zeitliche Vorläufe, Beteiligte und die Arbeits-
prozesse im Hintergrund in den Einrichtungen 
vorzustellen. Ein Aspekt zielte darauf, wie mit 
rechtmäßigen Eigentümer:innen – Nachfahr:in-
nen, Herkunftsgesellschaften und Anspruchsbe-
rechtigten – proaktiv in Kontakt getreten werden 
kann bzw. welche Möglichkeiten des Umgangs 
bestehen, wenn jene selbst auf das Museum zu-
kommen, um einvernehmliche Lösungen zu 
finden. Außerdem sollte ein Einblick gegeben 
werden, wie mit entsprechenden Trägern und 
der sowohl juristischen als auch haushaltsbe-
zogenen Problematik verfahren werden kann. 
Rückschläge, proaktives Vorgehen, Nach- und 
Vorteile durch neue Kontakte sollten ebenfalls 
thematisiert werden.

Die vorliegende Publikation versammelt 
die auf der Tagung vorgestellten Beispiele. Die-
se sollen dazu beitragen, Ängste in Museen ab-
zubauen, sich mit Provenienzforschung ausei-
nanderzusetzen. Mehrwerte, die für sie aus einer 
proaktiven Provenienzforschung erwachsen 

können, scheinen auf und dienen der Aufarbei-
tung und Wiedergutmachung. Weitere Plus-
punkte sind eine genauere (kunst-)historische 
Einordnung der untersuchten Objekte, ein bes-
seres Selbstverständnis der Institutionen aus der 
je eigenen Sammlungsgeschichte heraus und 

Blick ins Tagungsgeschehen auf der Empore im Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale)   
beim online zugeschalteten Vortrag von Mathias Weller, © Museumsverband Sachsen-Anhalt,  
Foto: Roland Wiermann
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neue Bezugspunkte zu anderen Häusern und 
museumsrelevanten Akteur:innen.

Zwei Beiträge der Tagung erscheinen nicht 
im vorliegenden Band, dennoch stehen die Refe-
rentinnen Heike Kielstein und Madleine Städt-
ler als Ansprechpartnerinnen zur Thematik Res-
titution für Kolleg:innen zur Verfügung. Heike 
Kielstein (Dekanin der Medizinischen Fakul-
tät der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg und dort Professorin für Anatomie, Direkto-
rin des Instituts für Anatomie und Zellbiologie 
sowie Leiterin des Weiterbildungszentrums für 
Klinische Anatomie) sprach über die  Meckelschen 
Sammlungen  in Halle (Saale) als anatomische 
Lehrsammlung. Die Restitution von mensch-
lichen Überresten an australische Indigene im 
Jahr 2019 schilderte sie als einen Dialog auf vie-
len Ebenen.2 Madleine Städtler (stellvertreten-
de Leiterin am Museumsberg Flensburg) be-
richtete von der vorschnellen Restitution eines 
Glaspokals aus der Sammlung List, Magdeburg, 
am 22. August 2013. Das Museum in Flensburg 
hatte den Pokal 1939 bei Hans W. Lange in Ber-
lin ersteigert und laut den Unterlagen der for-
dernden Rechtsanwaltskanzlei der Erb:innenge-
meinschaft List erschien Adolf List (1861 – 1938) 
als verfolgter Jude, der eine europaweit einzig-
artige Sammlung an Kunsthandwerk zusam-
mengetragen hatte, die unter Zwang verkauft 
wurde. Erkenntnisse dann einsetzender Pro-
venienzforschung zur Veräußerung der Samm-
lung List revidierten Ende 2014 die damalige 
Entscheidung. Demnach ließ die nicht jüdische 
Witwe Clara Helene List (1868 – 1956) die mit 
einer Million Reichsmark bewertete Sammlung 
versteigern, verfügte danach frei über den Erlös 
und investierte in Immobilien.3

Ausgehend von der chronologischen Abfolge der 
Entzugskontexte ordnet der Tagungsband die 
Beiträge nach kolonialen Kontexten, NS-Raub-
gut sowie Kulturgutentzug in SBZ/DDR.

Christian Jarling führte im Jahr 2023 das 
vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste 
geförderte  Erstcheck -Projekt des Museumsver-

bands Sachsen-Anhalt zu Sammlungen aus ko-
lonialen Kontexten an den drei Stadtmuseen 
in Aschersleben, Halberstadt und Wolmirstedt 
durch. Sein Beitrag handelt daher vom Anfang: 
Denn um überhaupt zu Rückgaben kommen zu 
können, bedarf es der Suche nach Verdachtsmo-
menten. In den vielen sogenannten kleinen und 
mittleren Museen passiert das mittels Erstcheck.4 
Jarling führt sowohl die Methode als auch seine 
konkreten Ergebnisse aus. Er beschreibt, wie er 
jeweils einen aktuellen Bestandsabgleich vorge-
nommen, die Herkunft der Objekte und Iden-
titäten der Objektgeber:innen ermittelt sowie 
die jeweilige Institutionsgeschichte in Bezug 
auf Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten 
untersucht hat. Die Gewichtung nach histo-
risch und kulturell sensiblen Objekten sowie 
die Benennung von Akteur:innen in kolonialen 
Zusammenhängen geben den Museen Anlass, 
weiterzuforschen und Rückgaben offen gegen-
überzustehen. Im Zusammenhang mit der  Afri- 
kanischen Sammlung  im Museum Wolmirstedt 
kommt ein Rückgabeantrag beim Landesamt 
zur Regelung offener Vermögensfragen (LARoV) 
zur Sprache – ein Beispiel für die Überschnei-
dung der Unrechtskontexte der Herkunft aus  
kolonialen Zusammenhängen und Enteignun-
gen in der SBZ.

Den Auftakt zu Restitutionsverfahren von NS-
Raubgut bietet der Beitrag von Matthias Wel-
ler. Sein 2019 begonnenes rechtsvergleichen-
des Forschungsprojekt  Restatement of Restitution 
Rules for Nazi-Confiscated Art  schließt er 2024 
ab. Er zieht ein Fazit nach 25 Jahren Washing-
toner Prinzipien und beschreibt eine Wende 
hinsichtlich der Behandlung uneiniger Res-
titutionsfälle anhand aktueller Diskussionen 
und Entscheidungen. Diese haben sich um 
den Tagungstermin im März 2024 forciert. Da-
her bietet der Beitrag für diesen Tagungsband 
eine Reflexion dreier Ereignisse: erstens die 
 Washingtoner Erklärung  vom 5. März 2024, be-
zeichnet als „Best Practices for the Washington 
Conference Principles on Nazi-Confiscated Art“; 

zweitens den mittlerweile verabschiedeten Re-
ferentenentwurf für ein  Gesetz zur erleichterten 
Durchsetzung der Rückgabe von NS-verfolgungsbe-
dingt entzogenem Kulturgut  vom 21. März 2024; 
und drittens das  20. Kulturpolitische Spitzenge-
spräch  vom 13. März 2024 mit der Verlautba-
rung, die Beratende Kommission durch eine 
Schiedsgerichtsbarkeit zu ersetzen.

In den meisten Fällen finden Museen mit 
den anspruchsstellenden sowie proaktiv gesuch-
ten Nachfahr:innen ohne einen Spruchkörper – 
ob nun Beratende Kommission oder Schieds-
stelle – gerechte und faire Lösungen.5 Thomas 
Bauer-Friedrich und Susanna Köller skizzieren 
ausgehend vom Inventareintrag „Restbestand 
des sog. Judensilbers“ die Ergebnisse der Prove-
nienzforschung, das Finden einer gerechten und 
fairen Lösung mit der Jewish Claims Conference 
(JCC) und die mittels Dauerleihnahme erreichte 
Sicherung von 17 Silberobjekten für das Kunst-
museum Moritzburg Halle (Saale). Aus aktuel-
lem Anlass berichten sie des Weiteren über den 
Prozess mit der Beratenden Kommission im Fall 
einer Zeichnung Adolph von Menzels aus der 
Max-Liebermann-Sammlung.

Luisa Töpel und Christiane Grathwohl-
Scheffel schildern die Einzelfallrecherche zu 
über 100 Freimaurerobjekten im Museum 
Aschersleben. Die Recherche nahm durch ein 
Restitutionsersuchen der örtlichen Freimaurer-
loge  Zu den drei Kleeblättern  seinen Anfang. Die 
erforschten Verquickungen zwischen altem Lo-
gentempel und Museumsgebäude sowie dem 
Sammlungsbestand des Hauses und den Objek-
ten der 1993 reaktivierten, wieder im Tempel tä-
tigen Loge stärkten das jeweilige eigene histori-
sche Verständnis beider Institutionen und den 
respektvollen Umgang miteinander. Außerdem 
befasste sich dieses Projekt als erstes deutsch-
landweit mit dem vielfältigen Bestand an Ri-
tualobjekten einer unter dem NS-Regime liqui-
dierten und nach der Deutschen Einheit in den 
östlichen Bundesländern neu gegründeten Loge. 
Das Restitutionsverfahren fand 2022 unter Be-
teiligung der Stadt Aschersleben sowie des Mu-

seumsträgers, der Aschersleber Kulturanstalt 
(AöR), statt. 

Bernd Röder teilt den Lernprozess des Stadt-
museums Simeonstift Trier beim Rückgabever-
fahren des Adam van Breen zugeschriebenen 
Gemäldes  Eissegler  (1610). Eigene Recherchen 
des Museums und Abstimmungen innerhalb 
der Stadt ermöglichten die Rückgabe im Januar 
2022 an die Erbin des jüdischen Kunsthändlers 
Jacques Goudstikker. Die Spur zur Identifikation 
des Gemäldes, das bei der Besetzung der Nie-
derlande im Jahr 1940 von den Nationalsozialis-
ten beschlagnahmt wurde, wird ausgehend von 
einem Katalogbeitrag über ein Objektfoto mit 
Beschriftung und einem Eintrag in der  Lost Art -
Datenbank nachgezeichnet. Erstmals involviert 
in eine Restitution war in diesem Fall nicht nur 
das Stadtmuseum Simeonstift Trier, sondern 
auch die Stadt als Museumsträger, der Oberbür-
germeister, der Dezernent für Kultur, Tourismus 
und Weiterbildung, das Rechtsamt der Stadt so-
wie der Vorstand, der Rat und die Verwaltung 
der Stadt. Da die Stadt Trier das Bild im Jahr 
1987 geschenkt bekommen hatte und mehr als 
zehn Jahre besaß, sah sie sich als rechtmäßige 
Eigentümerin; es bestand kein Rechtsanspruch 
auf die Herausgabe des städtischen Vermögens-
gegenstands. Die Entscheidung des Stadtrats 
begründete die freiwillige Rückgabe mit den 
moralischen Grundsätzen der Washingtoner 
Prinzipien und der  Gemeinsamen Erklärung  so-
wie mit dem „öffentlichen Interesse“ dieser Art 
der Veräußerung. Weitere finanztechnische Ab-
sicherungen wurden durch die Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion des Landes Rheinland-
Pfalz getroffen: Sie stimmte zu, vom  Vollwert-
prinzip  abzuweichen und finanzielle Folgekos-
ten wie eine allfällige Schenkungssteuer in der 
Restitutionsvereinbarung auszuschließen.

Für das Themenfeld Rückübertragungen in Sa-
chen Kulturgutentzug in der SBZ/DDR gibt Jan 
Scheunemann einen Rückblick auf die Entste-
hung des  Ausgleichsleistungsgesetzes  Anfang der 
1990er Jahre und die damals aufkommende 
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Angst der Museen um ihre Sammlungsbestände.  
Der Beitrag startet mit der Umbruchsituation 
1989 und führt Hoffnungen jener an, die durch 
besatzungshoheitliche Enteignungen in der 
SBZ ihres Eigentums entledigt wurden. Sie re-
spektive ihre Nachfahr:innen wollten sich zu-
erst im Dialog mit Museen des Vorhandenseins 
von Kunstwerken vergewissern und kamen 
dann zu Eigentums- und Rückerstattungs- bzw.  
Entschädigungsfragen. Auf politischer Ebene  
verlief zeitnah ebenfalls eine Debatte, um sol-
che Fragen zu beantworten. Scheunemann 
stellt diese Diskussion im historischen Nach-
vollzug dar: ausgehend von der  Gemeinsamen  
Erklärung der Regierungen der Bundesrepublik  
Deutschland und der DDR zur Regelung offe-
ner Vermögensfragen  vom 15. Juni 1990 (als 
Anlage III Bestandteil des Einigungsvertrags 
vom 31. August 1990) über das sogenannte  
Bodenreform-Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 23. April 1991 (Unumkehrbarkeit der 
Bodenreform, Erstattung vor Rückübertragung), 
Überlegungen zu restitutionsfähigem Mobiliar-
vermögen, später bezeichnet als „bewegliche 
Sachen, die nicht in einem Einheitswert einbe-
zogen sind“, hin zum  Ausgleichsleistungsgesetz  
(AusglLeistG innerhalb des  Entschädigungs- und 
Ausgleichsleistungsgesetzes  [EALG]) vom 1. Dezem- 
ber 1994. Die Frage des Standorts der Objekte in 
den ostdeutschen Bundesländern und die Ab-
wicklung über die Ämter zur Reglung offener 
Vermögensfragen kommen ebenso zur Sprache. 
Anhand des Falls der Familie von der Schulen-
burg gewährt er ferner einen Einblick in die Um-
setzung einer Rückübertragung.

Thomas Bauer-Friedrich und Susanna Köl-
ler liefern in ihrem zweiten Beitrag zwei Fallbei- 
spiele mit Anfangsverdacht zu SBZ- und DDR-
Unrecht aus der Grafischen Sammlung des Kunst- 
museums Moritzburg Halle (Saale). Hier handelt 
es sich um proaktive Forschung des Museums 
zu DDR-Unrecht jenseits der üblichen vom  
LARoV ausgelösten antragsbezogenen Bearbei- 
tung. Die beiden Fälle zeigen, wie staatliche 

Behörden Kunst- und Kulturgut vor dessen 
potenzieller Ausfuhr aus der DDR (1949, 1961)  
beschlagnahmten und wie Informationen dazu 
auch in der Staatlichen Galerie Moritzburg in-
tern verloren gingen bzw. verstreut aktenkun-
dig wurden. Deshalb sind in der Sammlungs-
dokumentation Hinweise auf Vorprovenienzen 
eher unspezifisch eingetragen. Das erschwer-
te die Rekonstruktion der Objektwege zurück 
bis zum Eigentumsentzug, der nach heutigen 
rechtsstaatlichen Gesichtspunkten als unrecht-
mäßig gilt. Die Aufarbeitung und Restitution sol-
cher Sammlungsbestände stellt Museen vor He-
rausforderungen. Daher weisen die Autorin und 
der Autor auf den Bedarf breit aufgestellter För-
der- und Beratungsregelungen wie etwa einen 
 Erstcheck DDR-Unrecht jenseits EALG  hin.

Iris Metje rekapituliert die Rückübertragung 
eines Meissener Porzellantellers mit Schmetter-
lingsdekor durch das Hetjens – Deutsches Kera- 
mikmuseum Düsseldorf im November 2021 
an die Erb:innen nach Carl Hermann Graf Vitz-
thum von Eckstädt als Bodenreformgut. Metje 
zeichnet den Weg des Tellers nach – von seiner 
Entstehung in der Meissener Porzellan-Manu-
faktur Anfang des 18. Jahrhunderts zum Ge-
brauch bei der Familie Vitzthum von Eckstädt 
im Schloss Schönwölkau, über die Enteignung 
1945 und Translokation in die Staatliche Ga-
lerie Moritzburg Halle (Saale) 1951, dann zum 
Staatlichen Kunsthandel der DDR wahrschein-
lich 1963 bis hin zum Ankauf in der Bundesre-
publik durch den Sammler Ernst Schneider, der 
1974 dem Hetjens-Museum eine Porzellanstif-
tung schenkte. Der Fall steht für eine Anwen-
dung des EALG Art. 26 § 5 Abs. 1, obwohl das 
Objekt sich außerhalb des Gebiets der einstigen 
DDR befand. Außerdem erläutert Metje, wie 
eine Multispektralanalyse half, Farbspuren auf  
der Unterseite des Düsseldorfer Tellers mit der 
Farbe einer unzweifelhaften Bodenreform- 
Signatur auf der Unterseite eines vom Bayeri-
schen Nationalmuseum München restituierten 
Schmetterlings-Tellers abzugleichen.

Die vorgestellten Fälle zeigen, wie komplex 
und individuell Restitutionsfälle zu betrach-
ten sind. Auf ein standardisiertes Procedere, 
das einem Restitutionsersuchen bzw. proakti-
ven Befund folgt, konnten Museen bisher nicht 
zurückgreifen. Selbst eine Zusammenstellung 
eventuell zuständiger Behörden und Perso-
nen sowie Partner:innen erwies sich oftmals 
als Learning by Doing. Für die Zukunft wäre es 

wünschenswert, nicht zuletzt mit Etablierung 
des Schiedsgerichtsverfahrens, eine Arbeits-
grundlage zu erstellen, die für viele Museen als 
Checkliste bei Restitutionsfällen dienen kann. 
Sie könnte dazu beitragen, Restitutionen pro-
aktiver als bisher einzuleiten und durchzu-
führen, da sich Mitarbeitende und Träger so 
dem Vorgehen nicht immer wieder neu stel- 
len müssten.

1 Das Land Sachsen-Anhalt 
hat die Koordinierungsstelle 
Provenienzforschung im Jahr 
2019 am Museumsverband 
Sachsen-Anhalt zunächst als 
Projektstelle eingerichtet;  
seit 1. Januar 2024 ist sie Teil 
der institutionellen Förderung 
und somit fester Bestandteil 
der Verbandsarbeit.

2 Vgl. Fuhrmann, Cornelia: 
Mit Rauch und Riten verab-
schiedet: Sterbliche Über-
reste indigener Australier 
kehren in ihre Heimat zurück, 
15.04.2019, URL: https://bit.ly/
uni-halle_mit-rauch-und-riten 
[02.08.2024].

3 Vgl. Städtler, Madleine: Prove-
nienzforschung am Museums-
berg Flensburg. Abschluss-
bericht: Neuerwerbungen 

1933 – 1945, Flensburg 2019,  
S. 44 – 46, URL: https://bit.ly/
museumsberg-flensburg_pro- 
venienzforschung-neuerwer- 
bungen-1933-1945 [02.08. 
2024]; Pabstmann, Sven: Er- 
forschung eines möglichen 
NS-verfolgungsbedingten 
Entzugs einer Kunstsammlung  
von Helene List als Erbin der 
Sammlung von Adolph List, 
Focke Museum Bremen 2014. 
In: Proveana – Datenbank 
Provenienzforschung, Deut-
sches Zentrum Kulturgutver-
luste, URL: bit.ly/proveana-
sammlung-list [02.08.2024].

4 Vgl. Johann, Saskia/Müller- 
Spreitz, Annette/Sachse,  
Alexander: Erstcheck Prove-
nienzforschung. Eine Handrei-
chung für die Praxis, hg. vom 
Museumsverband Sachsen-

Anhalt e. V. / Museumsverband 
des Landes Brandenburg e. V./
Museumsverband Hessen e. V., 
o. O. 2024, URL: https://bit.ly/
mv_handreichung-kulturgut-
entzug-sbz-ddr [11.11.2024].

5 Der Restitution von rund 
32.000 Objekten stehen 26 
Fälle gegenüber, bei denen  
die Beratende Kommission 
Empfehlungen ausgespro- 
chen hat.

6 Gesetz über staatliche Aus- 
gleichsleistungen für Enteig-
nungen auf besatzungsrecht-
licher oder besatzungshoheit- 
licher Grundlage, die nicht 
mehr rückgängig gemacht wer- 
den können (Ausgleichsleis-
tungsgesetz – AusglLeistG), 
URL: https://bit.ly/ausgleichs-
leistungsgesetz [11.11.2024].
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Christian Jarling

Zurück auf Anfang
Der lange Rechercheweg  
vor der Rückgabe außereuropäischer Objekte

Während im Rahmen der Tagung zahlreiche 
Beispiele konkreter Restitutionsverfahren von 
Sammlungsgütern vor dem Hintergrund von 
NS-Raubgut sowie Unrechtskontexten in der 
Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und in der 
DDR anschaulich und detailliert nachgezeich-
net werden, geht dieser Beitrag zeitlich einen 
Schritt weiter zurück.1 Anhand von drei klei-
nen und mittleren Museen in Sachsen-Anhalt 
soll aufgezeigt werden, welche Herausforderun-
gen vor möglichen Restitutionsverfahren von 
Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten be-
stehen. Die Grundlage dieser Zusammenfas-
sung bilden die Untersuchungen im Rahmen 
des  Erstcheck Provenienzforschung koloniale Kon-
texte im Museum Aschersleben, Städtischen Museum 
Halberstadt und Museum Wolmirstedt.2 Das vom 
Museumsverband Sachsen-Anhalt entwickelte 
sechsmonatige Projekt wurde vom Deutschen 
Zentrum Kulturgutverluste gefördert und fand 
im ersten Halbjahr 2023 statt.

Alle drei Museen haben seit ihrer Gründung 
heimatkundliche und regionalgeschichtliche 
Schwerpunkte. Zumindest in Halberstadt und 
Aschersleben lässt sich aber eindeutig nachwei-
sen, dass phasenweise gezielt außereuropäische 
Objekte angeschafft und ausgestellt wurden. 
Dies verdeutlicht, dass Objekte aus kolonialen 
Kontexten eben nicht nur in den spezialisier-
ten ethnologischen Museen gesammelt wurden, 
sondern die Konstruktion und Präsentation des 
Fremden auch in kleineren Städten aktiv mit-
gestaltet wurde. Jedoch wurden die außereuro-
päischen Sammlungen an den drei Museen spä-
testens seit Ende der 1950er Jahre nicht mehr 
erweitert und ausgestellt. Dementsprechend ge-

rieten diese Bestände in Vergessenheit und la-
gerten Jahrzehnte verschlossen in den Depots 
der Häuser.

Erneute Aufmerksamkeit erhielten die 
Sammlungen durch die Provenienzforschungs-
projekte des Museumsverbands Sachsen-Anhalt 
aus dem Bereich NS-Raubgut, die ab Mitte der 
2010er Jahre an Museen und Archiven des Lan-
des durchgeführt wurden.3 In diesem Rahmen 
konnten erste Hinweise auf außereuropäische 
Sammlungen zusammengetragen werden und 
es wurde festgestellt, dass die Sammlungsdo-
kumentationen und Hintergründe der Erwerbs-
kontexte nur noch rudimentär erhalten waren. 
Demzufolge sollten im  Erstcheck -Projekt zu den 
Beständen aus kolonialen Kontexten zunächst 
Bestandsaktualisierungen erfolgen, die Herkunft 
der Objekte und Identitäten der Objektgeber:in-
nen ermittelt werden und die jeweilige Institutio-
nengeschichte in Bezug auf Sammlungsgut aus 
kolonialen Kontexten untersucht werden. 

In den drei Museen befinden sich noch heu-
te mehr als 600 außereuropäische Objekte. Das 
Projekt zielte daher eher auf eine erste Grund-
lagenforschung ab und weniger auf individuel-
le Provenienzen einzelner Gegenstände. Auf die-
se Weise sollten vertiefende Forschungsbedarfe 
und mögliche Restitutionsverfahren identifi-
ziert werden. Die Sammlungen der drei Museen 
zeigen jeweils verschiedene Ebenen der Prove-
nienzforschung auf und ermöglichen es, mehre-
re Aspekte und Herausforderungen im Umgang 
mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten an 
kleinen und mittleren Häusern zu betrachten.

Der Beitrag beginnt mit der kleinsten Samm-
lung von 23 Objekten, die wohl ein Überbleibsel  
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einer so bezeichneten  Sammlung Geschichte und 
Kunst der Fremde  des Städtischen Museums Hal-
berstadt darstellt und einen bisher nahezu un-
bekannten Teil der lokalen Kolonialgeschich-
te aufzeigt. Im Anschluss wird die heute noch 
235 Stücke umfassende  Afrikanische Sammlung  
des Dr. von Eltz am Museum Wolmirstedt vor-
gestellt, mit der zugleich ein Bezug zur Bodenre-
form, also einem Entzugskontext in der SBZ, ver-
bunden ist. Zuletzt soll der heterogene Bestand 
von 368 ethnografischen, zoologischen, archäo-
logischen und kunsthandwerklichen Objekten 
aus verschiedenen Weltregionen im Museum 
Aschersleben aufgerollt werden.

Das Städtische Museum Halberstadt

Im 2020 erfolgten Projekt  Erstcheck Provenienz-
forschung NS-Raubgut im […] Städtischen Museum 
Halberstadt […]  fasste Corrie Leitz bereits erste 
Hinweise auf außereuropäische Objekte und de-
ren Dokumentation zusammen.4 Während die-
ser Forschungsarbeit wurde im Mai 2020 eine 
Anzahl außereuropäischer Objekte im Archäo-
logiedepot unter einer Dachschräge wiederent-
deckt.5 Im Sommer 2021 erfolgte eine erste Ein-
ordnung von 21 Objekten in Halberstadt durch 
Kolleg:innen des Grassi Museums für Völkerkun-
de zu Leipzig.6 Hierbei handelt es sich mehrheit-
lich um Laternen- bzw. Lampenteile aus dem in-
dopersischen Raum, Vasen und andere Gefäße 
aus Ostasien, ein Gefäß aus Myanmar und eine 
indische Schnitzarbeit. Daneben wurden im De-
pot zwei außereuropäische Schilde, die aus Ost-
afrika und Ozeanien (wahrscheinlich Papua-
Neuguinea) stammen, identifiziert. Bis zum 
Projektbeginn des  Erstchecks Provenienzforschung 
koloniale Kontexte  im Januar 2023 wurden in Hal-
berstadt sechs weitere Objekte identifiziert, die 
eine außereuropäische Herkunft vermuten las-
sen. Dies konnte für zwei südamerikanische 
(wahrscheinlich Chile) Reitersporen und zwei 
osmanische oder arabische Handwaffen inzwi-
schen bestätigt werden. Die erhaltene gedruckte 

Schautafel  Werdegang des Steinnuss-Knopfes  ver-
weist auf die Knopfindustrie in Schmölln (Thü-
ringen) und ist mit Rohwaren und verarbeiteten 
Produkten aus Südamerika und Afrika dekoriert. 
Für den Abguss einer Waffe konnte hingegen 
eine außereuropäische Herkunft ausgeschlos-
sen werden. Somit befinden sich in Halberstadt 
derzeit 26 außereuropäische Objekte.

Corrie Leitz listete bereits einzelne Zugänge 
außereuropäischer Objekte mit möglichem ko-
lonialen Hintergrund auf.7 Die erneute Überprü-
fung der erhaltenen Alt-Inventare ergab keine 
neuen Hinweise auf weitere Zugänge außereuro-
päischer Objekte. Anhand dieser Quellen wird 
jedoch deutlich, dass die außereuropäischen 
Sammlungen bereits in den ersten Jahren nach 
Museumsgründung deutlich umfassender wa-
ren. Den heute im Museum vorhandenen Ob-
jekten lassen sich jedoch keine Eingangsdaten 
zuordnen. Doch ließen sich bestimmte Phasen 
rekonstruieren, in denen außereuropäische Ob-
jekte vom Städtischen Museum und durch an-
dere Institutionen in Halberstadt gezielt gesam-
melt und ausgestellt wurden. 

Das Städtische Museum Halberstadt ist 1905 
gegründet worden. Mit dem Ankauf der  Spiegel-
schen Kurie  gelang es der Stadt, für bereits vor-
handene Sammlungen ein neues Gebäude am 
Domplatz zu erwerben.8 Darüber hinaus wur-
den Aufrufe an die Bürgerschaft gestartet, um 
die Bestände zu erweitern. Der Zweck des Mu-
seums war nicht primär wissenschaftlich, son-
dern hatte vor allem die Volksbildung zum Ziel. 
Von Beginn an sollte das Museum helfen, „[…] 
die Liebe zur Heimat und das Interesse an der 
heimatlichen Scholle zu heben und zu fördern.“9 
Hinweise auf außereuropäische Objekte sind zu-
nächst nur in den Jahresberichten des Museums 
vorhanden (publiziert zwischen 1906 und 1913, 
deutlich weniger detailliert und handschriftlich 
bis 1922). Da hierin genannte außereuropäische 
Zugänge explizit der museumseigenen  Samm-
lung Geschichte und Kunst der Fremde  zugeord-
net wurden – im zweiten und dritten Jahresbe-
richt im Jahr 1909 wird bereits eine Anzahl von 

96 Gegenständen erfasst –, kann davon ausge-
gangen werden, dass es ein eigenes Verzeichnis 
oder zumindest Listen gab.10 Ein entsprechendes 
Inventar ist heute nicht mehr erhalten. Neben 
den Angaben in den Jahresberichten lassen sich 
lediglich im  Inventarverzeichnis Mobiliar  in den 
1940er Jahren vier weitere außereuropäische Ob-
jektzugänge identifizieren.11

Die museumseigene  Sammlung Geschichte  
und Kunst der Fremde  konzentrierte sich vermut-
lich auf Kunstgegenstände und Kunstgewer-
be oder naturkundliche Objekte, die sich in die  
Museumsausstellungen integrieren ließen. Der 
Bestand wird in den Jahresberichten zwar als 
geschlossene Sammlung erwähnt, hatte aber in 
den Museumsräumen keinen eigenen Bereich. 
Im Ausstellungsführer von 1905 sind zum Bei-
spiel chinesische Vasen genannt, die möglicher-
weise als Teil der bürgerlichen Wohnkultur prä-
sentiert wurden.12 Hingegen war in den Jahren 
1909 und 1910 im Dachgeschoss des Museums 
durch die Ortsgruppe Halberstadt der Deut-
schen Kolonialgesellschaft (DKG) eine eige-
ne Kolonialausstellung eingerichtet worden.13  
Diese Schau zielte eindeutig auf Kolonialpropa- 
ganda und präsentierte ausschließlich Samm-
lungsgut mit Bezug zu den deutschen Kolo-
nialgebieten. Neben ethnografischen Objekten 
umfasste dies auch Fotografien und Schaubil-
der von Rohstoffen und deren Verarbeitung.14 
Aus den Jahresberichten geht hervor, dass die 
Sammlungen des Museums und der DKG-Orts-
gruppe getrennt verwaltet wurden. Es ist nicht 
geklärt, wie lange die DKG diese Ausstellung im 
Dachgeschoss betrieb. Wahrscheinlich aber bis 
spätestens Anfang oder Mitte der 1920er Jahre, 
denn nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte ein ers-
ter Prozess der Neuprofilierung und Professio-
nalisierung des Museums.

Nach Weltkrieg und Weltwirtschaftskrise 
waren die Mittel zur lange geplanten Museums-
erweiterung zunächst begrenzt. Eine bessere Fi-
nanzierung war mit ein Grund für die Grün-
dung eines eigenen Museumsvereins im Februar 
1924.15 Wenig später, im Jahr 1927, wurde das 

Museum zur  Heimatkundlichen Forschungs- und 
Sammelstelle für den Harzgau  und konzentrierte 
sich neben den stadthistorischen Sammlungen 
vor allem auf Prähistorik und Archäologie.16 Be-
reits nach 1916 lassen sich weder in den Jahres-
berichten noch in den Alt-Inventaren Zugänge 
außereuropäischer Objekte identifizieren. Die 
erste Professionalisierung und Neuausrichtung 
des Museums beendete wahrscheinlich die ge-
zielte Sammeltätigkeit in diesem Bereich. In 
kurzen Bemerkungen zur neuen Ausstellungs-
gestaltung ab Mitte der 1920er Jahre lassen sich 
ebenfalls keine Hinweise auf die Präsentation 
entsprechender Exponate nachweisen.17 

Obwohl spätestens mit Beginn der 1920er 
Jahre keine weiteren außereuropäischen Objek-
te mehr für das Museum angeschafft wurden 
und wahrscheinlich auch die DKG keine eigene 
Kolonialausstellung mehr betrieb, waren diese 
Bestände bis 1945 jedoch nicht aus der Stadtge-
sellschaft verschwunden. Corrie Leitz verweist 
bereits auf einen  Führer durch die Kolonial-Aus-
stellung in Halberstadt 18, die 1933 im ehemali-
gen Landratsamt am Lindenweg stattfand.19 Der 
vormaligen DKG-Ausstellung ähnlich war die-
se große Schau eindeutig kolonialpropagandis-
tisch konzipiert und konzentrierte sich auf die 
nun ehemaligen deutschen Kolonien. Allerdings 
geschah dies aus kolonialrevisionistischer Per-
spektive, die den Verlust dieser Gebiete nach 
dem Ersten Weltkrieg beklagte und sich für ihre 
Rückgewinnung einsetzte. Gleichzeitig stand 
die Präsentation bereits in Verbindung zur NS-
Propaganda, die sich gerade in den frühen Jah-
ren bemühte, die Kolonialpropaganda in die 
eigene Ideologie zu integrieren.20

Wahrscheinlich weitgehend unabhän-
gig vom Museum entwickelten Karl Mack und 
Fritz Gropp eine große kolonialrevisionistische 
Schau im ehemaligen Landratsamt am Linden-
weg.21 In Presseberichten der Lokalzeitung war 
dem Museum zwar für die Unterstützung die-
ser Kolonialausstellung gedankt worden, es 
ist aber – im Gegenteil zum  Verein der ehema-
ligen Ostasiaten und Afrikaner 22, der DKG oder 
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Privatleuten – nicht als Objektgeber benannt.23 
Die zweimonatige Ausstellung im Landratsamt 
wurde von 13.000 Menschen besucht.24 Offen-
sichtlich bedeutete sie zugleich einen Karrie-
resprung für den Ausstellungsleiter Karl Mack. 
Er wurde nach dem Halberstädter Projekt zum 
Leiter mehrerer kolonialer Wanderausstellun-
gen des Reichskolonialbundes.25

Während und kurz nach dem Zweiten Welt-
krieg erfolgten fünf weitere Zugänge außereuro-
päischer Objekte, die wahrscheinlich nicht mehr 
gezielt in die Museumssammlung aufgenom-
men wurden. Vier Ankäufe von Halberstädter 
Bürger:innen wurden 1942 und 1944 lediglich 
in das Mobiliarverzeichnis übertragen.26 Eine 
erhaltene Objektliste verweist auf eine Beschlag-
nahmung von knapp 40 Gegenständen aus dem 
Besitz des  Vereins ehemaliger Ostasiaten und Afri-
kaner im Januar 1946.27 Im gleichen Monat ver-
starb August Hemprich, der das Museum für 40 
Jahre geprägt hatte. In den 1950er Jahren erfolg-
te eine Umstrukturierung der Ausstellungen, die 
nun unter anderem auf die Geschichte der lo-
kalen Arbeiterbewegung ausgerichtet wurden.28 
Spätestens jetzt, im Kontext der DDR, war für 
koloniale Sammlungen, die aus dem imperialen 
Kaiserreich stammten, aber ebenso für kunstge-
werbliche Objekte, die das bürgerliche Milieu 
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts widerspie-
gelten, kein Raum mehr.

In den folgenden Jahrzehnten lassen sich 
zumindest zwei Phasen der Aussonderung von 
außereuropäischen Objekten rekonstruieren. 
Eine erste, nachweislich gezielte Dezimierung 
fand Ende der 1970er Jahre statt. Damals wur-
den die Bestände neu nach Sachgruppen geord-
net. Nach einer Zusammenstellung zur Samm-
lungsgeschichte durch den ehemaligen Direktor 
Armin Schulze erfolgten dann erste Bestands-
bereinigungen, unter anderem die „[…] Abgabe 
von Exponaten z. B. aus der ehem. Kolonialaus-
stellung, die nur noch in Resten vorhanden war, 
an das Völkerkundemuseum Leipzig […]“.29 Ob 
es sich hierbei tatsächlich um Objekte aus der 
Kolonialausstellung von 1933 oder aus ehemali-

gen Museumsbeständen handelte, ließ sich wäh-
rend des Projektes nicht verifizieren. Eine wei-
tere Phase der Aussonderung außereuropäischer 
Objekte erfolgte ab dem Jahr 2000. Aufgrund des 
Kostendrucks auf die Stadt Halberstadt wurde 
die politische Forderung laut, dass das Museum 
einzelne Objekte der Sammlung veräußern sol-
le, um die Finanzierung des Hauses zu unter-
stützen.30 Trotz Kritik und Widerstand durch 
die Halberstädter Museen und den Museums-
verband Sachsen-Anhalt wurde in der Folge zu-
nächst versucht, weitere außereuropäische Ob-
jekte an andere Museen abzugeben. Doch weder 
das Übersee-Museum in Bremen, das Städtische 
Museum in Braunschweig noch das Grassi Mu-
seum für Völkerkunde zu Leipzig zeigten Inte-
resse.31 Daraufhin wurden die 15 ausgewählten 
Objekte Auktionshäusern angeboten.32 Über das 
Auktionshaus Lempertz in Köln sind schließlich 
ein Fotoalbum aus Japan, spätes 19. Jahrhundert, 
und eine stehende Amida-Bronze verkauft wor-
den.33 Im März 2001 berichtet Direktor Schulze 
den erfolgreichen Verkauf an Amtsleiterin Sa-
bine Moczko und verweist auf einen Militaria-
händler in München, über welchen die Veräu-
ßerung der weiteren Objekte vollzogen werden 
könne.34 Im April 2002 vermeldet besagtes Auk-
tionshaus Kube den erfolgreichen Verkauf von 9 
der 13 Objekte.35 Zwei der im April 2002 nicht 
veräußerten Objekte wurden in einer weiteren 
Auktion im Juni verkauft.

Wie eingangs erwähnt, ließen sich die heu-
te in Halberstadt vorhandenen Objekte keinen 
Sammler:innen oder Objektgeber:innen zu-
ordnen. Jedoch steht ein ostasiatischer Sockel 
wahrscheinlich in Verbindung zu der 2001 im 
Kunsthandel verkauften Amida-Bronze. Da-
rüber hinaus liegt es nahe, dass die erwähn-
te Schautafel zur Steinnuss während der Kolo-
nialausstellung 1933 präsentiert wurde. Eine der 
Handwaffen, ein osmanischer Yataghan, ist ver-
mutlich bereits unmittelbar nach der Museums-
eröffnung als  Türkischer Säbel mit Elfenbeingriff 
 präsentiert worden.36 Dokumentierte Samm-
lungszugänge belegen ebenso, dass Halberstäd-

ter Bürger:innen dem Museum zumindest bis 
zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs regelmä-
ßig außereuropäische Objekte stifteten und sich 
für die Kolonialausstellung 1933 engagierten. 
Obgleich die Provenienzen vieler außereuro-
päischer Objekte in Halberstadt nur ansatzwei-
se rekonstruiert werden konnten, wird deutlich, 
dass solche immer wieder gezielt angeschafft 
und ausgestellt wurden. Im Städtischen Mu-
seum erfolgte dies vermutlich eher als integrati-
ver Bestandteil bürgerlicher Kultur oder natur-
kundlicher Sammlungen. Sowohl in der Schau 
der DKG unter dem Dach des Museums als auch 
in der Kolonialausstellung von 1933 ist dies je-
doch als klare Kolonialpropaganda zu bewerten. 
Hier wurde nicht nur ein bestimmter Blick auf 
die Kolonien und die Kultur der Kolonisierten 
geworfen, sondern vor allem für die Inwertset-
zung dieser Gebiete und in den 1930er Jahren 
für deren Rückerlangung geworben.

Das Museum Wolmirstedt

Einem gänzlich anderen Hintergrund als in Hal-
berstadt entstammt die ursprünglich über 400 
Objekte umfassende Sammlung am Museum 
Wolmirstedt. Dem  Erstcheck  zu kolonialen Kon-
texten am Haus ging im Jahr 2021 ein  Erstcheck 
Provenienzforschung  zu NS-Raubgut voraus. Sven 
Pabstmann fasste hierbei erste grundlegen-
de Hinweise auf die  Afrikanische Sammlung  des  
Dr. von Eltz zusammen. Ferner attestierte er auf-
grund seiner Forschungen einen großen Fehlbe-
stand der ursprünglich 449 eingegangenen Ob-
jekte und den teils schlechten Zustand der noch 
vorhandenen Sammlung.37 Zu Beginn des Pro-
jekts  Erstcheck  zu kolonialen Kontexten lag so-
mit keine Erfassung der einzelnen Objekte vor. 
Darüber hinaus war bekannt, dass die Samm-
lung 1946 aus dem Besitz des in Dahlenwars-
leben praktizierenden Arztes Robin von Eltz be-
schlagnahmt worden ist. Des Weiteren konnte 
nicht abschließend geklärt werden, ob das Mu-
seum Eigentümer der Sammlung ist bzw. ob auf-

grund der Beschlagnahmung mögliche Ansprü-
che der Nachfahr:innen bestehen. Somit stellten 
sich hinsichtlich potenzieller Restitutionsverfah-
ren hier nicht nur Fragen nach Ansprüchen von 
Personen aus den Herkunftsgesellschaften der 
Objekte, sondern zugleich nach rechtlichen An-
sprüchen der Nachfahr:innen des Robin von Eltz.

Laut Inventarliste umfasste die Samm-
lung, die im März 1947 in die Museumsbestän-
de aufgenommen wurde, neun Gehörne oder 
Geweihe und 440 ethnografische Gegenstände. 
Es ist davon auszugehen, dass die Sammlung 
mit wenigen Ausnahmen im späten 19. Jahr-
hundert in Ostafrika (Tansania, zum Teil Ke-
nia) zusammengetragen worden war. Laut In-
ventarverzeichnis wurden bereits im Oktober 
1947 zwölf Objekte an Frau von Eltz übergeben 
und 1991 weitere zwölf Objekte aufgrund von 
Schädlingsbefall ausgesondert.38 Im Rahmen 
der Bestandserfassung im Februar 2023 konn-
ten 229 Objekte eindeutig identifiziert werden. 
Vier Schmuckstücke verfügen über keine Ob-
jektnummer, es ist aber davon auszugehen, dass 
diese zur Sammlung gehören, da sie mit ande-
ren Gegenständen verbunden waren. Zwei wei-
tere Objekte ohne Nummerierung – ein Schwert 
und eine Speerspitze – sind sehr wahrscheinlich 
ebenfalls dem Konvolut zuzuordnen. Demnach 
umfasst die Sammlung heute noch 235 Gegen-
stände. Abgesehen von den 24 zurückgegebe-
nen und ausgesonderten Objekten sind somit 
seit der Inventarisierung 190 Objekte verloren 
gegangen. Laut Pabstmann sind insbesonde-
re während des Umzugs des Museums aus der 
Glindenberger Straße zum heutigen Standort 
auf der Wolmirstedter Schlossdomäne Samm-
lungsteile unsachgemäß gelagert worden und 
abhandengekommen.39 Ob die Objekte am Mu-
seum Wolmirstedt jemals ausgestellt wurden, 
lässt sich heute nicht mehr nachzeichnen.

Die ethnografischen Objekte umfassen 
vor allem Waffen, Haushaltsgegenstände und 
Schmuck sowie einige Musikinstrumente. Nur 
sehr wenige Objekte verfügen über ältere Etiket-
ten, Nummern oder Beschriftungen. Aufgrund 
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der Beschlagnahmung ist davon auszugehen, 
dass bei der Inventarisierung im Museum keine 
ältere Objektliste vorlag, denn die Gegenstände 
wurden ausschließlich mit einfachen Begriffen 
benannt. Herkunftsangaben oder Zuschreibun-
gen wurden keine vorgenommen. Hingegen sind 
die Informationen auf den wenigen Alt-Etiket-
ten und Beschriftungen relativ präzise und um-
fassend. Infolge dieser Angaben konnten eini-
gen Objekten detailliertere Herkunftsmerkmale 
zugewiesen werden. So lautet die Aufschrift des 
Speeres (Inv.-Nr. 5716) „Unyamwesi-Jagdspeer 
1891“. Unyamwesi bezieht sich hier vermutlich 
auf die Region um Tabora in Zentraltansania. 
Der Ort war ein wichtiges Drehkreuz für den 
ostafrikanischen Karawanenhandel zwischen 
den Gebieten an den großen Seen (Victoriasee 
im Norden sowie Tanganjikasee im Westen) 
und der Küste. Ein weiterer Speer (Inv.-Nr. 5747) 
trägt die Aufschrift „Bagamoyo 1891“ und ver-
weist damit auf eine Küstenstadt in Tansania, 
die bis 1891 Sitz der deutschen Kolonialverwal-
tung war. Weitere Etiketten nennen „Wakamba“ 
als Herkunftsgesellschaft. Wahrscheinlich ist 
hier die ethnische Gruppe der Kamba im heuti-
gen Kenia gemeint. Im Süden Kenias beheimatet, 
waren sie im 19. Jahrhundert ebenfalls in den 
Warenverkehr zwischen Küste und Inland ein-
gebunden und spielten vor allem im Elfenbein-
handel eine wichtige Rolle. Die Jahresangaben 
auf diesen Objekten legen bereits nahe, dass Ro-
bin von Eltz (1887 –1953) nicht der ursprüngli-
che Sammler der Objekte war. 

Das Museum in Wolmirstedt wurde 1925 zu-
nächst aus privater Initiative gegründet und am 
1. Dezember 1927 als Kreisheimatmuseum staat-
lich anerkannt.40 Nach wechselnden Standor-
ten mit stetem Raummangel bezog das Museum 
1934 ein Gebäude der durch das NS-Regime auf-
gelösten Freimaurerloge in der Glindenberger 
Straße.41 Während des Zweiten Weltkriegs war 
das Museum geschlossen und 1944 wurden die 
Bestände ausgelagert.42 Mit Übernahme der sow- 
jetischen Militärkommandantur im Juli 1945 

wurde das Gebäude zunächst durch diese ge-
nutzt, bevor im Frühjahr 1946 die Wiederein-
richtung des Hauses stattfand. Durch Beschlag-
nahmungen im Rahmen der Bodenreform in 
der SBZ verzögerte sich jedoch der Wiederauf-
bau des Museums, „da täglich […] beschlag-
nahmte und abgelieferte Bücher, Kulturgut aus 
der Bodenreform, Archive und ganze Bibliothe-
ken [ankamen].“43 Unter ebendiesen Eingängen 
befand sich die  Afrikanische Sammlung  des Dr. 
Robin von Eltz. Unter welchen Umständen und 
mit welcher Begründung sie beschlagnahmt 
worden war, ist nicht bekannt. Im Zuge der Bo-
denreform in der SBZ wurden damals einer-
seits Kriegsverbrecher und aktive NSDAP-Mit-
glieder, aber ebenso Großgrundbesitzende und 
Adelige enteignet. Laut Familienstammbaum 
lebte Robin von Eltz allerdings bereits seit Feb-
ruar 1945 in Göttingen.44 Die formelle Anmel-
dung ebenda erfolgte am 22. Juni 1945, unmit-
telbar vor der Übernahme Wolmirstedts durch 
die Rote Armee am 1. Juli 1945.45 Die Beschlag-
nahmung und Sicherstellung der Sammlung 
fand somit vermutlich erst nach dem Wegzug 
der Familie von Eltz statt. Im Inventarverzeich-
nis des Museums wurde sie mit Datum 27. März 
1946 verzeichnet und eine Karteikarte  Afrikani-
sche Sammlung  erstellt. Hier ist vermerkt, dass 
das Konvolut von „Dr. v. Eltz“ aus Dahlenwars-
leben stamme und am 27. März 1946 „abgeholt“ 
worden sei.46 Erneute Aufmerksamkeit erlangte  
die Sammlung erst im Jahr 2005, als das Lan-
desamt zur Regelung offener Vermögensfragen 
(LARoV) den Verbleib der Sammlung anfrag-
te.47 Laut einer Liste des Rats des Landkreises 
Wolmirstedt wurde die Sammlung spätestens 
im Juli 1949 „[…] dem Besitzer von der Vermö-
gensverwaltung zurückgegeben, der sie dem 
Museum zu treuen Händen überließ.“48

Infolge eines am 22. April 1995 durch Ro-
derich von Eltz (1919 –1999), den Sohn von Ro-
bin von Eltz, gestellten Antrags an das LARoV auf 
Ausgleichsleistungen für die im Rahmen der Bo-
denreform enteignete Arztpraxis des Dr. med. Ro-
bin von Eltz stellt das LARoV 2014 endgültig fest, 

dass das Museum Wolmirstedt nicht Eigentümer 
von dessen Sammlung ist und möglicherweise zi-
vilrechtliche Ansprüche der Nachfahr:innen des 
Robin von Eltz bestehen.49 Roderich von Eltz re-
agierte nicht auf die Aufforderungen des LARoV 
vom 12. Februar 1997, Nachweise der Erbnachfol-
ge zu erbringen.50 Vermutlich bereits aus gesund-
heitlichen Gründen, er verstarb am 10. Mai 1999 
in Berlin.51 Nach weiteren Nachfragen des Amts 
im Februar 2003 und August 2004 erfolgte am 28. 
April 2006 der Ablehnungsbescheid des LARoV 
bezüglich Entschädigungen für die enteignete 
Arztpraxis aufgrund fehlender Erbfolgenachwei-
se.52 Aus dem Verfahren ist indes nicht ersicht-
lich, ob Roderich von Eltz bekannt war, dass die 
Sammlung seines Vaters im Museum Wolmir-
stedt verwahrt wird. Sein Antrag bezog sich ledig-
lich auf die Arztpraxis und erst das LARoV wies 
das Museum auf die ungeklärten Eigentumsver-
hältnisse hin. Im Rahmen des  Erstcheck -Projekts 
zu kolonialen Kontexten konnte wiederum der 
Sohn des Roderich von Eltz identifiziert werden 
und ein Kontakt zwischen Museum und den 
Nachfahr:innen hergestellt werden.

Durch den entsprechenden Austausch 
konnte nun bestätigt werden, dass der ursprüng-
liche Sammler der ostafrikanischen Objekte Ar-
nold von Eltz (1859 –1896), der Onkel von Robin 
von Eltz, gewesen war. Im Oktober 1885 verließ 
Arnold von Eltz als Teilnehmer der  Zweiten Ki-
limandscharo-Expedition  (Dezember 1885) der 
Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft (DOAG)53 
Berlin.54 Am Kilimandscharo wurde er zunächst 
Vertreter der DOAG, bevor er 1890 in den for-
mellen Kolonialdienst eintrat und als Bezirks-
amtmann in Moshi tätig war.55 Am 22. März 
1891 übergab er dieses Amt an seinen Nachfol-
ger von Witzleben.56 Zwischen 1892 und 1893 
leitete er den Transport des Dampfschiffs  Her-
mann von Wissmann  von der ostafrikanischen 
Küste bis zum Malawisee. Anschließend wur-
de Arnold von Eltz Bezirksamtmann der neu 
errichteten Station Langenburg am Nordost-
ufer des Malawisees.57 Bereits 1895 litt von Eltz 
an Fieberanfällen (Malaria) und erholte sich 

bei seiner Familie in Riga.58 Ende 1895 leitete 
er eine weitere Expedition, die ihn zunehmend 
schwächte. Arnold von Eltz verstarb am 2. oder 
10. Juli 1896 auf der Station Langenburg an sei-
ner chronischen Malariaerkrankung.59

„Onkel Arnold war der Stolz unserer Familie, 
der sehr geliebte Bruder meines Vaters, der auch 
meiner Mutter immer ein lieber Schwager war. 
Er wurde Offizier der Schutztruppe in Deutsch-
Ostafrika und leitete die berühmte Expedition 
Hermann von Wissmanns an den Niassa-See als 
erster Offizier. […] Onkel Arnold wurde Haupt-
mann und Bezirkshauptmann am Niassa-See 
und ist dort etwa 1896 nach 11 Jahren Afrika 
gestorben. Er hat uns die reichhaltige Sammlung 
afrikanischer Waffen und Gegenstände hinter-
lassen, die nun in meinem Hause hängt.“60

Diese Beschreibung des mutmaßlichen 
Sammlers der ostafrikanischen Objekte im Be-
stand des Museums Wolmirstedt Arnold von 
Eltz untermauert, dass Robin von Eltz die 
Sammlung von seinem Onkel übernommen hat-
te. Robin von Eltz, 1887 geboren, kannte seinen 
im Juli 1896 verstorbenen Onkel nur aus seiner 
frühesten Kindheit von dessen Heimatbesuchen. 
Es liegt jedoch nahe, dass er die Sammlung spä-
testens nach dem Tod seines Vaters Hugo von 
Eltz (1854 –1932) erhielt. Hugo von Eltz, Leh-
rer und Bruder des späteren Bezirksamtman-
nes und Sammlers Arnold von Eltz, hielt bereits 
im November 1889, vier Jahre, nachdem jener 
erstmals nach Ostafrika reiste, vor dem  Naturfor-
scher-Verein zu Riga  einen Vortrag über den Kili- 
mandscharo und dessen Umgebung.61 Die Be-
schreibung der ethnografischen Gegenstände 
im Artikel zum Vortrag könnte sich bereits auf 
einzelne Objekte der heute erhaltenen Samm-
lung beziehen. Es ist davon auszugehen, dass 
Arnold von Eltz in den späteren Jahren von sei-
nen Aufenthalten in der ehemaligen Kolonie 
Deutsch-Ostafrika weitere Objekte und Jagd-
trophäen mitbrachte. Einerseits geben einzelne 
Objektbeschriftungen bereits die Jahresangaben 
1891 vor. Andererseits verdeutlicht die kurze  
Gedenknachricht des  Naturforscher-Vereins zu 
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Riga  im August 1896, einen Monat nach dem 
Tod Arnold von Eltz’, dass er nicht nur der Fa-
milie Objekte überlassen hat:

„Ferner gedachte er [der Verein] des Todes 
des Bezirkshauptmannes in Ost-Afrika, Frei-
herrn Arnold v. Eltz, welcher auch in der Ferne 
der alten Heimath gedacht und unser Museum 
mit Zusendungen aus dem schwarzen Erdtheil 
geschmückt hatte.“62

Aus dem Zitat wird nicht deutlich, um wel-
ches Museum es sich handelte, doch ist mithin 
anzunehmen, dass Arnold von Eltz mehr Objek-
te und Jagdtrophäen aus Ostafrika mitgebracht 
hatte als die 449 Nummern umfassende Samm-
lung, die 1946 am Museum in Wolmirstedt in-
ventarisiert wurde.

Das Städtische Museum Aschersleben

Die außereuropäische Sammlung in Aschers-
leben umfasst heute 368 Objekte und ist somit 
die größte der hier vorgestellten Museen. Die 
Objekte stammen aus verschiedenen Weltregio-
nen und sind, gemessen an überlieferten Samm-
lungsverzeichnissen, nahezu vollständig erhal-
ten. Die Sammlung entstand über einen langen 
Zeitraum, ist eng mit der Geschichte des Hau-
ses verknüpft und lässt sich grob in drei Pha-
sen untergliedern. Nach der Eröffnung des Mu-
seums 1908 kamen bis Ende der 1930er Jahre 
nur wenige kleinere Konvolute in dessen Be-
stand. In Vorbereitung einer neuen kolonialre-
visionistisch-propagandistischen Kolonialabtei-
lung, die im Januar 1939 eröffnete, wurden dann 
gezielt ethnografische Objekte aus den ehe-
mals deutschen Kolonien angeschafft, die heu-
te mehr als die Hälfte des Sammlungsbestands 
bilden. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die 
im Museum vorhandenen außereuropäischen 
Objekte erstmals systematisch als eigenständi-
ge, sogenannte  Exotische Sammlung  inventari-
siert worden. Darüber hinaus wuchs die Samm-
lung in den 1950er Jahren durch Schenkungen 
Ascherslebener Bürger:innen – vor allem von 

ostasiatischen Kunstgegenständen – und wur-
de unter gänzlich veränderten politischen Rah-
menbedingungen erneut ausgestellt. Ab Mitte 
der 1960er Jahre erfolgten bis ins Jahr 1981 nur 
noch vereinzelte Zugänge.

In Aschersleben erfolgte schon 2017 ein 
Projekt  Erstcheck  zu NS-Raubgut. Mathias Dei-
nert verwies hier bereits auf die umfassende, 
sogenannte afrikanische Sammlung des Mu-
seums.63 Erste Hinweise deuteten darauf hin, 
dass ein Großteil der Objekte für eine im Ja- 
nuar 1939 im Museum eröffnete propagandis-
tische Kolonialausstellung angeschafft wur-
de.64 Darüber hinaus identifizierte Deinert ein-
zelne Zugänge in der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg.65 Jedoch waren zu Projektbeginn des 
 Erstchecks  zu kolonialen Kontexten weder der 
tatsächliche Bestand oder die Sammlungsge-
schichte noch der Großteil der Objektgeber:in-
nen bekannt. Ferner stellten sich in der beweg-
ten Institutionsgeschichte Fragen nach den 
beteiligten Museumsakteur:innen – vor allem 
zwischen der Eröffnung des ersten Museums 
1908, den folgenden Umzügen und Phasen der 
Schließung bis zur Wiedereröffnung des Hauses 
am heutigen Standort im Jahr 1955 – und de-
ren Verwicklung in die Entstehung der außer-
europäischen Sammlung in Aschersleben. Ein 
Schwerpunkt lag jedoch zunächst auf der Neu-
erfassung der Objekte und dem Abgleich mit 
dem Verzeichnis der  Exotischen Sammlung  aus 
den frühen 1950er Jahren und dem Karteikar-
tensystem, das Ende der 1970er Jahre einge-
führt worden war. Eine digitale Datenerfassung 
lag zunächst nicht vor.

Mit der Bestandsprüfung wurde deutlich, 
dass es sich keineswegs um mehrheitlich afri-
kanische Objekte handelt. Die Sammlung ist 
sehr heterogen. Sie umfasst unter anderem 
ethnografische Objekte wie Waffen, Kleidung, 
Schmuck, Korbwaren und Instrumente, und das 
überwiegend aus den ehemaligen deutschen Ko-
lonialgebieten (circa 120 aus Ozeanien, vor al-
lem Papua-Neuguinea, sowie circa 120 aus Afri-
ka, vor allem Kamerun und Deutsch-Ostafrika). 

Daneben sind ostasiatische (Japan und China) 
und mexikanische kunsthandwerkliche Gegen-
stände (circa 50) vorhanden, die gegebenenfalls 
als Handelsware oder Andenken nach Aschers-
leben gelangten, ferner Grabungsfunde (circa 
25) aus Mexiko, Peru und der Mongolei sowie 
zoologische Objekte (circa 50, vor allem Tier-
schädel). Im Konvolut ethnografischer Objekte 
aus Neuguinea, das vermutlich auf Curt von Ha-
gen (1859 –1897) als den ursprünglichen Samm-
ler zurückgeht, ist ein menschlicher Unterkie-
fer (Inv.-Nr. V 199) dokumentiert und erhalten. 
Etwa zwei Drittel der Sammlung lassen sich Per-
sonen zuordnen, die Objekte an das Museum 
übergaben. Eine große Leerstelle bildet nach 
wie vor die bereits von Deinert attestierte Lücke 
in der Eingangsdokumentation zwischen 1935 
und Anfang der 1950er Jahre.66 Die Objektein-
gänge vor 1935 und nach 1952 ließen sich na-
hezu lückenlos dokumentieren.

Der Aufbau einer Sammlung reicht in 
Aschersleben zumindest bis ins ausgehen-
de 19. Jahrhundert zurück. Bereits Anfang der 
1880er Jahre veranlasste Oberbürgermeister 
Paul Michaelis (1846 –1931) die Unterbringung 
der Sammlung „[…] der Altertümer von künst-
lerischem, kunsthistorischem, historischem 
und naturwissenschaftlichem Wert“67 in einem 
Raum des Rathauses. Diese wurde zunächst als 
Altertumssammlung bezeichnet. Sie umfasste  
unter anderem Funde lokaler Ausgrabungen, 
Bilder der Stadt, Münzen, Architekturelemente  
historischer Gebäude sowie Dokumente und 
Gegenstände lokaler Handwerksbetriebe. Der 
Lehrer und spätere Stadtchronist Emil Straß-
burger (1853 –1914) sowie der Stadtbaurat Hans 
Heckner (1878 –1949) waren wichtige Unter-
stützer der Sammlung.68 Im alten Gebäude des 
Gymnasiums Stephaneum am Stephanikirch-
hof wurde im November 1908 das erste eigene 
Museumsdomizil eröffnet.69 An zwei Wochen- 
tagen konnte es für jeweils wenige Stunden 
unentgeltlich besucht werden. Ab 1909 stan-
den drei Ausstellungsräume zur Verfügung 
und im ersten Jahr wurden 3.678 Besucher:in-

nen gezählt.70 Nach dem Tod Straßburgers und 
kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
im Juli 1914 richtete der Museumsassistent 
des Magdeburger Kaiser-Friedrich-Museums  
Dr. Fritz Wedekind die Ausstellungen neu ein: 

„[D]as Museum wurde übersichtlicher und  
volkstümlicher, dabei doch dem Auge des Fach-
mannes standhaltend.“71 Wegen Kohlen- und 
Strommangel musste das Museum 1917 schlie-
ßen, konnte aber im Mai 1918 wieder besucht 
werden. Zwischenzeitlich verfügte es bereits 
über sechs Ausstellungsräume.72 Infolge des 
Weltkriegs herrschte dann ein eklatanter Man-
gel an Wohn- sowie Geschäftsräumen und im 
Museumsgebäude wurden zunächst das Finanz-
amt und 1919 das Standesamt untergebracht. 
Die Sammlung musste weichen und wurde zu-
nächst eingelagert. Für das Publikum war das 
Museum für die nächsten 15 Jahre nicht mehr 
zugänglich, dennoch sind die Sammlungen 
beständig erweitert worden. Vor allem durch 
Stadtbaurat Hans Heckner und den Geolo-
gen Prof. Dr. Martin Schmidt (1863 –1947), der  
seiner Geburtsstadt Aschersleben Ende der 
1920er Jahre seine etwa 13.000 Stücke umfas-
sende geologische Sammlung übereignete, die 
bis heute einen wesentlichen Teil des Objekt-
bestands des Museums bildet. Schließlich dau-
erte es bis September 1934, bevor das Haus in 
neuen Räumen wiedereröffnet wurde. Standort 
war nun die bereits seit Mitte der 1920er Jah-
re vorgeschlagene Margarethenschule westlich 
des Stadtzentrums. Am Vormittag des 18. Sep-
tember 1934 übergab Bürgermeister Curt Baller 
(1880 –1966) im Zuge der Eröffnungsfeier das 
Museum der Öffentlichkeit.73 Er richtete sei-
nen Dank vor allem an die drei Hauptakteure 
der Neueinrichtung: den Stadtbaurat Heckner,  
den Geologen Schmidt und den ehemaligen 
Lehrer und Rektor der Pestalozzischule Wilhelm 
Lederbogen (1870 –1948).74

Außereuropäische Objekte spielten bis zu 
diesem Zeitpunkt in den Berichten weder zu 
Neuanschaffungen noch zu Ausstellungen eine 
Rolle. In den Sammlungen befanden sich bis 
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dato nur wenige Waffen und andere Gegenstän-
de, die – wenn überhaupt – nur im Rahmen der 
Gesamtsammlung des Hauses präsentiert wur-
den.75 Dies änderte sich im Sommer 1938 schlag-
artig. Am 2. Juli 1938 wurde in einem Artikel des 
 Ascherslebener Anzeigers  eine spektakuläre Neu-
heit der Sammlung vorgestellt. Wahrscheinlich 
hatten Martin Schmidts Verbindungen dafür 
gesorgt, einen versteinerten Oberschenkelkno-
chen eines Sauriers vom Berliner Naturkunde-
museum zu erhalten.76 Der Artikel in der Beilage 
zur Lokalzeitung, der mutmaßlich von Schmidt 
selbst verfasst worden war77, stellte aber nicht 
nur das neue Sammlungshighlight vor, sondern 
nutzte die Gelegenheit, um ausdrücklich den 
Verlust der Kolonien zu beklagen und die vom 
NS-Regime beförderte kolonialrevisionistische 
Stimmung zu propagieren:

„Uns soll der Riesenknochen aus dem fernen 
Afrika mehr sein als eine naturhistorische Merk-
würdigkeit. Er soll uns ein ständig mahnendes 
Erinnerungsmal darstellen an alle die und in 
dem Schandfrieden von Versailles mit frecher 
Hand geraubten, damals gerade zu ihrer ersten 
Blüte voll entfalteten kolonialen Besitzungen.“78

Bereits im Januar 1939 wurde eine neue, als 
dauerhafte Ausstellung geplante Abteilung er-
öffnet. Diese permanente Einrichtung muss im 
Rahmen der Wanderausstellungen des Reichs-
kolonialbunds gesehen werden, die in vielen 
Städten präsentiert wurden, wie das Beispiel der 
Kolonialausstellung in Halberstadt aufzeigte. Of-
fensichtlich wollten sich die Akteur:innen in 
Aschersleben nicht mit einer Übergangslösung 
ohne ihre Mitbestimmung zufriedengeben und 
planten deshalb, eine eigene Sammlung samt 
Ausstellung aufzubauen. Als Hauptverantwort-
liche werden Martin Schmidt und der spätes-
tens ab 1937 eingesetzte Museumsleiter Franz 
Goepner benannt.79 Eine Unabhängigkeit vom 
Reichskolonialbund muss jedoch deutlich infra-
ge gestellt werden, denn inhaltlich unterschied 
sich die Ascherslebener Abteilung wenig von 
den propagandistischen Wanderausstellungen 
des NS-Regimes.

Es ist davon auszugehen, dass etwa zwei 
Drittel der außereuropäischen Objekte eigens 
für die neue Kolonialabteilung angeschafft wur-
den. Erste Hinweise auf gezielte Ankäufe liefern 
bereits einzelne erhaltene Etiketten an zoolo-
gischen Objekten. Zumindest drei Tierschä-
del konnten dem Naturalien-Handel Johannes 
Umlauff in Hamburg zugeordnet werden. Eine 
im Ordner  Herkunftsunterlagen  verwahrte un-
datierte Objektliste deutet hin auf einen wei-
teren umfänglichen, planvoll akquirierten Zu-
gang, möglicherweise einen Ankauf aus dem 
Ethnografika-Handel von bis zu 120 Objekten 
aus Ozeanien (bis zu 90 überwiegend aus Pa-
pua-Neuguinea) und Ostafrika (circa 30).80 Die 
Liste benennt den größten Teil des Konvoluts 
als „Sammlung v. Hagen, Neu Guinea.“81 Ein-
zelne Objektetiketten mit den Initialen „C. v. H.“ 
verweisen unter Umständen auf den bereits er-
wähnten Plantagenverwalter Curt von Hagen, 
der sich die Objekte zwischen 1893 und 1897 
angeeignet haben könnte. Unter der laufenden 
Nummer 15 ist ein „Menschlicher Unterkiefer 
als Fetisch, von Menschenfressern“82 gelistet. 
Der zahnlose Unterkiefer, an beiden Kieferge-
lenken mit pflanzlichen Fasern verbunden, ist in 
der Sammlung unter der Objektnummer V 199 
mit der Bezeichnung „menschlicher Unterkiefer 
als Armring“83 erhalten. Darüber hinaus wurde 
bereits im Vorfeld des Projekts vermutet, dass 
Wilhelm Lederbogen, der von 1897 bis 1899 als 
Lehrer in Togo und Kamerun tätig war, dem Mu-
seum Objekte aus seiner Zeit in den ehemaligen 
Kolonien übergeben hatte. Dies konnte anhand 
der Verzeichnisse nur in Einzelfällen bestätigt 
werden, jedoch umfassen Objekte mit undoku-
mentierten Objektgeber:innen vor allem Gegen-
stände aus Kamerun.

Während die Kolonialausstellung noch in 
der Margarethenschule eröffnet wurde, war spä-
testens seit Dezember 1937 bereits ein erneuter 
Umzug des Museums direkt ins Stadtzentrum 
geplant.84 Nach einigen Auseinandersetzungen 
mit der zunächst im Gebäude der Holzmarkt-
schule verbleibenden Beamtenschule wurde der 

Umzug 1939 begonnen.85 Auch im neuen Domi-
zil richtete man eine Kolonialabteilung ein und 
das Museum blieb während des Zweiten Welt-
kriegs zumindest bis 1944 geöffnet.86 Jedoch 
sind nur wenige Quellen für den Zeitraum der 
1940er Jahre erhalten, die zwar den Weiterbe-
trieb dokumentieren, aber kaum Einblick in die 
Ausstellungs- oder Sammeltätigkeit geben.

Ab März 1951 begann der Umzug an den 
heutigen Museumsstandort im Gebäude der 
Freimaurerloge am Markt 21.87 In dessen Folge 
kam es mit einem großen Team von Ehrenamt-
lichen zur Neuinventarisierung der Museums-
sammlung. Unter anderem erfolgte nun die Er-
stellung des Sammlungsverzeichnisses  Exotische 
Sammlung . Alfred Schochardt (1903 –1975) wur-
de ab Oktober 1952 zunächst ehrenamtlicher 
Leiter des Museums, bevor mit ihm ab 1953 
erstmalig ein hauptamtlicher Leiter eingestellt 
wurde.88 Bereits im Januar 1956, ein halbes Jahr 
nach der Wiedereröffnung im Sommer 1955, 
stellte das Museum dann eine neue sogenann-
te  Exotische Ausstellung  vor, die überwiegend Ob-
jekte präsentierte, die schon in der Kolonialaus-
stellung von 1939 gezeigt worden waren. Unter 
nun gänzlich veränderten politischen Rahmen-
bedingung beschreibt Schochardt die Schau in 
der Lokalpresse wie folgt:

„Die Bronzestatue eines Kolonialsoldaten 
von 1900 kennzeichnet den Untergang des Ko-
lonialismus. Sie bringt uns in Erinnerung, an 
wie vielen Stellen des ‚schwarzen Erdteils‘ allein 
in unserem Jahrhundert schon die Flammen des 
Freiheitsgedankens aufleuchten: Burenkrieg, 
Herero-Aufstand, Aufstand der Ryfkabylen, die 
Verteidigung der Abessinier gegen das Italien 
Mussolinis, die Mao-Mao-Bewegung in Kenia – 
um nur einige zu nennen.“89

Die Ausstellung begrenzte sich zugleich 
nicht mehr auf ehemalige deutsche Kolonial-
gebiete, sondern zeigte nun auch Objekte und 
Abbildungen aus Ägypten, China und Zentral-
amerika – sie blieb bis 1959 erhalten. Wahr-
scheinlich stehen die ab Mitte der 1950er Jah-
re stattfindenden Zugänge außereuropäischer 

Gegenstände mit dieser neuen Präsentation in 
Verbindung. Im Gegensatz zu den Eingängen 
ethnografischer Objekte aus den ehemaligen 
deutschen Kolonien, die Ende der 1930er Jah-
re gezielt erworben wurden, umfassen die 77 
außereuropäischen Neuzugänge nach 1952 vie-
le kunsthandwerkliche Gegenstände aus Ost-
asien. Diese sind wahrscheinlich bereits gezielt 
als Handelsware hergestellt worden und unter-
scheiden sich von den ethnografischen Objek-
ten, gleichwohl die konkreten Aneignungskon-
texte ebenfalls unbekannt sind. Im November 
1961 übergab Frau H. Sommerfeld dem Museum 
einige mexikanische Objekte, die im Gegensatz 
zu den ostasiatischen Gegenständen bereits in 
den Eingangskatalogen der „Andenken-Indus-
trie Mexikos“ zugeschrieben wurden.90 Ab Mitte 
der 1960er Jahre gelangten nur noch sehr weni-
ge außereuropäische Objekte in die Sammlung, 
die nach 1981 nicht mehr erweitert wurde.

Ein erster Schritt zur Provenienz  
der Sammlungen aus kolonialen  
Kontexten in Sachsen-Anhalt

Durch das Projekt  Erstcheck Sammlungen aus ko-
lonialen Kontexten  wurde ermittelt, dass sich in 
den drei untersuchten Museen heute über 600 
Objekte außereuropäischer Herkunft befinden. 
Aufgrund von Verlusten (Wolmirstedt) und 
Aussonderungen (Halberstadt) ist davon auszu-
gehen, dass ursprünglich mehr als 1.000 Gegen-
stände in die fokussierten Museumssammlun-
gen aufgenommen worden sind. Ein großer Teil 
dieser Bestände steht in direkter Verbindung 
zur deutschen Kolonialherrschaft. In Halber-
stadt und Aschersleben wurden sie gezielt ange-
schafft, um Kolonialherrschaft zu fördern und 
zu legitimieren. Die erste Rekonstruktion der 
Sammlungsgeschichten und Ermittlung von 
zahlreichen Objektgeber:innen im Zusammen-
hang zu den einzelnen Museen verdeutlicht,  
dass Gegenstände und Konvolute aus den ehe-
maligen deutschen Kolonialgebieten in der bür-
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gerlichen Gesellschaft der Städte fest verankert 
waren. Eine Aufarbeitung der außereuropäi-
schen Sammlungen ist insofern auch für die 
jeweilige Institution und Lokalgeschichte von 
Bedeutung. Denn die lange in Vergessenheit 
geratenen Sammlungen bezeugen nicht nur 
den Transfer außereuropäischer Objekte wäh-
rend der Kolonialherrschaft, sondern zugleich 
die Aneignung der Gegenstände durch Museen 
und Gesellschaft.

Während des Projekts konnten keine Perso-
nen aus den jeweiligen Herkunftsgebieten ermit-
telt werden. Dennoch wurden erste Grundlagen 
geschaffen, um einzelne Sammlungen vertie-
fend zu beforschen, obgleich die Quellenlage zu 
einzelnen Objekten dünn ist. In den kolonial-
propagandistischen Ausstellungen wurden sie 

vor allem stellvertretend für vermeintlich frem-
de und exotische Kulturen präsentiert und dien-
ten als Beiwerk politischer Botschaften. Doch er-
öffnen die Biografien einiger Objektgeber:innen 
erste Hinweise auf mögliche Aneignungskon-
texte. Auch wenn grundsätzliche Ziele des  Erst-
check -Projekts geklärt wurden, ergeben sich hier-
durch viele neue Fragen. Dabei ist nicht nur die 
Rekonstruktion potenzieller Unrechtskontexte 
in den Herkunftsregionen für Restitutionsver-
fahren von Interesse, sondern explizit auch die 
Aufarbeitung der lokalen (Kolonial-)Geschichte. 
Insofern kann das  Erstcheck -Projekt an den Mu-
seen in Halberstadt, Wolmirstedt und Aschers-
leben nur als erster Schritt auf dem langen Re-
chercheweg zur Aufarbeitung von Sammlungen 
aus kolonialen Kontexten gelten.
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Unrechtskontexten in SBZ  
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NS-Raubgut  Matthias Weller

Zeitenwende nach 25 Jahren?
Zur Restitution nationalsozialistischer Raubkunst1

Einleitung

Am 3. Dezember 1998 verständigten sich 42 
Staaten auf der  Holocaust Era Assets Conference  
in Washington in der  Washingtoner Erklärung  
auf die so bezeichneten  Washington Principles  
bzw.  Washingtoner Prinzipien  zum Umgang mit 
nationalsozialistischer Raubkunst.2 Zu diesem 
Zeitpunkt waren nach den gängigen Schätzun-
gen circa 100.000 der unter der NS-Herrschaft 
in Deutschland und „angeschlossenen“ bzw. be-
setzten oder in sonstiger Weise kontrollierten 
Gebieten entzogenen circa 600.000 Kunstwer-
ke noch nicht wieder restituiert oder kompen-
siert.3 Schließt man sämtliche Kulturgüter, ins-
besondere Judaica, Bücher, Archivalien etc. ein, 
geht die Anzahl entzogener Objekte in die Mil-
lionen. Für diese Gegenstände sollen nach Ar-
tikel 8 der Washingtoner Prinzipien, bei denen 
es sich um formell unverbindliches  soft law  
handelt,4 „gerechte und faire Lösungen“ gefun- 
den werden.

Diesem starken Appell zur Aufarbeitung 
verbliebener vermögensrechtlicher Unrechts-
schwerpunkte sind bisher insbesondere fünf 
Staaten gefolgt: Neben Deutschland sind dies 
Österreich, die Niederlande, Frankreich sowie 
das Vereinigte Königreich. Diese Staaten haben 
gemäß Artikel 10 und 11 der Washingtoner Prin-
zipien eine Kommission zur „Klärung strittiger 
Eigentumsfragen“ eingerichtet. Seither sind vie-
le Tausende von Entscheidungen über gerechte 
und faire Lösungen vorgelegt worden, seien es 
(in aller Regel) unverbindliche Empfehlungen 
solcher Kommissionen, seien es, wie hierzulan-
de vielfach Praxis, bilateral verhandelte Verein-
barungen zwischen Anspruchsteller:innen und 

Anspruchsgegner:innen, also den Trägern der je-
weiligen Museen.5 Die einzelnen Jurisdiktionen 
operieren dabei in je unterschiedlichen histori-
schen Konstellationen (Ursprungsstaat der NS-
Herrschaft; „angeschlossene“, besetzte, in sons-
tiger Weise kontrollierte Gebiete; nicht besetzte 
alliierte oder auch neutrale Staaten) und Pfad-
abhängigkeiten (Ausgestaltung oder auch voll-
ständiges Fehlen von Wiedergutmachungsbe-
mühungen auf dem jeweiligen Territorium in 
der Nachkriegszeit).

Am 3. Dezember 2023 hatten die Washing-
toner Prinzipien ihren 25. Jahrestag. In den Wo-
chen und Monaten danach waren eine ganze 
Reihe von Entwicklungen zu verzeichnen, die 
in ihrer Gesamtheit die Frage aufwerfen, ob wir 
im Prozess der Aufarbeitung verbliebenen na-
tionalsozialistischen Unrechts im Bereich der 
Kunstrestitution eine Zeitenwende beobach-
ten können. Der Begriff der  Zeitenwende  wird 
hier ganz bewusst in seiner aus anderen Berei-
chen bekannten Ambivalenz gewählt – eigent-
lich müsste dringend etwas Grundlegendes ge-
schehen, dies jedoch bleibt aus oder ist in weiten 
Teilen nur unzureichend.

Washingtoner Erklärung  
vom 5. März 2024

Zunächst haben am 5. März 2024 etwas mehr 
als 20 Staaten in einer weiteren  Washingtoner Er-
klärung  „Best Practices for the Washington Con-
ference Principles on Nazi-Confiscated Art“ 6 
vorgelegt. Hierbei handelt es sich um einen Ka-
talog von 15 Appellen, wie die elf Prinzipien 
von 1998 zu verstehen und anzuwenden seien.  
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Inhaltlich ist vieles repetitiv, zugleich bleibt 
manches ebenso abstrakt wie in den Prinzipi-
en von 1998 – und damit zur konkreten Lösung 
von Fällen nicht immer weiterführend. (Nur) 
Manche der aus der Praxis bekannten Streit-
punkte werden unmittelbar adressiert, etwa 

„Fluchtgut“, dies aber ohne Begründungen zur 
Positionierung und die gebotenen Differenzie-
rungen. Erst recht fehlt jegliches vergleichende 
Anschauungsmaterial, aus dem üblicherweise 
eine Entscheidung darüber generiert wird, wel-
che der vorgefundenen Praktiken als „die bes-
te“ gelten kann.7 Zudem bräuchte es für eine 
solche Entscheidung einigermaßen konsen-
tierte Maßstäbe. Vorschläge jenseits der bisher 
vorgefundenen Praxis würden in der üblichen 
Terminologie der transnationalen Rechtsver-
einheitlichung (insbesondere durch nicht bin-
dende Instrumente) eher als  model rules  bezeich- 
net werden.

Abgesehen von diesen methodischen Fra-
gen ist inhaltlich manches fragwürdig: Buchsta-
be E Satz 1 der  Washingtoner Erklärung  von 2024 
etwa fordert: „Restitution should be to all law-
ful beneficiaries and heirs in accordance with a 
country’s usual inheritance law.“ Die Praxis zeigt, 
dass die mittlerweile weit verzweigten Erb:in-
nengemeinschaften kaum jemals vollständig 
vertreten sind, sodass es angezeigt erscheint, ge-
rechte und faire Lösungen nicht davon abhän-
gig zu machen, dass  alle  Erb:innen präsent sind, 
sondern die Interessen der nicht präsenten Mit-
glieder der Erb:innengemeinschaft anderweitig 
zu sichern.8

Buchstabe J der  Washingtoner Erklärung  von 
2024 verlangt: „Claims handling bodies such as 
national commissions, museums or other agen-
cies, are encouraged to publish terms of refer-
ence and rules of procedure as well as their de-
cisions and recommendations so that the claims 
process and grounds for decisions are fully trans-
parent to claimants.“ Transparenz in diesem 
Sinne wäre aber natürlich ebenso zentral für 
die jeweiligen Anspruchsgegner:innen und für  
die Öffentlichkeit insgesamt.

Hier bleibt also manches fragwürdig, wenn 
nicht normativ unbefriedigend. Materialien 
zur Entstehung gibt es, soweit ersichtlich, kei-
ne, mit Ausnahme vielleicht des Berichts  Holo- 
caust-Era Looted Cultural Property: A Current 
Worldwide Overview  der World Jewish Restitu-
tion Organisation (WJRO).9 Für Deutschland 
finden sich dort allerdings kaum mehr als fünf 
Seiten mit eher generischen Informationen. An-
ders als 1998 fand eine sichtbare diplomatische 
Konferenz im Vorfeld nicht statt,10 geschweige 
denn eine öffentliche Debatte. Dieser Entste-
hungsprozess unterminiert nicht unwesentlich 
die Legitimationskraft der formulierten Appelle, 
die sich vor diesem Hintergrund nicht mehr als 
die gemeinsam formulierten politischen Ziele 
der unterzeichnenden Staaten darstellen. Ins-
gesamt sind dies nach aktuellem Stand nur 24, 
also kaum mehr als die Hälfte der ursprünglich 
teilnehmenden Staaten vor 25 Jahren.

Bemerkenswert bleibt, dass die USA wie 
schon 1998 auch diese Erklärung initiier-
ten, hingegen die  Washingtoner Erklärung  von 
1998 bis heute in Kernbereichen nicht imple-
mentiert haben: Eine Kommission gemäß Ar-
tikel 10 und 11 der Washingtoner Prinzipien 
von 1998 zur „Klärung strittiger Eigentumsfra-
gen“ in außergerichtlicher Streitbeilegung be-
steht dort bis heute nicht. Zu den postulierten 

„Best Practices“ haben die USA also bisher nicht 
beigetragen. Anderes gilt für die Bundesrepub-
lik Deutschland. Hierzulande besteht seit 2003 
die Beratende Kommission.11 Wie sich nun aber 
die von Deutschland mitunterzeichneten „Best 
Practices“ normativ in die hiesige Praxisland-
schaft einpassen sollen, bleibt einstweilen of-
fen. Rezipiert wurden die „Best Practices“ bis-
her im deutschen Diskurs fast gar nicht, vieles 
ist allerdings auch längst etablierte Praxis. Auf 
den Websites der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien, des Bundesminis-
teriums der Justiz und des Bundesministeriums 
der Finanzen als wohl verantwortliche Minis-
terien finden sich unter dem Stichwort „Best 
Practices“, soweit ersichtlich, keine Suchtref-

fer. Pressemitteilungen wurden dazu offenbar  
nicht abgesetzt.

All dies erscheint atypisch und klingt erst 
einmal nicht nach  Zeitenwende . Die Washing-
toner Prinzipien von 1998 bräuchten vielmehr 
zu ihrer inhaltlichen Effektuierung ein rechts-
vergleichend-übergreifendes Projekt, in dem 
ein ausdifferenziertes Regelwerk anhand der 
bisher erkennbar gewordenen Entscheidungs- 
und  Kipppunkte  zu generieren wäre. Ein struk-
turelles Vorbild wären beispielsweise die 2020 
vorgelegten  ELI/UNIDROIT Model European  
Rules of Civil Procedure .12 Idealiter würde in ein 
solches Projekt neben dem European Law In-
stitute (ELI) und dem International Institute 
for the Unification of Private Law (UNIDROIT) 
auch das American Law Institute (ALI) einbezo-
gen. Das ALI hat eine Vielzahl hoch anerkannter 

„Restatements“ in intensiven Verfahren unter 
Beteiligung eines breiten Spektrums an Exper-
tisen und Erfahrungen erarbeitet, einschließ-
lich zum Beispiel solcher zur „restitution“ (in 
einem allgemein rechtswissenschaftlichen Sin-
ne im Kontext des  common law ).13 Etwas, das 
diese Institutionen als Vorarbeit heranziehen 
könnten, nämlich ein rein wissenschaftlich ge-
neriertes  Restatement of Restitution Rules for Nazi- 
Confiscated Art  (aus dem Hause des Verfassers) 
wurde jüngst nach fünfjähriger und umfassen-
der vergleichender Sichtung des Fallmaterials 
aus sechs Jurisdiktionen (Deutschland, Öster-
reich, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Kö-
nigreich, Schweiz) auf der Basis von circa 1.300 
ausgewerteten Fällen in einem 1.100 Seiten um-
fassenden Projekttext – in deutscher und engli-
scher Fassung – vorgelegt.14 

Ohne normative Anleitung zur präzisen 
Wertung werden auch in Zukunft Entscheidun-
gen auf ebenso offen gehaltener wie oft zitierter 

„moralisch-ethischer“ Grundlage die Praxis be-
stimmen und kraft Natur der Sache ebenso vo-
latil wie streitanfällig bleiben. Das gesamte Feld 
bedarf der Maßstabspflege.

Referentenentwurf für ein Gesetz  
zur erleichterten Durchsetzung  
der Rückgabe von NS-verfolgungs- 
bedingt entzogenem Kulturgut  
vom 21. März 2024

Möglicherweise hat die bisher ausgebliebene 
Rezeption der  Washingtoner Erklärung  von 2024 
damit zu tun, dass in Deutschland gerade auf 
verschiedenen Ebenen Reformanstöße zu be-
obachten sind. Der Koalitionsvertrag der gegen-
wärtigen Regierung hatte unter dem Stichwort 

„Erinnerungskultur“ Folgendes in Aussicht ge-
stellt (S. 99):

„Wir werden uns weiterhin der Aufgabe stel-
len, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgü-
ter – entsprechend dem Washingtoner Abkom-
men – an die Eigentümerinnen und Eigentümer 
zurückzuführen. Wir verbessern die Restitution 
von NS-Raubkunst, indem wir einen Auskunfts-
anspruch normieren, die Verjährung des Her-
ausgabeanspruchs ausschließen, einen zentra-
len Gerichtsstand anstreben und die ‚Beratende 
Kommission‘ stärken.“

Die ersten drei dieser vier Punkte adressiert 
der Referentenentwurf des Bundesministeriums 
der Justiz, der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien und des Bundesministe-
riums der Finanzen für ein Gesetz zur erleich-
terten Durchsetzung der Rückgabe von NS-ver-
folgungsbedingt entzogenem Kulturgut vom 
21. März 2024.15 Schon diese drei sehr „punktu-
ell“ gehaltenen Aspekte verweisen auf einen be-
schränkten Anwendungsbereich dieses Gesetzes, 
verglichen mit den vielfach vorgetragenen For-
derungen nach einem breit angelegten  Restitu-
tionsgesetz  zur Erfassung der Restitution aller be-
troffenen Kunstwerke und Kulturgüter, seien sie 
nun in öffentlichem oder privatem Eigentum.16 
Und in der Tat: Als Voraussetzung dafür, dass 
Anspruchsteller:innen vom intendierten Aus-
schluss der Einrede der Verjährung des Heraus-
gabeanspruchs des/der Eigentümer:in gemäß 
§ 985 BGB nach § 197 Abs. 1 Nr. 2 Var. 1 BGB  
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profitieren können, verlangt der Entwurf nicht 
weniger als das Folgende: 

Erstens müssen damals vom NS-Regime ver-
folgte Eigentümer:innen bzw. müssen seine/ihre 
heute den Herausgabeanspruch geltend machen-
den Rechtsnachfolger:innen bis heute Eigentü-
mer:innen des betreffenden Gegenstands ge-
blieben sein. Dieses Eigentum wird aber meist 

„unterwegs“ verloren gegangen sein, am wahr-
scheinlichsten durch Ersitzung gemäß § 937 BGB 
nach zehnjähriger Besitzzeit, sofern der/die Be-
sitzer:in nicht bösgläubig war. Die Regelungen 
zur Ersitzung lässt der Entwurf unberührt, wie 
die Begründung auf Seite 3 verdeutlicht: „Das 
Gesetz schafft keinen Anspruch auf Rücküber-
tragung oder Wiedererlangung verlorenen Eigen-
tums. Auch bleibt das Ersitzungsrecht nach § 937 
BGB einschließlich der dort geltenden Beweis-
lastregeln unberührt.“ Schon damit erfasst der 
Entwurf nur einen winzigen Bruchteil der zu er-
wartenden Fallkonstellationen.17

Zweitens darf der an sich bestehende An-
spruch der Eigentümer:innen nicht durch das 
Rückerstattungsrecht der Nachkriegszeit aus-
geschlossen sein. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs zum alliierten und bun-
desdeutschen Rückerstattungsrecht und spä-
ter des Bundesverwaltungsgerichts zum Ver-
mögensgesetz ist ein allgemein-zivilrechtlicher  
Herausgabeanspruch nach Ablauf der jewei-
ligen Anmeldefristen für das Verfahren unter 
den Rückerstattungsgesetzen jedoch grund-
sätzlich ausgeschlossen.18 Diese Fristen sind 
seit Jahrzehnten abgelaufen. Eine Ausnahme 
von dieser radikalen Tabula-rasa-Regel zur „ge-
ordneten Entwirrung der durch nationalsozia-
listische Unrechtsakte geschaffenen Fakten“19 
in der Nachkriegszeit bzw. nach der Wiederver-
einigung erkennt der Bundesgerichtshof nach 
jüngerer Rechtsprechung nur insoweit an, als 
der/die damalige Anspruchsteller:in nicht in 
der Lage war, seinen/ihren Anspruch im Rück-
erstattungsverfahren anzumelden, etwa wenn 
die Belegenheit des herauszuverlangenden 
Gegenstands unbekannt war.20 Ich selbst teile  

die zugrunde liegende Auslegung des alliier- 
ten Rückerstattungsrechts – Ausschlusswirkung 
gegenüber allgemein-zivilrechtlichen Ansprü-
chen nach Ablauf der Anmeldefristen – nicht: 
Ein Gesetz, dem als Teleologie die erleichterte 
Restitution entzogener Vermögensgegenstände 
zugunsten der Opfer des NS-Regimes zugrunde 
liegt, müsste doch wohl eine die Ansprüche die-
ser Opfer unter allgemeinem Zivilrecht substan-
ziell beschneidende Bereinigungsfunktion zu-
mindest einmal deutlich aussprechen. Meines 
Erachtens ist dies nicht der Fall, und eine teleo-
logische Auslegung oder Rechtsfortbildung zu-
gunsten einer solchen Bereinigungswirkung ist 
angesichts des primären Zwecks, den Opfern zu 
helfen, kaum plausibel.21

Drittens können sich die aktuellen Besit-
zer:innen weiterhin auf das Leistungsverweige-
rungsrecht der Verjährung berufen, wenn sie bei 
Besitzerwerb (vor 30 Jahren und länger) gutgläu-
big waren. Diese Gutgläubigkeit müssen die Be-
sitzer:innen nach der im Entwurf vorgeschlage-
nen Normstruktur darlegen und beweisen. Dies 
wird nicht einfach sein. Die Schwierigkeiten in 
der Beweisführung zum wirksamen Eigentums-
erwerb vor langer Zeit sind aber ja gerade die 
zentrale Begründung, überhaupt eine Verjäh-
rung des Vindikationsanspruchs beizubehal-
ten.22 Hier wird die Rechtsprechung daher nach 
allgemeinen Grundsätzen des Zivilprozess-
rechts mit Beweiserleichterungen helfen müs-
sen. Dies wiederum wird die praktische Wirk-
samkeit des intendierten Gesetzes noch weiter 
vermindern, zumal die Beweislastverteilung in 
§ 937 Abs. 2 BGB nicht zugunsten der Anspruch 
stellenden Partei umgekehrt werden soll, dies 
mit der Folge, dass sie weiterhin die Bösgläu-
bigkeit der aktuell besitzenden Partei darzule-
gen und zu beweisen haben wird. Für Kultur-
güter soll die neu einzuführende Abhängigkeit 
der Verjährungseinrede vom Nachweis des gu-
ten Glaubens nur künftig, also für noch nicht 
verjährte Ansprüche gelten. Spezifisch für NS-
Raubkunst soll die Neuregelung auch für bereits 
verjährte Ansprüche gelten, also (echte) Rück-

wirkung entfalten.23 Dies sei durch „zwingende 
Gründe des gemeinen Wohls“ bzw. durch „ein 
nicht – oder nicht mehr – vorhandenes schutz-
würdiges Vertrauen des Einzelnen“ in der hier 
vorliegenden Konstellation gerechtfertigt.24 Ob 
dies genauso für in Ansehung ihrer Gutgläubig-
keit vor mehr als 30 Jahren beweisfällig geblie-
bene Besitzer:innen angesichts der postulierten 
Tabula-rasa-Wirkung des Rückerstattungsrechts 
der Nachkriegszeit gelten kann, wird zu hinter-
fragen sein. Die Entwurfsbegründung prognos-
tiziert unter diesen sehr hohen Anforderungen 
ein Fallaufkommen von 50 Klagen auf Heraus-
gabe pro Jahr. Ob es da sinnvoll ist, einen „zen-
tralen Gerichtsstand“ am Landgericht Frankfurt 
(§ 23a ZPO-E) einzurichten, ob es verhältnismä-
ßig ist, einen flankierenden Auskunftsanspruch 
(§ 48a KGSG-E) gegenüber jedem „Inverkehr-
bringer“ von Kulturgut zu gewähren, wird man 
ebenfalls hinterfragen können.

Rechtspolitisch noch fragwürdiger erscheint 
allerdings die strikte Regelung, dass Anspruch-
steller:innen, die unter diesen Maßgaben einen 
ehemals entzogenen Gegenstand zurückerhal-
ten, eine in der Nachkriegszeit von der Bundes-
republik Deutschland gezahlte Entschädigung 
für den Verlust dieses Gegenstands zurückzah-
len müssen (vgl. Art. 7 des Referentenentwurfs 
zu einem  Gesetz zur Rückzahlung von Rückerstat-
tungsleistungen – RückerstRückzG ). Natürlich ent-
spricht dies einer formalen Logik der Heraus-
gabe ungerechtfertigter Bereicherungen und 
natürlich sieht dies auch die  Handreichung  der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien so vor: „Doppelentschädigungen 
[…] vermeiden“25. In der bisherigen Praxis der 
Restitution aus öffentlicher Hand scheint die-
se Maßgabe aber wohl schon länger eher nicht 
mehr allzu genau beachtet zu werden26 – mit 
guten Gründen. Insbesondere mündeten viele 
Rückerstattungs- und Entschädigungsverfah-
ren in summarischen Vergleichen zu einer Viel-
zahl von Schadensposten, sodass die auf den 
heute in Rede stehenden Gegenstand bezoge-
nen damaligen Summen kaum identifizierbar 

sind, im Übrigen in aller Regel sehr gering blei-
ben dürften. Versöhnungspolitisch ist deswe-
gen von der Rückforderung abzuraten. Alterna-
tiv könnte man die eintretende Bereicherung 
schlicht feststellen und die Restitutionsemp-
fänger:innen dann dazu einladen, gegebenen-
falls freiwillig auf diesen Umstand einzuge-
hen und eine ungerechtfertigte Bereicherung 
durch einen Beitrag zu einem Projekt der Er-
innerungsarbeit der eigenen Wahl abzuführen. 
Der Entwurf meint es aber ernst: Restitutions-
empfänger:innen werden einer Mitteilungs-
pflicht gegenüber dem Bundesamt für zentra-
le Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) 
unterworfen (§ 2 Abs. 2 RückerstRückzG-E), das 
entscheidende Gericht einer Pflicht zur Über-
mittlung einer Abschrift des Urteils dorthin (§ 2 
Abs. 3 RückerstRückzG-E). Das BADV hat dann 
die Restitutionsempfänger:innen über die Rück-
forderung zu bescheiden. Hierbei kann dann 
unter bestimmten Voraussetzungen auch von 
der Rückforderung abgesehen werden (§ 2 Abs. 1 
S. 2 RückerstRückzG-E). Trotzdem wird sich die 
Bundesrepublik Deutschland damit gegenüber 
den betroffenen Opfern und Anspruchsteller:in-
nen kaum Anerkennung erwerben können.

Insgesamt atmet der Entwurf damit einen 
kleinmütigen, zum Teil auch kleinlichen Geist, 
der dem Staat, der die historische Verantwor-
tung für das NS-Unrecht primär zu überneh-
men hat, nicht gut zu Gesicht steht. Man hat den 
Eindruck, dass jegliche grundlegende Reform 
der (Eigentums-)Rechtslage zugunsten der Op-
fer und ihrer Nachfahr:innen peinlichst vermie-
den wird, sobald eine staatliche Entschädigungs-
pflicht damit einhergehen könnte. Die heutigen 
Eigentümer:innen, private wie öffentlich-recht-
lich verfasste, werden damit in den allermeis-
ten Fällen weiterhin in der Diskrepanz zwi-
schen starken moralischen Appellen, medialem 
Druck einerseits und geltender Rechtslage ande-
rerseits allein gelassen. Kleine Bereicherungen 
durch Restitutionen nach über 80 Jahren werden 
aber mit Nachdruck abgeschöpft.27 Rechtsver-
folgungskosten der Anspruchsteller:innen oder 
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die gegenläufige Bereicherung der Besitzer:in-
nen durch die Nutzung des Gegenstands wer-
den hingegen nicht in diese mit spitzem Bleistift 
notierte Rechnung eingepreist, jedenfalls nicht 
auf Ebene des intendierten Gesetzes (vielleicht 
dann bei der Festsetzung des Rückforderungsbe-
trags durch das BADV). Die negative Signalwir-
kung durch diese Gestaltung bzw. Handhabung 
des Bereicherungsausgleichs im Zuge der Resti-
tution dürfte auf immaterieller Ebene deutlich 
mehr kosten, als die Rückforderung materiell 
einbringt. Andere Länder, etwa das Vereinigte 
Königreich, zeigen sich in dieser Frage pragmati-
scher, indem sie kursorisch und eher großzügig 
Bereicherungsposten bemessen und im Zweifel 
gegeneinander aufheben. Insgesamt bahnt sich 
hier sicher nicht das große Restitutionsgesetz an, 
das so häufig gefordert wurde. Wenn der Entwurf 
tatsächlich (so) Gesetz wird, dürfte dies wohl auf 
längere Zeit Wege zu einer umfassenden spezial-
gesetzlichen Regelung der Restitution sperren. 
Manche Beobachter:innen sehen hierin bereits 
eine Strategie. Allerdings liegt der grundlegende 
Fehler schon in der Koalitionsvereinbarung. Der 
Entwurf setzt diese letztlich nur um.

20. Kulturpolitisches Spitzengespräch 
vom 13. März 2024: „Stärkung  
der Beratenden Kommission“

Nach dem  20. Kulturpolitischen Spitzengespräch 
 am 13. März 202428 haben Bund, Länder und 
Kommunen zum vierten Punkt der Koalitions-
vereinbarung „Stärkung der Beratenden Kom-
mission“ verlautbart, dass an die Stelle der Bera-
tenden Kommission eine Schiedsgerichtsbarkeit 
treten solle.29 Dem liegt folgende Konzeption zu-
grunde:30 Bund, Länder und Gemeinden könn-
ten eine gemeinsame Schiedsstelle einrichten 
zur Administrierung von Schiedsverfahren zwi-
schen den aktuellen Eigentümer:innen, also re-
gelmäßig den öffentlich-rechtlich verfassten 
Trägern der Einrichtungen, die das betreffende 

Kulturgut halten, und den Rechtsnachfolger:in-
nen der ursprünglichen Eigentümer:innen. Dass 
öffentlich-rechtlich verfasste Stellen für öffent-
lich-rechtliche Streitgegenstände überhaupt in 
ein Schiedsverfahren gehen können, steht da-
bei außer Frage. Die angedachte Schiedsstel-
le könnte (wie dies Schiedsstellen in aller Welt 
für die verschiedensten Streitgegenstände seit 
Langem tun) das Muster für eine geeignete Ver-
fahrensordnung vorhalten. Hierin sollte vor al-
lem den speziellen versöhnungspolitischen 
Bedürfnissen des Verfahrensgegenstands Rech-
nung getragen werden.31 Zusätzlich könnte die 
Schiedsstelle einen gegenstandsadäquaten Be-
wertungsrahmen bereitstellen, dies könnten 
aber ebenso andere Stellen tun. Den Parteien 
obläge es nur, in ihrer jeweiligen Schiedsverein-
barung sowohl die Verfahrensordnung als auch 
den Bewertungsrahmen als anwendbares Recht 
zu wählen und in ihre Schiedsvereinbarung ein-
zubeziehen. Strukturell ist dies weltweite Pra-
xis in der Schiedsgerichtsbarkeit. Man könnte 
dann ferner darüber nachdenken, einen – hin-
reichend breiten – Pool von für den speziel-
len Gegenstand und für das Schiedsverfahren 
überhaupt qualifizierten Schiedsrichter:innen 
einzurichten, aus dem die Parteien dann ihre 
parteibenannten Schiedsrichter:innen wählen 
könnten. Das gesamte Verfahren würde auf ge-
setzlicher Grundlage ruhen (vgl. § 173 VwGO 
i. V. m. §§ 1029 ff. ZPO), die Einhaltung von Ver-
fahrensgarantien sicherstellen, in Gestalt des 
Schiedsspruchs für die Parteien bindende und 
zugleich vollstreckbare Ergebnisse erzeugen, 
die zudem (eingeschränkt auf gravierende Feh-
ler von der Qualität einer Ordre-public-Verlet-
zung) einer Nachkontrolle durch staatliche Ge-
richte unterworfen sind – zentrale Desiderate in 
der seit Langem geführten Debatte um die Re-
form des Verfahrens vor der Beratenden Kom-
mission.32 Die Effektivität einer Nachkontrolle 
hängt dabei ersichtlich davon ab, wie präzise der 
materielle Bewertungsrahmen ausgestaltet ist: 
Sofern die Parteien nach § 1051 Abs. 3 ZPO das  
Schiedsgericht dazu ermächtigen, nach „Billig-

keit“ zu entscheiden, hat eine inhaltliche Nach-
kontrolle des Schiedsspruchs durch staatliche 
Gerichte kaum Ansatzpunkte. Es ist deswe-
gen zu empfehlen, dass die jeweiligen Parteien 
einen präzisen Bewertungsrahmen als anwend-
bar wählen, nicht etwa wie bisher eher abstrakte 

„moralisch-ethische“ Maßgaben (so die aktuelle 
Verfahrensordnung der Beratenden Kommis-
sion), die allzu oft zu volatilen bis widersprüch-
lichen und damit zwangsläufig zu wenig akzep-
tablen Ergebnissen geführt haben.33

Ein weiteres zentrales Desiderat im Reform-
prozess war die „einseitige Anrufbarkeit“ des 
Spruchkörpers. Bisher mussten sich die Partei-
en auf den Gang zur Beratenden Kommission 
durch eine Vereinbarung verständigen. Dies 
wurde zunehmend kritisiert, die Anspruchstel-
ler:innen sollen keine „Bittsteller:innen“ sein 
müssen.34 Auch diesem Desiderat kann im 
Rahmen einer Schiedsgerichtsbarkeit durch-
aus Rechnung getragen werden, nämlich durch 
sogenannte „stehende Angebote“, wie sie der 
internationalen Investitionsschiedsgerichtsbar-
keit zugunsten ausländischer Investor:innen 
zugrunde liegen. Im hier thematisierten Feld 
müssten dazu die öffentlich-rechtlich verfass-
ten Träger der die in Rede stehenden Gegenstän-
de haltenden Museen gegenüber der Allgemein-
heit ( ad incertas personas ) die Willenserklärung 
abgeben, mit jedem:r Anspruchsteller:in in das 
vorgesehene Schiedsverfahren zu gehen, und 
die Träger müssten sich dabei auch auf Dau-
er binden (deswegen „stehendes Angebot“ bzw. 

„standing offer“). Die künftige Schiedsstelle soll-
te also auch dafür ein Muster bereithalten, und 
wenn dies alles aufgesetzt ist, kann jedwede:r 
Anspruchsteller:in dieses Angebot durch eigene 
Willenserklärung annehmen, und die erforder-
liche Schiedsvereinbarung ist geschlossen. Da-
mit wäre dann der Weg zu staatlichen Gerichten 
im Grundsatz ausgeschlossen, einschließlich 
des Zugangs zu staatlichen Gerichten im Aus-
land, etwa in den USA (selbstverständlich ab-
hängig davon, wie im Ausland die Einrede der 
Schiedsgerichtsbarkeit im Einzelnen ausgestal-

tet ist). Nachlaufende Gerichtsverfahren in den 
USA, nachdem im Verfahren hierzulande ent-
schieden worden ist, wie dies im Welfenschatz-
Fall geschah (damals noch vor der Beratenden 
Kommission durch unverbindliche Empfeh-
lung),35 könnten damit nicht mehr stattfinden.

Die Schiedsgerichtsbarkeit bietet damit vie-
le Vorzüge, nicht zuletzt den großen Vorteil, dass 
sie ohne spezialgesetzliche Rechtsgrundlage 
auskommt, vielmehr auf bereits bestehende ge-
setzliche Grundlagen und eine große jahrzehn-
telange internationale Praxiserfahrung aufset-
zen kann. Zudem ist die Schiedsgerichtsbarkeit 
die alternative Streitbeilegungsform par excel-
lence, und Artikel 11 der  Washingtoner Erklärung  
von 1998 fordert ja gerade Folgendes: „Die Staa-
ten werden dazu aufgerufen, innerstaatliche 
Verfahren zur Umsetzung dieser Richtlinien zu 
entwickeln. Dies betrifft insbesondere die Ein-
richtung  alternativer  Mechanismen zur Klärung 
strittiger Eigentumsfragen.“36 Diese „anti-litiga-
tion message“ wiederholt die  Washingtoner Er-
klärung  von 2024 in Buchstabe I ganz ausdrück-
lich: „Use of alternative resolution mechanisms 
is encouraged to avoid litigation“.37 

Nach alledem liegt in der Schiedsgerichts-
barkeit viel Potenzial für eine wirkliche Zeiten-
wende. Immerhin schafft die Schiedsvereinba-
rung zwischen den Parteien echte, durchsetzbare 
Rechtsansprüche. Damit würde sich die Bundes-
republik Deutschland an die Spitze derjenigen 
Staaten setzen, welche die Washingtoner Prin-
zipien wirklich ernst nehmen. Wie immer hängt 
jedoch alles von der Umsetzung im Detail ab. 
Hieran wird nach der Mitteilung von Bund, Län-
dern und Kommunen vom 13. März 2024 nun-
mehr mit Hochdruck gearbeitet, und es sollen 
Ergebnisse bis Ende desselben Jahres vorliegen.38 
Eine sehr hohe Geschwindigkeit, die da anvisiert 
wird, aber technisch realisierbar, anders wohl 
als ein großes Restitutionsgesetz. Und nachdem 
zu allem Überfluss nun auch die AfD das The-
ma für sich entdeckt hat,39 gilt wohl noch mehr  
das, was Opferverbände seit Jahrzehnten artiku-
lieren: „Time is of the essence.“ 
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32 Gerade im Zusammenhang 
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schussdrs. 20(22)159, 28.10. 
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drs. 20(22)160, 29.10.2024, 
S. 4; Berking, Ausschussdrs. 
20(22)162, 30.10.2024, S. 8. 
Während Ersterer sich öffent-
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äußerte, vgl. Stellungnahme 
von Botmann, Ausschussdrs. 
20(22)164, 30.10.2024, S. 3 f.,  
ist die Einholung wissenschaft- 
licher Stellungnahmen von 
Personen, die keine Kenntnis 
vom Inhalt der entscheiden-
den Dokumente haben, in 
diesem Punkt hinfällig.

39 Vgl. die kleine Anfrage der 
AfD-Fraktion zu den „Konse- 
quenzen der Ersetzung der 
Beratenden Kommission im 
Zusammenhang mit der Rück-
gabe NS-verfolgungsbedingt 
entzogenen Kulturguts durch 
ein Schiedsgericht“, Bundes-
tags-Drucksache, BT-Drs. 
20/10886, 28.03.2024, URL: 
https://bit.ly/bt_konsequen-
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den-kommission sowie die 
Antwort der Bundesregierung 
in Bundestags-Drucksache, 
BT-Drs. 20/11072, 12.04.2024, 
URL: https://bit.ly/bt_konse-
quenzen-ersetzung-der-bera-
tenden-kommission-antwort 
[beide 09.09.2024].

Thomas Bauer-Friedrich und Susanna Köller

NS-verfolgungsbedingt enteignet
Vom Suchen und Finden gerechter und fairer Lösungen –  
zwei Fallbeispiele aus dem Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale)

Das Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) hat 
bisher drei Restitutionsvorgänge abgeschlossen 
und mit den verschiedenen Anspruchstellenden 
und Abläufen wichtige Erfahrungen gesammelt. 
Der erste Vorgang betraf eine Federzeichnung 
von Hans Thoma (1839 – 1924), die im Jahr 2003 
an die Erben nach Max Silberberg (1878 – 1942) 
zurückgegeben wurde und für das Kunstmu-
seum Moritzburg Halle (Saale) in einen Ankauf 
als gerechte und faire Lösung mündete. Die zwei-
te Angelegenheit bezog sich auf 17 Silbergegen-
stände, die an die Conference on Jewish Material 
Claims Against Germany, Inc. Nachfolgeorgani-
sation (JCC) zurückgegeben wurden, und führte 
nach erfolgter Restitution im Jahr 2017 zu einer 
unbefristeten Dauerleihnahme durch das Mu-
seum. Der dritte Fall aus dem Jahr 2024 betraf 
die Rückgabe einer Zeichnung Adolph von Men-
zels an die Nachfahren von Max und Martha 
Liebermann und bezog die Beratende Kommis-
sion ein. Dieser sowie die Restitution der Silber-
gegenstände aus ehemals jüdischem Eigentum 
werden in diesem Beitrag geschildert.

Fallbeispiel 1  
Die Restitution von Silbergegen- 
ständen aus jüdischem Besitz

Bereits in den 1990er Jahren befassten sich Kol-
leg:innen des Kunstmuseums Moritzburg Halle 
(Saale) intensiv mit Provenienzrecherchen und 
Restitutionen. Dabei handelte es sich vornehm-
lich um Fälle aus dem Kontext der 1945/46 in 
der Sowjetischen Besatzungszone durchgeführ-
ten Bodenreform. Mit den 1998 verabschiedeten 

Prinzipien der  Washingtoner Erklärung  und der 
1999 daraus resultierenden  Gemeinsamen Erklä-
rung  der Bundesregierung, der Länder und der 
kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung 
und Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzoge-
nen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Be-
sitz, ergab sich für das hallesche Kunstmuseum 
eine Erweiterung der Provenienzforschungsauf-
gaben hinsichtlich NS-verfolgungsbedingt entzo-
gener Kulturgüter. In einem ersten Schritt über-
nahm Gunnar Lüsch die Aufgabe, die Inventare 
des Museums für den Zeitraum 1933 bis 1945 
nach entsprechenden Erwerbskontexten zu 
durchsuchen. Die Ergebnisse wurden Anfang der 
2000er Jahre in die  Lost Art -Datenbank der da-
maligen Koordinierungsstelle der Länder für die 
Rückführung von Kulturgütern (heute Deutsches 
Zentrum Kulturgutverluste [DZK] in Magdeburg) 
überführt. Unter anderem wurden drei silberne 
Besamimbüchsen publiziert, die zur Aufbewah-
rung der Gewürze für die Zeremonie am Ende 
des Schabbats oder anderer jüdischer Feiertage 
dienen. Gemeinsam mit weiteren silbernen Ob-
jekten1 waren sie im März und Juni 1940 vom 
Leihamt der Stadt Halle (Saale) für das damals 
kommunale Museum erworben worden.

Infolge der  Lost Art -Fundmeldung erreichte 
das heutige Landeskunstmuseum im Oktober 
2006 eine vermögensrechtliche Anmeldung 
des Bundesamts für zentrale Dienste und offe-
ne Vermögensfragen (BADV).2 Antragstellerin 
war die Conference on Jewish Material Claims 
Against Germany, Inc. Nachfolgeorganisation 
(JCC), die die Rückgabe der drei Besamimbüch-
sen im Rahmen der Durchführung des Gesetzes 
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zur Regelung offener Vermögensfragen (1990 
beschlossen, § 1 Abs. 1a des NS-Verfolgtenent-
schädigungsgesetzes) forderte. Zu diesem Zeit-
punkt stand eine intensive Recherche nach der 
Herkunft der Objekte seitens des Museums noch 
aus. Zwar waren einige kunsthandwerklich be-
deutende Arbeiten bereits in den 1990er Jah-
ren unter Angabe der Herkunft teilweise pub-
liziert,3 jedoch noch nicht der Zusammenhang 
zur sogenannten Edelmetallabgabe 1938 herge-
stellt worden. Tiefergehende Untersuchungen 
erfolgten im Zuge eines Provenienzrecherche-
projekts am Kunstmuseum Moritzburg Halle 
(Saale), das 2011 bis 2013 durchgeführt wurde 
und dessen Fokus auf der Erforschung der Er-
werbungen von Gemälden und Grafiken zwi-
schen den Jahren 1933 und 1945/1949 lag.4 Bei 
der systematischen Durchsicht der Ankaufsak-

ten des Museums wurde ein Schriftstück zum 
Erwerb des Silberkonvoluts gefunden, dass sich 
vor allem auf den künstlerisch wertvollen Jung-
fernbecher bezieht. In diesem wird vom „Rest-
bestand des sogenannten ‚Judensilbers‘“ ge-
sprochen.5 Mit dieser Formulierung erhärtete 
sich der Verdacht eines NS-verfolgungsbeding-
ten Entzugs. Nach der Reichspogromnacht am 
9. November 1938 erließen die Nationalsozialis-
ten weitere Verordnungen, die die Ausgrenzung, 
Diskriminierung und Verfolgung von Jüdinnen 
und Juden zum Ziel hatten.6 So zwangen die am 
3. Dezember 1938 beschlossene  Verordnung über 
den Einsatz des jüdischen Vermögens 7 und weite-
re folgende Verordnungen Jüdinnen und Juden, 
innerhalb von zwei Wochen Schmuck, Kunst-
werke und Wertgegenstände bei den jeweiligen 
lokalen Pfandleihanstalten abzugeben. Gegen-

Präsentation einzelner Silberobjekte aus ehemals  
jüdischem Eigentum  anlässlich der Presse- 
konferenz am 28. Juni 2017, Foto: Kulturstiftung 
Sachsen-Anhalt

Jungfernbecher (Nürnberger Brautbecher) , Ende 17. Jh., 
Silber, getrieben, montiert, Höhe 18,5 cm, Kultur- 
stiftung Sachsen-Anhalt, Kunstmuseum Moritzburg 
Halle (Saale), Foto: Klaus E. Göltz

stände mit einem Wert unterhalb eines Auszah-
lungsbetrags von 300 Reichsmark konnte die 
Leihanstalt selbst erwerben;8 sie wurden bei-
spielsweise lokalen Innungen der Juweliere und 
Goldschmiede oder Dentist:innen angeboten 
oder öffentlich versteigert. Kunstgegenstände 
wanderten in Museen, in den Kunsthandel und 
zu Sammler:innen. Die einliefernden Personen 
erhielten nur einen geringen Teil des Material-
werts ausgezahlt, nachdem die Leihämter eine 
Verwaltungsgebühr abgezogen hatten.9 Höher-
preisige Gegenstände ab einem Wert von 1.000 
Reichsmark mussten bei einer öffentlichen An-
kaufsstelle für Kulturgut in Berlin abgeliefert 
werden. Diese war auf Weisung des Reichswirt-
schaftsministers im Einvernehmen mit dem 
Reichsminister für Volksaufklärung und Propa-
ganda eingerichtet worden.10 

Historische Unterlagen des Städtischen 
Leihamts Halle (Saale), aus dem die zu untersu-
chenden Silbergegenstände im Besitz der Moritz-
burg stammten, haben sich leider nicht erhal-
ten. Dennoch wurde versucht, zur Herkunft vor 
allem der wertvolleren Exponate (Jungfernbe-
cher, Besamimbüchsen) im Landeshauptarchiv 
Sachsen-Anhalt in Magdeburg zu recherchieren, 
da sie künstlerisch markante Objekte darstel-
len. In den dortigen Unterlagen fand sich eine 

„Liste der wohlhabenden Juden“ 11 der Provinz 
Sachsen; aus dieser wurden alle verzeichneten 
jüdischen Bürger:innen der Stadt Halle (Saale) 
in eine Arbeitsliste aufgenommen, um die Re-
cherche von einem anderen  losen Faden  her zu 
beginnen. Diese Liste bestand zunächst aus 25 
Namen und wurde später um weitere 118 Per-
sonen aus dem sogenannten Gedenkbuch Halle12 
und aus der 1992 erschienenen Publikation  300 
Jahre Juden in Halle13 erweitert. Die Auswahl wur-
de nach zwei Kriterien getroffen: jüdische Bür-
ger:innen, die finanziell zur Mittel- oder Ober-
schicht gehörten, sowie Jüdinnen und Juden, die 
bis zum Jahr 1939 nicht ins Ausland emigriert 
waren. Im Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt 
wurden anhand dieser Liste die Unterlagen der 
zuständigen Devisenstelle der Provinz Sachsen 

durchgesehen. Das Ziel bestand darin, Quittun-
gen des Leihamts der Stadt Halle (Saale) über die 
Abgabe der Vermögenswerte zu finden, um Hin-
weise auf eine Provenienz der vom Museum er-
worbenen Gegenstände zu erhalten. Tatsächlich 
konnten in den Akten Quittungen des Leihamts 
aufgefunden werden; diese waren allerdings so 
summarisch bzw. die Objekte so wenig detail-
liert beschrieben, dass diese Quellen zu keinen 
weiterführenden Suchansätzen oder Ergebnis-
sen führten.

Weitere Recherchen wurden im Centrum Ju-
daicum in Berlin vorgenommen, das die histori-
schen Unterlagen der Jüdischen Gemeinde von 
Halle (Saale) aufbewahrt. Trotz intensiver Be-
mühungen der Mitarbeitenden dort wurde zu 
dem Anliegen in den Akten nichts aufgefunden. 
Die letzte Recherche führte ins Landesarchiv 
Berlin, um dort die Akten der Wiedergutma-
chungsämter nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs einzusehen. Grundlage bildete erneut die 
für die Magdeburger Recherche erstellte Arbeits-
liste. Aufgrund von Deportation und Shoa gibt 
es nur sehr wenige Wiedergutmachungsvorgän-
ge von jüdischen Bürger:innen aus Halle (Saale), 
sodass dieser Ansatz ebenfalls keine weiterfüh-
renden Ergebnisse hervorbrachte. 

Mit diesen sehr zeitintensiven Nachfor-
schungen wurde die Provenienzrecherche zu 
den 1940 in das Museum gelangten Silbergegen-
ständen des städtischen Leihamts beendet und 
dem zuständigen Sammlungsleiter nahegelegt, 
die Objekte an die JCC zu restituieren. In der Fol-
ge entschied das BADV im Mai 2013 zugunsten 
der Antragstellerin und forderte das Museum 
zur Rückgabe der Objekte auf. Aufgrund der Ver-
änderungen in der Trägerschaft des Museums 
und des zweimaligen Wechsels der Museums-
leitung konnte das Restitutionsverfahren erst 
ab Frühjahr 2014 forciert vorangetrieben wer-
den. Die nunmehr agierenden Verantwortlichen 
bereiteten eine Beschlussvorlage für das Kura-
torium der neuen Trägerin, der heutigen Kul-
turstiftung Sachsen-Anhalt, vor, das im Dezem-
ber 2014 entschied, für die Durchführung der  
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Restitution zunächst das DZK in Magdeburg zu 
konsultieren. Gemeinsam mit DZK und BADV 
wurde 2015 eine gerechte und faire Lösung14 
sondiert und der Modellfall des sogenannten 
 Silber-Sonderinventars  der Stiftung Stadtmuseum 
Berlin diskutiert.15 Da die rechtmäßigen Eigen-
tümer:innen und somit deren Nachfahr:innen 
und Anspruchsberechtigten trotz jahrelanger 
gründlicher Recherchen nicht identifiziert wer-
den konnten, sollten die Objekte an die JCC als 
Nachfolgeorganisation und Vertreterin der Ge-
schädigten offiziell restituiert und gleichzeitig 
ein unbefristeter Dauerleihvertrag geschlossen 
werden. Dessen Regelung sah vor, dass sie dem 
Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt in 
dauerhafte Obhut gegeben und zur Wahrung 
des Gedächtnisses der Opfer und öffentlichen 
Präsentation überlassen werden. 

Auf dieser Basis ermächtigte das Kuratorium 
der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt im September 
2015 den Stiftungsvorstand, entsprechende Ge-
spräche mit der JCC zu führen und die Objekte 
zu restituieren. Da die JCC bei den Sondierun-
gen im Vorfeld beteiligt worden war, konnte so-
fort mit der Erstellung der Verträge zu Restitu-

tion und Dauerleihnahme begonnen werden, die 
im Sommer 2016 abgeschlossen wurden. Es folg-
te eine komplizierte Suche nach einem für alle 
Beteiligten geeigneten Termin zur öffentlich-
keitswirksamen Präsentation der Objekte, ihrer 
Geschichte und Restitution sowie der gefunde-
nen gerechten und fairen Lösung. Am 28. Juni 
2017 konnte dieser dann im Beisein von Roman 
Haller, Direktor der JCC, Rainer Robra, Chef der 
Staatskanzlei und Minister für Kultur des Landes 
Sachsen-Anhalt, Christian Philipsen, Generaldi-
rektor und Vorstand der Kulturstiftung Sachsen-
Anhalt, Uwe Hartmann vom DZK und Yvonne 
Mundt vom BADV im Kunstmuseum Moritzburg 
Halle (Saale) stattfinden. Seither sind ebendort 
drei Objekte (eine Besamimbüchse, ein Jungfern-
becher und ein Römer) mit entsprechender Kon-
textualisierung dauerhaft Teil der Sammlungs-
präsentation des Hauses.

Aus heutiger Sicht ist gerade der Erwerb 
der drei Besamimbüchsen ein bemerkenswer- 
ter Vorgang. Während die anderen Objekte  
wegen ihrer Kunstfertigkeit für die Erweite-
rung der kunsthandwerklichen Sammlung im 
Bereich Goldschmiedekunst eine besondere  

Pressekonferenz am 28. Juni 2017  mit Unterzeichnung der Verträge gemeinsam mit Staatsminister  
Rainer Robra und Roman Haller, JCC, Foto: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Ergänzung darstellen, waren die Besamim-
büchsen Anfang der 1940er Jahre etwas Außer-
gewöhnliches in der Sammlung. Eindeutig als 
zur jüdischen Kultur gehörend zu erkennen, 
da sie für die Ausübung ritueller Handlungen 
bei religiösen Festen genutzt werden, bewahrte 
man diese Gegenstände vor der Materialgewin-
nung durch Einschmelzen und somit vor der 
Zerstörung, obwohl für das NS-Regime die Ver-
nichtung des Judentums oberste Priorität besaß. 
So bleibt als Antwort auf die Frage nach dem 
Grund der Überführung der Gegenstände ins 
Museum die Vermutung, dass man sie der in 
Halle (Saale) gegründeten Außenstelle der  Ho-
hen Schule der NSDAP , konkret dem Institut für 
Religionswissenschaften, als Schauobjekte bzw. 
für deren Lehrmittelsammlung zugedacht hatte. 
Bis zum Sommer 1940 waren im Torturm der 
Moritzburg die Schauräume des Instituts ein-
gerichtet gewesen,16 wofür das sogenannte Bie-
dermeierzimmer des Kunstmuseums geräumt 

werden musste.17 Die nationalsozialistische Elite- 
universität, die nach siegreichem Kriegsende  
am Chiemsee errichtet werden sollte, hatte die  
Ausbildung von Wissenschaftler:innen zum  
Ziel, die im Dienst der ideologischen Unter-
mauerung der nationalsozialistischen Weltan-
schauung wirken sollten. Die wissenschaftliche 
Vorarbeit sollten elf deutschlandweit verteilte 
Institute leisten, von denen neun ab 1940 ge-
gründet wurden. Aufgabe des halleschen Insti-
tuts für Religionswissenschaften war die Erfor-
schung der Entstehung des Christentums. Unter 
Ausnutzung der Befugnisse des Einsatzstabs 
Reichsleiter Rosenberg sollten für die Arbeit 
deutschlandweit sowie in allen besetzten Ge-
bieten potenzielle Quellen wie Dokumente, 
Bücher, Kunstgegenstände etc. beschlagnahmt 
werden. Möglicherweise steht der Erwerb der 
Silbergegenstände im Zusammenhang mit 
der angedachten Einrichtung der Schauräume  
des Instituts für Religionswissenschaften in  

Blick in die Sammlungspräsentation Wege der Moderne. Kunst in Deutschland zwischen 1890 und 1945   
mit der Präsentation von drei Silberobjekten, Foto: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
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Halle (Saale), wo die Objekte nach dem Krieg in 
sicherlich ideologisch motivierter, das Juden-
tum diffamierender Absicht präsentiert worden 
wären. Informationen hierzu konnten trotz ent-
sprechender Recherchen bislang nicht gefun-
den werden.

Dem Museum war und ist der Erhalt die-
ser Judaika ein großes Anliegen, denn sie berei-
cherten als Zeugnisse des jüdischen Lebens in 
der Stadt und ihrem Umkreis bereits verschie-
dene Ausstellungen. So war eine der Besamim-
büchsen seit Mitte der 1980er Jahre im Museum 
Synagoge Gröbzig als Dauerleihgabe präsen-
tiert worden, eine zweite als Dauerleihgabe in 
der stadtgeschichtlichen Ausstellung des Stadt-
museums Halle. In der 2017 neu eingerichte-
ten Sammlungspräsentation  Wege der Moder-
ne. Kunst in Deutschland zwischen 1890 und 1945  
sind im Abschnitt  Kunst im Nationalsozialismus 
1933 bis 1945  eine Besamimbüchse, der Jung-
fernbecher und ein Römer ausgestellt zusam-
men mit einem Text, der den Besuchenden die 
Geschichte der Objekte und damit der Jüdinnen 
und Juden in der Saalestadt vermittelt.

Fallbeispiel 2 
Eine Zeichnung Adolph von Menzels 
aus der Sammlung Max Liebermann

2020 erreichte das Kunstmuseum Moritzburg 
Halle (Saale) durch die Vertretung des Nachlas-
ses von Max und Martha Liebermann ein Ersu-
chen, für die Zeichnung  Bauarbeiten  (auch  Mau-
rer beim Bau ) Adolph von Menzels (1815 – 1905) 
eine gerechte und faire Lösung nach den Prinzi-
pien der  Washingtoner Erklärung  zu finden. Be-
reits 2009 hatten sich Provenienzforscher:innen 
zur Sammlung des Künstlers Max Liebermann 
(1847 – 1935) an das hallesche Kunstmuseum 
mit der Vermutung gewandt, dass die besagte 
Menzel-Zeichnung aus der Sammlung des be-
deutenden deutschen Impressionisten stammt. 
Die vom Museum durchgeführten Recherchen 
ergaben allerdings zunächst nur, dass das Blatt 
1936 aus der Hamburger Galerie Commeter er-
worben worden war. Mit Beginn des DZK-ge-
förderten Provenienzforschungsprojekts des 
Kunstmuseums Moritzburg Halle (Saale) zu NS-
verfolgungsbedingt entzogenen Kunstgütern 

Adolph von Menzel:  
Bauarbeiten , 1875,  
Bleistift auf Papier,  
24,5 x 32 cm, Kultur- 
stiftung Sachsen- 
Anhalt, Kunst- 
museum Moritzburg  
Halle (Saale),  
Foto: Kulturstiftung 
Sachsen-Anhalt

wurde das Blatt ab 2011 näher untersucht. Eine 
Autopsie der Zeichnung selbst ergab keinerlei 
Hinweise auf die Sammlung Liebermann, etwa 
über einen entsprechenden Sammlerstempel.18 
Es konnten jedoch Vorprovenienzen ermit-
telt werden, die bestätigten, dass das Blatt seit 
Mai 1916 im Besitz Max Liebermanns war. Die-
ser hatte es am 17. Mai 1916 in der Galerie Paul 
Cassirer in Berlin erworben. Cassirer (1971–
1926) wiederum hatte das Blatt im März 1916 
vom Berliner Kunsthändler Leo Blumenreich 
(1884 – 1932) angekauft.19 

Dass sich die Bleistiftzeichnung noch 1924 
im Besitz Liebermanns befand, konnte durch 
ein Foto belegt werden, das die Provenienzfor-
scherin Monika Tatzkow dem Museum zur Ver-
fügung stellte. Es zeigt eine Wand im Salon von 
Liebermanns Villa am Berliner Wannsee mit 
zahlreichen Werken aus seiner persönlichen 
Kunstsammlung. Das Foto eines unbekannten 

Fotografen bzw. einer unbekannten Fotogra-
fin wurde 1924 aufgenommen und bereits pu-
bliziert, allerdings in schlechter Qualität und 
nur in einem kleineren Ausschnitt. Erst auf be-
sagtem besseren Abzug der Fotografie war das 
Menzel-Blatt tatsächlich und ohne Zweifel iden-
tifizierbar. Ein weiterer Provenienznachweis er-
gab sich aus der Tatsache, dass Liebermann das 
Blatt im April 1928 für die Ausstellung  Adolph 
von Menzel 1815 – 1905. Ausstellung von Gemälden, 
Gouachen, Pastellen, Zeichnungen  in der Berliner 
Galerie Thannhauser lieh.20 

Monika Tatzkow stellte dem Museum zu-
dem ein weiteres Foto zur Verfügung, das 1934 
von Walter Israel aufgenommen worden sein 
soll. Es zeigt erneut Max Liebermann im Sa-
lon seiner Villa am Wannsee sitzend vor der Bil-
derwand mit dem angeschnitten zu erkennen-
den Menzel-Blatt. Bei den Recherchen zu dieser 
Fotografie ergab sich, dass sie fälschlicherweise  

Unbekannt: Max Liebermann mit seiner Frau Martha, Tochter Käthe und Enkelin Maria   
im Salon seiner Villa am Wannsee, 1924, Foto/Quelle: ullsteinbild.de/Foto-Nr. 00295576 



NS-Raubgut Restitution. Vom Angstbegriff zum praktischen HandelnRestitution. Vom Angstbegriff zum praktischen Handeln  NS-Raubgut50 51

k Inhalt

auf das Jahr 1934 datiert wurde. Dies kann nicht 
stimmen, da der Fotograf Walter Israel bereits 
am 21. Juni 1932 verstorben war. Allerdings ist 
nicht zweifelsfrei geklärt, ob das Foto tatsäch-
lich von ihm aufgenommen wurde oder nicht 
vielmehr von dem Fotografen Leo Matthias. 
Denn ein weiteres Foto mit gleichem Setting,21 
aber geringerem Bildausschnitt konnte ermit-
telt werden, für das der Fotograf Leo Matthias 
im November 1932 zusammen mit sechs ande-
ren Aufnahmen vom Süddeutschen Verlag in 
München ein Honorar erhielt. Das Foto wurde 
in dem Artikel  Die Letzten aus dem alten Deutsch-
land  abgedruckt, der 1932 in Heft 49 der  Münch-
ner Illustrierten Presse  erschien. Als Abbildungs-
text steht dort geschrieben: „Der 85-jährige Max 
Liebermann, […]“. 22 1932 war der 1847 Gebore-
ne 85 Jahre alt geworden.

Mit dieser Fotorecherche endete der Pro-
venienznachweis vor der Erwerbung des Blat-
tes durch das hallesche Kunstmuseum im März 

1936. Bis heute konnte nicht ermittelt werden, 
ob die Zeichnung zwischen 1932 und März 
1936 – entweder noch zu Lebzeiten des Künst-
lers durch diesen selbst oder nach dessen Tod 
im Februar 1935 durch dessen Witwe – aus der 
Sammlung Liebermann veräußert worden ist. 
Dass sich mit der Machtübernahme der Natio-
nalsozialisten am 30. Januar 1933 das Leben 
der Deutschen, vor allem aber das Leben der 
jüdischen Bürger:innen radikal ändern würde, 
haben zunächst nur die wenigsten geahnt. Die 
Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden, nicht 
zuletzt gegen Max Liebermann als bedeutenden 
jüdischen Maler, hatten bereits zuvor begonnen 
und der Terror und die Ausgrenzung der Jüdin-
nen und Juden bis zur Shoa wurde in den fol-
genden zwölf Jahren systematisch betrieben. 
Dieses Schicksal traf nach dem Tod Max Lieber-
manns auch dessen Witwe Martha (1857 – 1943), 
die im März 1943 versuchte, sich der drohen-
den Deportation nach Theresienstadt durch 

Walter Israel oder Leo Matthias: Max Liebermann im Salon seiner Villa am Wannsee , 1932  
In: Faas, Matthias (Hg.): Verlorene Schätze. Die Kunstsammlung Max Liebermanns, Ausst.-Kat.  
Liebermann-Villa am Wannsee, Berlin 2013, S. 54, Quelle: Kunsthandel Wolfgang Werner, Foto: Scherl

Freitod zu entziehen. Sie verstarb wenige Tage 
danach im Jüdischen Krankenhaus Berlins.

Am 12. März 1936 beginnt die Erwerbs-
geschichte der Menzel-Zeichnung durch das 
Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale). An je-
nem Tag hatte die Galerie Commeter sie dem 
Museum postalisch offeriert.23 In wessen Auf-
trag die Galerie agierte und ob es sich um ein 
Kommissions- oder ein Eigengeschäft handelte, 
konnte nicht recherchiert werden. Nachvollzo-
gen werden kann dagegen, dass die Museumslei-
tung die Menzel-Zeichnung bereits am 13. März 
zur Ansicht von der Galerie erbat.24 Mit Datum 
vom 25. März verfasste Direktor Hermann 
Schiebel (1896 – 1973) für den Oberbürgermeis-
ter der Stadt Halle (Saale) eine Entscheidungs-
vorlage und bat um Zustimmung zu dem An-
kauf zweier Zeichnungen, darunter das Blatt 
 Bauarbeiten . Beide Blätter sollten zu einem Preis 
von 600 Reichsmark erworben werden, wobei 
 Bauarbeiten  mit 510 Reichsmark bewertet wur-
de. Um eine Genehmigung des Ankaufs zu er-
zielen, argumentierte Schiebel sowohl mit dem 

„bei Berücksichtigung der jetzigen Marktlage 
als normal“25 angesetzten Preis, als auch mit 
der Bedeutung der Blätter für die Erweiterung 
der Sammlung. Die Genehmigung zum Ankauf 
wurde nach Prüfung durch den Museumsdezer-
nenten Bernhard Grahmann (1890– ?) und das 
Rechnungsprüfungsamt der Stadt Halle (Saale)  
am 16. April 1936 verfügt und die Rechnung 
am 17. April zur Bezahlung weitergegeben. Ein 
Kaufvertrag, eine Ankaufs- bzw. Übergabequit-
tung oder dergleichen sind nicht dokumentiert. 

Die Menzel-Zeichnung befand sich seit die-
sem Vorgang ununterbrochen im Besitz des Mu-
seums. Inventarisiert wurde sie jedoch erst nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs, vermutlich 
um 1949, im Rahmen der Nachinventarisierung 
zur Bestandsrevision. Nach dem Erwerb der 
Zeichnung im Frühjahr 1936 wurde sie eventu-
ell vom 23. August bis 16. September 1942 im 
Rahmen der Ausstellung  Deutsche Handzeich-
nungen des 19. Jahrhunderts  erstmals öffentlich 
gezeigt.26 Bereits 1939 war der Katalog  Deutsche 

Handzeichnungen des 19. Jahrhunderts aus den Be-
ständen des Museums  erschienen, der unter an-
derem 20 Zeichnungen und Aquarelle Adolph 
von Menzels aufführt, darunter das Blatt  Bau-
arbeiten .27 Ein zweites Mal war dieses 1960 im 
Rahmen der Ausstellung  Bürgerliche Malerei des 
19. Jahrhunderts  öffentlich in den Räumen des 
Museums zu sehen.28 Zuletzt ist die Zeichnung 
2013/14 als Leihgabe in der Ausstellung  Verlo-
rene Schätze. Die Kunstsammlung von Max Lie-
bermann  in der Liebermann-Villa am Wannsee,  
Berlin, präsentiert gewesen.29 

Da Max Liebermann nachweislich bereits 
zu Lebzeiten Werke aus seiner privaten Kunst-
sammlung verkaufte, konnte ebenfalls nicht 
ausgeschlossen werden, dass das Kunstmuseum 
die Zeichnung 1936 mit einer anderen Einlie-
ferungsherkunft als Martha Liebermann über 
die Galerie Commeter erwarb. Da das Archiv 
der Hamburger Galerie im Zweiten Weltkrieg 
zerstört worden ist, liegen keine Informationen 
vor, in wessen Auftrag sie das Blatt an das halle-
sche Kunstmuseum verkaufte. Nach Abschluss 
der Recherchen und dem Stagnieren der Gesprä-
che mit der Antragstellerin hatte das Kuratorium 
der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt im Dezember 
2021 den Stiftungsvorstand autorisiert, die un-
abhängige Beratende Kommission im Zusam-
menhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbe-
dingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus 
jüdischem Besitz, anzurufen und um eine Emp-
fehlung zur Frage der Rückgabe des Kunstwerks 
an die Erben nach Martha Liebermann zu bitten. 
Dies geschah, da es satzungsgemäßer Auftrag 
der das Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale)  
treuhänderisch verwaltenden Kulturstiftung 
Sachsen-Anhalt ist, das Stiftungsvermögen auf 
Dauer zu bewahren und zu erhalten. Die Aufga-
be der Beratenden Kommission ist es wiederum, 
bei Meinungsverschiedenheiten über NS-verfol-
gungsbedingt entzogenes Kulturgut zwischen 
den heutigen Besitzer:innen und den damaligen 
Eigentümer:innen bzw. deren Erb:innen zu ver-
mitteln, wenn dies von beiden Seiten gewünscht 
wird.30 Am 29. Februar 2024 veröffentlichte die 
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Beratende Kommission ihre Empfehlung, in der 
es heißt: „Nach Auffassung der Beratenden Kom-
mission NS-Raubgut ist die Zeichnung Adolph 
von Menzels,  Bauarbeiter  [sic], an die Anspruch-
stellenden als NS-verfolgungsbedingt entzoge-
nes Kulturgut zu restituieren. Die Rechtsnach-
folge der Anspruchstellenden nach Max und 
Martha Liebermann wurde festgestellt. Maßstab 
für die Beurteilung des Sachverhalts ist nach 
der Verfahrensordnung der Beratenden Kom-
mission NS-Raubgut i. d. Fassung vom 2. No-
vember 2016 die Handreichung zur Umsetzung 
der ‚Erklärung der Bundesregierung, der Län- 
der und der kommunalen Spitzenverbände zur 
Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungs- 
bedingt entzogenen Kulturgutes, insbesonde-
re aus jüdischem Besitz‘[,] vom Dezember 1999 
(Neufassung 2019).“ 31 

Im Nachgang zu dieser Empfehlung wur-
den mit den Erben nach Martha Liebermann 
Gespräche zur Findung einer gerechten und fai-
ren Lösung geführt, in deren Ergebnis die Men-
zel-Zeichnung im Sommer 2024 restituiert 
und nachfolgend angekauft wurde, womit Klar-
heit und Rechtssicherheit bezüglich der Eigen-
tumsverhältnisse des Blattes hergestellt werden 
konnten. Gleichzeitig war es auf diese Weise ge-
lungen, ein wertvolles grafisches Werk Adolph 
von Menzels mit seiner besonderen Provenienz-
geschichte, die mit dem Leben eines seiner zeit-
genössischen Künstlerkollegen und dessen 
Frau verbunden ist, für die Grafische Samm-
lung des Landeskunstmuseums Sachsen-Anhalt 
zu sichern. Der Ankauf des Werks wurde aus-
schließlich aus Eigenmitteln der Kulturstiftung 
Sachsen-Anhalt finanziert.

1 Dabei handelte es sich um 
insgesamt 24 Objekte, wobei 
heute nur noch 17 Kunstge- 
genstände im Inventar nach-
weisbar sind. Darunter befin-
den sich verschiedene Dosen 
und Becher, kunstvoll verzier- 
te Löffel und Zangen, eine 
Kette, eine Gürtelschließe, der 
Griff eines Spazierstocks so- 
wie eine Gewürzschale und  
ein Salzfass.

2 Vgl. Kulturstiftung Sachsen-
Anhalt, Kunstmuseum Moritz-
burg Halle (Saale), Schreiben 
des Bundesamts für zentrale 
Dienste und offene Vermö-
gensfragen an die Stiftung 
Moritzburg – Kunstmuseum 
des Landes Sachsen-Anhalt, 
16.10.2006.

3 Vgl. Katalogeintrag [ohne  
Angabe der Herkunft]. In:  
Budde, Hendrik/Lewy, Mor- 
dechay (Hg.): Von Halle nach 
Jerusalem. Halle – ein Zen-
trum der Palästinakunde  
im 18. und 19. Jahrhundert, 

Halle (Saale) 1994, S. 23,  
Kat. 1/5a–c; Katalogeintrag 
[mit Herkunftsangabe sowie 
dem Hinweis auf den „Rest- 
bestand des sogenannten  

‚Judensilbers‘“]. In: Gründig, 
Rita/Dräger, Ulf: Kunsthand-
werk und Design. Bestands-
katalog erste Hälfte 20. Jahr-
hundert, Bd. 1: Zur Geschichte 
der Sammlung, Halle (Saale) 
1997, S. 68, 164.

4 Vgl. Projekt  Suche nach NS- 
verfolgungsbedingt entzoge- 
nen Kunstwerken unter den  
Ankäufen des Kunstmuseums  
Moritzburg in den Jahren 1933– 
1949. Fortsetzung der Über-
prüfung der Museumserwer-
bungen zwischen 1933 – 1949 
(Gründung der DDR), die NS-
verfolgungsbedingt entzogen 
sein könnten , gefördert vom 
Deutschen Zentrum Kultur-
gutverluste, 03/2011 –12/2013, 
Projektbeschreibung veröf-
fentlicht in der  Proveana –  
Datenbank für Provenienz- 
forschung des Deutschen  

Zentrums Kulturgutverluste   
ist, vgl. URL: https://bit.ly/ 
proveana_moritzburg-werke-
ns-entzogen [19.09.2024].

5 Stadtarchiv Halle (StAH), A 5.6, 
Nr. 40, Bl. 143, Schreiben von 
Kustos Herbert Wolfgang 
Keiser an das Museumsdezer-
nat der Stadt Halle (Saale), 
15.06.1940.

6 Vorangegangen war die  Ver- 
ordnung über die Anmeldung 
des Vermögens von Juden  vom 
26. April 1938, die die Voraus-
setzung für die systematische 
Ausplünderung der jüdischen 
Bevölkerung schuf, vgl. Reichs-
gesetzblatt (RGBl.) 1938, I, 
S. 414 f.

7 Vgl. ebd., S. 1709 ff.

8 Vgl. ebd.

9 Vgl. Bertz, Inka: Silber aus jü- 
dischem Besitz. In: dies. (Hg.):  
Raub und Restitution. Kultur-
gut aus jüdischem Besitz von 

1933 bis heute, Göttingen 
2008, S. 189 – 194.

10 Vgl. Verordnung zur Durchfüh-
rung der Verordnung über  
den Einsatz des jüdischen  
Vermögens, 16.01.1939, RGBl.  
1939, I, S. 37.

11 Landesarchiv Sachsen-Anhalt 
(LASA), Rep. C 22, Nr. 245.

12 Vgl. URL: https://bit.ly/ge-
denkbuch-halle [27.05.2024].

13 Vgl. Jüdische Gemeinde zu 
Halle (Hg.): 300 Jahre Juden 
in Halle. Leben, Leistung,  
Leiden, Lohn, Halle (Saale) 
1992.

14 Zur Definition einer gerechten 
und fairen Lösung vgl.: Die 
Beauftragte der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien 
(Hg.): Handreichung zur Um-
setzung der „Erklärung der 
Bundesregierung, der Länder 
und der kommunalen Spitzen-
verbände zur Auffindung und 
zur Rückgabe NS-verfolgungs-
bedingt entzogenen Kultur-
gutes, insbesondere aus jüdi-
schem Besitz“ vom Dezember 
1999 [Neufassung 2019 auf der 
Basis der Handreichung vom 
Februar 2001 in der 2007 über-
arbeiteten Fassung], Berlin 
2019, Abschnitt D.III, S. 42 – 44, 
URL: www.kulturgutverluste.
de/handreichung [07.09.2024].

15 Vgl. das  Silber-Sonderinven- 
tar  des Märkischen Museums, 
Berlin, URL: https://www.
stadtmuseum.de/artikel/das- 
silber-sonderinventar-des-ma-
erkischen-museums [07.09. 
2024].

16 Vgl. StAH, A 2.13, Nr. 970, Bd. 1, 
Bl. 55, Schreiben der Bauver-
waltung der Stadt Halle (Saa- 
le) an das für das Städtische 
Museum zuständige Dezernat, 
das Stadtschulamt, 17.06.1939.

17 Vgl. StAH, A 5.6, Nr. 27, Bl. 33, 
Schreiben des Museumsassis-

tenten Gerhard Roth an den 
Direktor Hermann Schiebel, 
19.04.1939.

18 Der Kunstsammler Max Lie-
bermann stempelte seinen 
Kunstbesitz nicht. Nach sei-
nem Tod wurden die von ihm 
geschaffenen Werke, die sich 
im Eigentum seiner Frau be-
fanden, mit einem Nachlass-
stempel versehen. Vgl. Fonda-
tion Custodia | Collection Frits 
Lugt, Lugt 4763, URL: https://
bit.ly/marquesdecollecti-
ons_l-4763 [29.05.2024].

19 Vgl. Galerie Cassirer, Berlin, 
Geschäftsbuch 2588, E-Mail 
von Petra Cordioli, Archiv  
Paul Cassirer – Walter Feil-
chenfeldt, an Susanna Köller, 
06.06.2013.

20 Vgl. den Eintrag in: Adolph 
von Menzel 1815 – 1905. Aus-
stellung von Gemälden, Goua-
chen, Pastellen, Zeichnungen, 
Ausst.-Kat. Galerie Thannhau-
ser, Berlin/Luzern/München, 
Berlin 1928, Kat.-Nr. 224.

21 Max Liebermann sitzt auf 
gleichem Sofa vor der Wand 
mit Werken seiner Sammlung, 
trägt den gleichen Anzug und 
Hut und ist in ähnlicher Pose 
in der linken Ecke des Sofas 
sitzend fotografiert, vgl.: ub- 
Bildnummer 6901521065  
unter URL: https://www.ull-
steinbild.de. [29.05.2024]. 

22 Vgl. Unbekannt: Die Letzten 
aus dem alten Deutschland.  
In: Münchner Illustrierte Pres-
se, 49/1932, S. 1372.

23 In Halle (Saale) hat sich als 
Makulatur in dem nach dem 
Zweiten Weltkrieg angelegten 
sogenannten  Kommunalen 
Tagebuch  lediglich das An-
schreiben, nicht aber die Werk- 
liste erhalten. Vgl. StAH, Kom-
munales Tagebuch der Stadt 
Halle, Oktober–Dezember 
1949, Bl. 13 recto. – Ein auf den 
20. März 1936 datiertes gleich-

lautendes Anschreiben inklu- 
sive der Werkliste befindet 
sich im Archiv des Museums in 
Breslau.

24 Vgl. StAH, Kommunales Tage-
buch der Stadt Halle, Okto-
ber–Dezember 1949, Bl. 104 
recto.

25 StAH, A 5.6, Nr. 9, Bl. 142, 
Schreiben von Hermann Schie-
bel an Bernhard Grahmann, 
25.03.1936.

26 Ob Menzels Blatt 1942 präsen-
tiert wurde, kann derzeit nicht 
mit letzter Gewissheit gesagt 
werden.

27 Vgl. Keiser, Herbert Wolfgang: 
Deutsche Handzeichnungen 
des 19. Jahrhunderts, Halle 
(Saale) 1939, S. 29.

28 Vgl. Bürgerliche Malerei des 
19. Jahrhunderts, Ausst.-Kat. 
Staatliche Galerie Moritzburg  
Halle, zusammengestellt  
und eingeleitet von Elisabeth 
Speer, Halle (Saale) 1960, S. 24.

29 Vgl. Faas, Matthias (Hg.): Ver- 
lorene Schätze. Die Kunst-
sammlung Max Liebermanns, 
Ausst.-Kat. Liebermann-Villa 
am Wannsee, Berlin 2013.

30 Vgl. den Beitrag von Matthias 
Weller  Zeitenwende nach 25 
Jahren? Zur Restitution natio-
nalsozialistischer Raubkunst  
zur Reform der Beratenden 
Kommission und zum Vor-
schlag ihrer Ersetzung durch 
eine Schiedsgerichtsbarkeit 
in diesem Tagungsband, 
S. 33–42.

31 Beratende Kommission NS-
Raubgut: Empfehlung in der 
Sache Erben nach Max und 
Martha Liebermann / Kultur- 
stiftung Sachsen-Anhalt,  
Kunstmuseum Moritzburg 
Halle (Saale), 29.02.2024,  
URL: https://bit.ly/beraten- 
dekommission_liebermann-
moritzburg [07.09.2024].
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Luisa Töpel und Christiane Grathwohl-Scheffel

Von der Anfrage bis zur Rückgabe
Der Restitutionsprozess zwischen dem Städtischen Museum 
Aschersleben und der Freimaurerloge Zu den drei Kleeblättern

Ausgangssituation

Das zweite Obergeschoss des Städtischen Mu-
seums in Aschersleben beherbergt einen wah-
ren Schatz: Der Tempel der Freimaurerloge  Zu 
den drei Kleeblättern . Dieser kann während des 
Museumsrundgangs besichtigt werden, denn er 
ist deutschlandweit der einzige Freimaurertem-
pel einer noch aktiven Loge, der öffentlich, also 

auch für Nichtfreimaurer:innen, zugänglich ist. 
Die dazu eingerichtete Ausstellung informiert 
über die Geschichte der örtlichen Loge und zeigt 
rund 50 Exponate des Freimaurertums, soge-
nannte Masonica.

Das Gebäude am Markt war von 1798 bis 
1935 Sitz der Loge  Zu den drei Kleeblättern . Mit 
ihrem Verbot und der Liquidation 1935 durch 
das NS-Regime ging das Grundstück in den Be-

Blick zum Logenhaus , um 1928, © Aschersleber Kulturanstalt (AöR)/Städtisches Museum Aschersleben

sitz der Stadt Aschersleben über. Seit 1955 be-
findet sich das Städtische Museum im Gebäude. 
1992 ist dieses der  Großen Landesloge der Frei-
maurer von Deutschland  als übergeordneter Orga-
nisation übertragen worden und 1993 wurde die 
Johannisloge  Zu den drei Kleeblättern  reaktiviert. 
Seitdem nutzen Loge und Museum das Haus ge-
meinsam. Das Museum besitzt zudem mehrere 
Objekte mit Freimaurerbezug.

Bereits 2016/17 im Rahmen des  Erstchecks 
Provenienzforschung  zu NS-Raubgut am Museum 
Aschersleben konnte der damalige Provenienz-
forscher einige Objekte mit fraglicher Herkunft 
in den Museumsbeständen identifizieren und 
eindeutig der Loge zuordnen. Der Abschlussbe-
richt des  Erstchecks  empfahl die Tiefenprüfung 
des gesamten Bestands freimaurerischer Objekte.

Wegen des nationalsozialistischen Verbots 
der Freimaurerei 1935 und der damit einherge-
henden Enteignung der Logen lastet auf Frei-
maurerobjekten in Museumsbesitz ein generel-
ler Verdacht auf NS-Raubgut. Die Aschersleber 
Loge war sehr daran interessiert, ihr NS-verfol-
gungsbedingt entzogenes Eigentum zurückzu-
erhalten. Aus diesem Grund stellte der amtie-
rende Logenmeister im Jahr 2019 gegenüber 
dem Museum einen  Antrag auf Rückgabe von 
Logeneigentum . Ansinnen der Loge  Zu den drei 
Kleeblättern  war es zudem, eine klare Trennung 
herbeizuführen zwischen Logen- und Mu-
seumsbesitz sowie möglicherweise bisher un-
erkannt magazinierte Objekte mit Logenbezug 
im Museum zu identifizieren.

Antrag

Durch den Antrag des Logenmeisters auf Rück-
gabe war formal der Anfang dafür gegeben, ein 
kurzfristiges Provenienzforschungsprojekt beim 
Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (DZK) in 
Magdeburg zu beantragen.

Durch die aktive Unterstützung der Koordi-
nierungsstelle Provenienzforschung beim Mu-
seumsverband Sachsen-Anhalt e. V. konnte das 

Museum beim DZK Ende 2020 einen Antrag auf 
finanzielle Förderung der nötigen Provenienz-
recherchen stellen. Aufgrund der Dringlichkeit 
wurde ein kurzfristiges Forschungsprojekt im 
Förderbereich NS-verfolgungsbedingt entzo-
genem Kulturgut möglich, und das ohne den 
Einsatz von Eigenmitteln der antragstellenden 
Institution, in dem Falle die Aschersleber Kultur-
anstalt (eine Anstalt öffentlichen Rechts – AöR) 
als Trägerin des Städtischen Museums. Auch die 
 Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland 
 mit Sitz in Berlin war von Anfang an über das 
Provenienzforschungsprojekt informiert und 
hat ihre Unterstützung zugesagt.

Das Forschungsprojekt verfolgte mehrere 
Ziele: Es sollten nicht nur die am Museum in-
ventarisierten Freimaurerobjekte auf ihre Her-
kunft und Vorgeschichte untersucht werden, 
vielmehr ging es auch darum, weitere bislang 
unentdeckte und möglicherweise nicht inven-
tarisierte Objekte im Museumsbestand zu loka-
lisieren. Aufgrund der Liquidation der Loge in 
den Jahren 1933 bis 1935 waren zunächst alle 
Gegenstände mit Bezug zur Freimaurerei am 
Museum verdächtig. Neben der Dokumentation 
sämtlicher Provenienzmerkmale war eine weite-
re Aufgabe im Rahmen des Projekts, Informatio-
nen zu den Vorbesitzern zu recherchieren und 
die Liquidation der Loge aufzuarbeiten. Ziel war 
es, für Objekte mit nachweislicher Verbindung 
zur Aschersleber Loge und deren Verfolgung in 
der NS-Zeit im Sinne der  Washingtoner Erklä-
rung  von 1998 eine „gerechte und faire Lösung“ 
zu finden, um so die Wiederherstellung der eige-
nen Identität der Loge zu unterstützen.

Dank der vorliegenden Ergebnisse aus 
dem  Erstcheck Provenienzforschung  zu NS-Raub-
gut und dank der vom DZK in Aussicht gestell-
ten Möglichkeit, dieses Projekt ohne finanzielle 
Eigenmittel umzusetzen, konnte das Museum 
von Anfang an auf eine aktive Unterstützung 
durch die Trägerin, die Aschersleber Kulturan-
stalt (AöR), setzen. Das Forschungsprojekt wur-
de daher von Beginn an durch eine intensive 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit begleitet.
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Durchführung

Bereits Anfang 2021 traf der Zuwendungsbe-
scheid des DZK für das Projekt  Systematische 
Aufarbeitung der Bestände aus Freimaurerbesitz 
im Städtischen Museum Aschersleben mit Blick auf 
die 1935 liquidierte Ascherslebener Freimaurerlo-
ge ‚Zu den drei Kleeblättern‘  ein. Somit konnte die 
Forschungsstelle ausgeschrieben und mit der 
Kunsthistorikerin Christiane Grathwohl-Schef-
fel besetzt werden.

In dem vom DZK geförderten sechsmo-
natigen Forschungsprojekt untersuchte Chris-
tiane Grathwohl-Scheffel von März bis August 
2021 sämtliche Objekte mit Freimaurerbezug 
am Museum in Aschersleben auf ihre Herkunft, 
recherchierte Vorbesitzer und arbeitete die NS-
verfolgungsbedingt erzwungene Auflösung der 
Freimaurerloge auf.

Ging man im Rahmen des Antrags noch 
von rund 90 Objekten aus, so konnten dank 
der Tiefenrecherche weitere Gegenstände aus-
findig gemacht werden, sodass am Ende ein 
Gesamtbestand von 109 Freimaurerobjekten 
lokalisiert werden konnte. Untersuchungs-
gegenstand waren Bücher, Ritualobjekte, frei-
maurerische Kleidung, Kanonengläser und Ab-
zeichen (Bijoux).

Die Provenienzforscherin suchte nach 
Dingen mit Verbindung zu Freimaurern, be-
gutachtete sämtliche 109 Objekte auf Prove-
nienzmerkmale und dokumentierte die Befun-
de. Damit räumte sie einerseits den Verdacht 
aus, dass weiteres Logeneigentum unerkannt 
im Depot des Museums lagert, andererseits er-
gab sich ein Status quo für eine Trennung zwi-
schen Eigentum der reaktivierten Loge und le-
gitimem Museumsbestand.

Im Ergebnis konnten 54 Objekte eindeu-
tig als Logenbesitz identifiziert werden und 55 
als dem Museum gehörend. Da der Logenbesitz 
damit gekennzeichnet und nicht auf seine Her-
kunft zu untersuchen war, erstreckte sich die 
Tiefenprüfung ausschließlich auf die Objekte, 
die Eigentum des Museums sind.

Demnach gelangten ab 1980, mehrheitlich 
nach 1990, insgesamt 48 Objekte durch Schen-
kungen und gezielte Ankäufe von Nachkommen 
der zwischen 1900 und 1935 aktiven Brüder in 
das Museum. Dieses war der örtliche Ansprech-
partner für derartige Nachlässe und Verkaufsan-
gebote. Das Museum hätte seit Neugründung der 
Loge  Zu den drei Kleeblättern  keine freimaureri-
schen Objekte mit Bezug zu dieser Loge mehr in 
seine Sammlung aufnehmen und inventarisie-
ren dürfen. Die richtige Ansprechpartnerin war 
zu diesem Zeitpunkt die wieder existente Loge.

Spektakulär war im Mai 2021 die Entdeckung 
von vier Fassadenschmucksteinen in Form 
eines dreiblättrigen Kleeblatts auf dem Dachbo-
den des Museums. Diese wurden versteckt hin-
ter dem Drempel aufgefunden. Ein gleichartiges 
Stuckelement war bereits in den 1990er Jahren 
auf dem Dachboden geborgen worden und ist 
seitdem in der Ausstellung im Logentempel prä-
sent. Identische Fundumstände hatten in den 
1950er Jahren zwei Kanonengläser ans Licht ge-
bracht, die von Museumspersonal entdeckt und 
geborgen wurden. Ob diese von der Loge ab-
sichtlich dort zurückgelassen wurden, um sie 
vor der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) zu 
verstecken, konnte nicht aufgeklärt werden.

Darüber hinaus gelang es, durch Recher-
chen im Geheimen Staatsarchiv Preußischer 
Kulturbesitz (GStAPK) in Berlin sowie im Stadt-
archiv Aschersleben die Liquidationsgeschich-
te der Loge nahezu lückenlos aufzuarbeiten. 
Die im GStAPK in Berlin archivierte Inventar-
liste der Gestapo, die die Beschlagnahmung des 
Aschersleber Logeneigentums 1935 durchführ-
te, weist 340 Gegenstände auf – ein Großteil da-
von waren Bücher. Die Objekte auf dieser Liste 
sind bis heute nicht auffindbar.

Die Ergebnisse der Recherchen hielt die Pro-
venienzforscherin Christiane Grathwohl-Schef-
fel in einem umfangreichen Abschlussbericht 
fest. Diesem angehängt ist die umfassende Li-
quidationsgeschichte der Aschersleber Loge  Zu 
den drei Kleeblättern  sowie eine zwölfseitige Lis-

te aller erfassten 109 Freimaurerobjekte – ge-
trennt aufgeführt nach Museums- und Logen-
besitz – mit sämtlichen Provenienzmerkmalen 
und Angaben zu Vorbesitzern.

Finden einer  
gerechten und fairen Lösung

Das Forschungsprojekt verdeutlicht den mit-
telbaren NS-verfolgungsbedingten Entzug von 
sieben Objekten, die auf dem Dachboden des 
Logengebäudes entdeckt wurden: fünf Fassa-
denschmucksteine sowie zwei Kanonengläser.

Dem Museum – und der Stadt Aschers-
leben – war daran gelegen, das geschehene Un-
recht gegenüber der Loge wiedergutzumachen. 

Sowohl Museum als auch Stadt stellten sich da-
mit ihrer historischen Verantwortung und er-
füllten die Selbstverpflichtung von Bund und 
Ländern zur Umsetzung der Washingtoner 
Prinzipien.1 Gemeinsam mit dem Logenmeis-
ter der Freimaurerloge  Zu den drei Kleeblättern  
wurde die Übergabe von zehn weiteren maso-
nischen Objekten vereinbart, die zwar nicht 
NS-verfolgungsbedingt entzogen worden wa-
ren, jedoch nachweislich aus dem Eigentum 
ehemaliger Logenbrüder stammten und zwi-
schen 1968 und 2002 durch Schenkung oder 
Ankauf an das Museum gelangten: acht Bü-
cher und Dokumente, eine Logentasche und  
ein Logenabzeichen.

Während des Forschungsprozesses wurden 
zudem zwei weitere Eigentümer ausgemacht: 

Gegenstände, die an die Loge Zu den drei Kleeblättern zurückgegeben wurden , 2022,  
© Mathias Deinert, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste
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Drei Bücher mit Eigentumshinweisen der liqui-
dierten Eislebener Logen  Florens  und  Zum auf-
blühenden Baum  sind in die wieder gegründe-
te Loge  Zum aufblühenden Baum  in Eisleben zu 
restituieren. Der entdeckte handschriftliche  Ka-
talog der Medaillen- und Bijoux-Sammlung der Gro-
ßen Landesloge d. Frm. von Deutschland. Schlich-
ting 31.12.50  stammt nicht aus der NS-Zeit und 
geht an das Logenmuseum im schleswig-holstei-
nischen St. Michaelisdonn, das die betreffende 
Sammlung verwahrt.

Restitutionsprozess

Bereits während des Forschungsverlaufs zeich-
nete sich ab, dass es Gegenstände im Museums-
bestand gab, die als unrechtmäßig im Zuge NS-
verfolgungsbedingter Entzugskontexte der Loge 
 Zu den drei Kleeblättern  zu bewerten sind und 
dass die Lösung hierfür nur eine rechtmäßige 
und formale Restitution sein konnte.

Da bislang am Museum keine Erfahrungs-
werte vorlagen, wie eine solche Restitution ein-
geleitet und durchgeführt wird, näherte man 
sich dem Vorgang durch die Kontaktaufnah-
me zu Personen und Institutionen, die bereits 
an Restitutionsprozessen beteiligt gewesen wa-
ren. Überhaupt stellte der in Rede stehende Fall 
im Jahr 2021/22 erst die dritte Restitution von 
NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut 
in Sachsen-Anhalt dar.2

Bereits im Juli 2021 – noch während des 
laufenden Forschungsprojektes – wandte sich 
die Museumsleitung an die Koordinierungsstel-
le Provenienzforschung beim Museumsverband 
Sachsen-Anhalt, um sich zum anstehenden Res-
titutionsprozess beraten zu lassen. Diese nahm 
Kontakt auf zur Bayerischen Staatsbibliothek in 
München, zum Deutschen Freimaurermuseum 
in Bayreuth und zur Zentralen Landesbiblio-
thek in Berlin sowie zu den Staatlichen Kunst-
sammlungen in Dresden.

Bereits während der Untersuchungen und 
Recherchen waren sowohl Provenienzforsche-

rin als auch Museumsleitung in stetem Kontakt 
zum Ascherslebener Logenmeister. Deshalb 
war es selbstverständlich, dass dieser nach Ab-
schluss der Forschungsarbeiten über eine mög-
liche Restitution informiert wurde und ihm der 
Abschlussbericht vollumfänglich zur Kennt- 
nis gelangte.

Im November 2021 teilte das Museum der 
Loge, namentlich dem Logenmeister, mit, dass 
seinem Rückgabeantrag stattgegeben würde.

Unstrittig war die Rückgabe der sieben Ob-
jekte, die auf dem Dachboden gefunden und 
nachweislich NS-verfolgungsbedingt entzogen 
worden waren (fünf Fassadenschmucksteine, 
zwei Kanonengläser). Im Zuge eines gemein-
samen Gesprächs zwischen Logenmeister, Mu-
seumsleitung, Provenienzforscherin und der 
Koordinierungsstelle Provenienzforschung des 
Museumsverbands Sachsen-Anhalt im Dezem-
ber 2021 äußerte der Logenmeister den Wunsch, 
weitere zehn Objekte aus den Museumsbestän-
den dauerhaft in Logenbesitz zu überführen, da 
die Loge ein starkes traditionsbezogenes Inter-
esse an jenen Gegenständen angemeldet hatte.

Da der Provenienzforschungsprozess diese 
Objekte eindeutig als ursprünglich aus Logen-
besitz stammend zuordnen konnte, empfahlen 
sowohl die Koordinierungsstelle Provenienz-
forschung als auch die beteiligte Provenienzfor-
scherin eine Prüfung des Besitzübergangs.

Der Verwaltungsrat der Aschersleber Kultur-
anstalt (AöR) wurde in seiner Sitzung am 21. Fe-
bruar 2022 durch die Leiterin des Städtischen 
Museums über die Restitution von sieben Lo-
genobjekten sowie die Übergabe von zehn wei-
teren Objekten an die Loge informiert. Der Ver-
waltungsrat hatte keine Einwände zu diesem 
Vorgehen. Es wurde der Beschluss gefasst, die 
Gegenstände aus dem Museumsbesitz heraus-
zulösen und diese an die Loge zurückzugeben. 
Die Beschlussvorlage und der Protokollauszug 
bildeten die Grundlage für die  Vereinbarung 
über die restitutionsbedingte Rückgabe von Objek-
ten aus dem ehemaligen Eigentum des Städtischen 
Museums Aschersleben  vom 15. November 2022.

Der Restitutionsvereinbarung lag ein Ver-
trag der Staatlichen Kunstsammlungen Dres-
den zugrunde. Der Vertragstext wurde durch 
die Museumsleitung in enger Absprache mit 
dem Juristen der Stadt Aschersleben den lo- 
kalen Erfordernissen angepasst und ergänzt. 
Vorangestellt wurde eine Präambel, die die  
Notwendigkeit des Forschungsvorhabens skiz-
zierte. Die Vertragsparteien waren die Stadt 
Aschersleben als Eigentümerin des Museumsbe- 
stands, die Aschersleber Kulturanstalt (AöR) als 
Trägerin des Museums sowie die Freimaurerlo-
ge  Zu den drei Kleeblättern . Der Vertrag regelte 
die zivilrechtliche Rückübertragung an die Loge. 
Mit der Restitution verbanden sich umfangrei-
che Haftungsausschlüsse, ferner wurden die 
Eigentumsübertragung sowie der Besitzüber-
gang geregelt.

Demnach versicherte die Loge  Zu den drei 
Kleeblättern , Eigentümerin der zu restituieren-
den Objekte zu sein und zudem die  Große Lan-
desloge der Freimaurer von Deutschland  in Berlin 
über die Restitution zu informieren. Durch die-
se privatrechtliche Eigentumsübertragung von 
der Stadt Aschersleben an die Loge gingen alle 
Rechte und Pflichten sowie Risiken, Vorteile 
und Lasten auf diese über. Zudem waren sämtli-
che Ansprüche der Loge in Bezug auf die Objek-
te gegenüber Stadt sowie Kulturanstalt Aschers-
leben damit abgegolten.

Darüber hinaus wurde in einer Nebenabre-
de zum Restitutionsvertrag festgelegt, wie künf-
tig mit Angeboten von Objekten mit Bezug zur 
Loge umzugehen ist, die an das Museum her-
angetragen werden. Die Vereinbarung sieht vor, 
dass das Museum Objektangebote mit Zuschrei-
bung zur Loge künftig direkt an die Loge wei-
tervermittelt und das Eigentum erst nach Prü-
fung der Provenienz und Rücksprache mit der 
Loge erwirbt. 

Außerdem vereinbarten beide Parteien, falls 
in den Räumlichkeiten des Museums wider Er-
warten weitere Gegenstände der Loge gefun-
den werden, dass diese darüber informiert wird. 
Über das Vorgehen in einem solchen Fall ent-

scheiden beide Parteien gemeinsam. Die Verein-
barung wurde auf fünf Jahre festgesetzt und ver-
längert sich automatisch um ein Jahr, sollte sie 
nicht von einer der Vertragsparteien gekündigt 
werden. Dann, so verpflichteten sich beide Part-
ner, ist eine andere tragfähige Lösung zu finden.

Für den Besitzübergang weiterer zehn Objekte 
aus Museums- in Logeneigentum mussten zu-
sätzliche Vereinbarungen getroffen werden, die 
den Vorgang selbst regelten und die weitere Prä-
sentation im Museum sicherstellten.

Beide Parteien erachten die Schenkung als 
gerechte und faire Lösung im Hinblick auf die 
moralische Verantwortung und die Wiedergut-
machung, obgleich die Schenkung nicht Be-
standteil der Restitutionsvereinbarung ist und 
damit nicht rechtlich verpflichtend. Sie beruht 
ausschließlich auf dem beiderseitigen guten 
Willen, begründet auf der bisherigen vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit zwischen Museum 
und Loge. Aus diesem Grund wurde auch auf 
eine Ausgleichszahlung seitens des Museums 
durch die Loge verzichtet.

Die Objekte der Schenkung sind nach wie 
vor Bestandteil der freimaurerischen Ausstel-
lung im Logentempel, daher musste für sie nach 
dem erfolgten Eigentumswechsel ein Leihver-
trag geschlossen werden. Dieser regelt, dass 
das Museum die Exponate weiterhin ausstel-
len kann.

Darüber hinaus listete dieser die zwei res-
tituierten Kanonengläser sowie einen Fas-
sadenschmuckstein, der sich bereits in der 
Ausstellungsvitrine befand. Die anderen Fassa-
denschmucksteine wurden der Loge ausgehän-
digt und befinden sich seitdem in ihren Räum-
lichkeiten im Logenhaus.

Am 13. April 2022, dem  Internationalen 
Tag der Provenienzforschung , wurde im Beisein 
des Logenmeisters und des Kulturstaatssekre-
tärs des Landes Sachsen-Anhalt die Restitution  
vollzogen. Mit der Restitutionsvereinbarung 
im November 2022 fand diese auch formal ih- 
ren Abschluss.
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Fazit

Der vorliegende Fall ist eines der wenigen Bei-
spiele in Sachsen-Anhalt, bei denen NS-ver-
folgungsbedingt entzogenes Kulturgut an die 
rechtmäßigen Eigentümer:innen restituiert 
werden konnte.

Abgesehen von einzelnen aus Bibliotheken 
vollzogenen Restitutionen – von Büchern – an 
Freimaurerlogen bzw. an Freimaurermuseen 
und von der Übergabe eines Gemäldes von den 
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden an die 
Freimaurerstiftung der Schwerter- und Apfello-
gen Dresden3 war dieses Projekt das erste, das 
sich mit dem vielfältigen Bestand an Ritualob-
jekten einer 1935 liquidierten und nach der Wie-
dervereinigung Deutschlands neu gegründeten 
Loge in den östlichen Bundesländern befasste.

Während des gesamten Forschungspro-
jekts war den am Museum Verantwortlichen 
Transparenz gegenüber allen beteiligten Partei-
en wichtig, das heißt, sowohl Stadt und Kultur-
anstalt als tragende Institutionen des Museums 
Aschersleben als auch die hiesige Loge sowie die 
 Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland  
in Berlin waren stets eingebunden. Vor allem 
der enge Austausch mit der Koordinierungsstel-
le Provenienzforschung des Museumsverbands 
Sachsen-Anhalt war willkommen und hilfreich.

Der offene Umgang während des Projekts 
und später mit den erzielten Ergebnissen – 
nicht zuletzt gegenüber der örtlichen Presse 
und überregionalen Medien – erleichterte den 
Forschungsprozess und ebnete den Weg für eine 
mögliche Restitution, deren Notwendigkeit sich 
im Verlauf der Untersuchung zeigte.

Wie die erfolgreiche Restitution konnte die 
Übergabe weiterer zehn Objekte mit Logenbe-
zug durch den guten Kontakt aller Beteiligten 
ebenfalls ohne Probleme vollzogen werden.

Im Ergebnis des sechsmonatigen For-
schungsprozesses konnten alle Projektziele er-
reicht werden: Der gesamte Museumsbestand 
wurde auf masonische Gegenstände untersucht 
und dadurch der Verdacht ausgeräumt, dass 

Logenobjekte unerkannt magaziniert sind. Es 
konnte eine klare Trennung zwischen Logen- 
und Museumsbesitz herbeigeführt werden. Alle 
Freimaurerobjekte wurden auf ihre Provenienz-
merkmale untersucht und es gelang, aus den Pri-
märquellen 42 Personennamen zu ermitteln, 
die als Vorbesitzer aufgelistet wurden. Die Li-
quidationsgeschichte der Loge zwischen 1933 
und 1935 konnte durch die Recherchen im Ge-
heimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in 
Berlin sowie im Stadtarchiv Aschersleben nahe-
zu lückenlos aufgearbeitet werden. 

Insgesamt wurden vier Verträge mit der 
Loge  Zu den drei Kleeblättern  geschlossen: eine 
Restitutionsvereinbarung, dazugehörig eine 
Nebenabrede zum weiteren Umgang mit künf-
tig aufgefundenen und/oder angebotenen ma-
sonischen Objekten, ein Schenkungsvertrag so-
wie ein Leihvertrag.

Für alle Objekte konnte mit der Loge eine 
gerechte und faire Lösung gefunden werden. 
Sie verbleiben durch verschiedene vertraglich 
fixierte Regelungen im Besitz des Museums und 
können weiter ausgestellt werden.

Liquidation der Johannisloge  
Zu den drei Kleeblättern

Die Johannisloge  Zu den drei Kleeblättern  wur-
de 1777 in Magdeburg gegründet. Sie ist eine 
Tochter der  Großen Landesloge der Freimaurer von 
Deutschland  mit Sitz in Berlin und erhielt das 
Konstitutionspatent mit der Matrikelnummer 
38. Seit 1779 befindet sie sich in Aschersleben. 
Am 4. April 1798 wurde das Haus am Markt 
21 als Logenhaus mit Tempel eingeweiht. Zwi-
schen 1933 und 1935 betrieben die Nationalso-
zialisten konsequent das Verbot der deutschen 
Freimaurerei bis hin zu deren Auflösung. Die 
Vermögen wurden liquidiert, der Besitz ent-
eignet. Neben Linksparteien und Gewerkschaf-
ten wurden die Freimaurer zu so bezeichneten 

„weltanschaulichen Gegnern“ stilisiert.4 Eine Ge-
meinschaft überwiegend konservativ denken-

Chronologische Abfolge der Liquidation

 1933 – 12. April  Letzte Sitzung im Logenhaus nach altem Ritus, Auflösung  
der Johannisloge Zu den drei Kleeblättern und Umbenennung

 1933 – 17. Mai  Beschluss durch 42 Logenbrüder zur Umbenennung in Deutsch- 
Christlicher Orden Joh. Konvent Aschersleben genannt zu den drei 
Kleeblättern5

 1933 – 20. September  Erste Konvent-Tagung unter neuem Namen

 1934 – 17. Januar  Die Loge hat nur noch 28 Mitglieder, 26 anwesende Brüder  
beschließen den Verkauf des Logenhauses.6

 1934 – 3. September  Logenmeister Wilhelm Henicke informiert die Große Landesloge in  
Berlin darüber, dass als Käufer für das Logenhaus nur noch die Stadt 
Aschersleben übrig geblieben sei und diese 28.000 RM für den Kauf 
des Grundstücks mit sämtlichen Wirtschaftsinventar anbiete.7

 1934 – 24. September  Letztes Treffen im Logenhaus am Markt 21, nur noch 24 Brüder  
waren anwesend.

 1934 – 1. Oktober  Übergabe des Logenhauses an die Stadt Aschersleben

 1934 – 24. Oktober  Beschluss der Brüder, sich weiterhin im Bahnhofshotel zu treffen

 1934 – 30. Oktober Ausstellung des Kaufvertrages8 zwischen Loge und Stadt,  
Letztere kaufte das Logengebäude für nur 28.000 RM.

 1935 – 17. Mai  Endgültige Liquidation der Johannisloge Zu den drei Kleeblättern

 1936  Das Logenhaus wird fortan als Stadthaus bezeichnet; Beginn der  
Umgestaltung der Fassade: Die fünf Sandsteinelemente in Form 
eines dreiblättrigen Kleeblattes unter den Fenstern der ersten Etage 
werden entfernt ebenso die Symbole (Zirkel, Winkel) im Hausgiebel.

 1938  Die Fassade ist bereinigt, nichts erinnert mehr an die ursprüngliche 
Funktion des Hauses.

der Männer in bürgerlichen Berufen (Lehrer, 
Apotheker, Zeitungsverleger) wurde so von den 
Nationalsozialisten in eine Außenseiterposi-
tion gedrängt und gesellschaftlich diskriminiert. 
Versuche seitens der Logen, sich anzupassen,9 
waren zum Scheitern verurteilt. Selbstauflö-
sung und Liquidation konnten nicht verhin-
dert werden.

Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler 
zum Reichskanzler gewählt. Bereits in den ers-
ten Monaten desselben Jahres fanden SA-Aktio-
nen gegen Freimaurer und Logenhäuser statt. 

Die allgemeine Lage für die als „weltanschauli-
che Gegner“ angesehenen Gruppierungen wur-
de schnell sehr bedrohlich, da SA-Schikanen 
an der Tagesordnung waren. Die Ausschreitun-
gen gegen Freimaurer und Logenhäuser fan-
den spontan und je nach bereits vorhandener 
SA-Präsenz in den jeweiligen Ortschaften un-
kontrolliert statt.10 In den Protokollbüchern der 
Aschersleber Loge sind keine solchen Vorfälle 
beschrieben. Dennoch wird zwischen den Zei-
len klar, dass gewaltsame und die Existenz be-
drohende Vorgänge stattfanden.
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Die Loge  Zu den drei Kleeblättern  hatte 1932 
noch 110 Mitglieder. Ihre Zahl nahm binnen 
kurzer Zeit rapide ab. 1935 wurden nur noch 
28 zahlende Mitglieder vermerkt. Logenmeis-
ter war von 1929 bis zur endgültigen Auflösung 
1935 Karl Henicke, Studienrat in Aschersleben. 
Als Logensekretär wirkte seit 1905 Friedrich 
Hofmann, Stadtrat a. D. In seinem Protokoll 
vom 12. April 1933 zur Sitzung im Logenhaus, 
die letztmalig nach altem Ritus stattfand, for-
mulierte er in der Nachschrift: „Hiermit findet 
die Tätigkeit des […] Sekretärs, die er seit Febru-
ar 1905 ausübte, einen gewaltsamen Abschluß.“11 
Die Loge löste sich in ihrer alten Form zu diesem 
Zeitpunkt auf.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
1945 konnten sich die Freimaurerlogen in der 
BRD neu gründen. Sie erhielten Entschädi-
gungszahlungen und ihre Logenhäuser zurück. 
Nicht so in der DDR. Freimaurerlogen blieben 
weiterhin verboten. Erst mit dem Ende der 
DDR 1989/90 konnten die Logen in den östli-
chen Bundesländern wiederbelebt und neu ge-
gründet werden. Die Loge  Zu den drei Kleeblät-
tern  wurde am 2. Oktober 1993 in Aschersleben 
reaktiviert. Ihr altes Logenhaus war 1992 an die 
 Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland  
als legitime, übergeordnete Organisation für die 
im Gebiet der ehemaligen DDR aufgelösten Lo-
gen rückübertragen worden.

1 Weitere Informationen zu 
NS-Raubgut: Grundlagen 
und Übersicht auf der Web-
site der Stiftung Deutsches 
Zentrum Kulturgutverluste, 
URL: https://kulturgutverlus-
te.de/kontexte/ns-raubgut 
[29.08.2024].

2 1. Restitutionsvorgang einer 
Zeichnung 2003 an die Erb: 
innen nach Max Silberberg, 
Ankauf für das Kunstmuseum 
Moritzburg Halle (Saale);  
2. Restitutionsvorgang von  
17 Silbergegenständen an die 
Jewish Claims Conference 
2017, Dauerleihnahme durch 
das Kunstmuseum Moritzburg 
Halle (Saale). Vgl. den Beitrag 
von Thomas Bauer-Friedrich 
und Susanna Köller NS-verfol-
gungsbedingt enteignet. Vom 
Suchen und Finden gerechter 
und fairer Lösungen – zwei 
Fallbeispiele aus dem Kunst-
museum Moritzburg Halle  
(Saale) in diesem Tagungs-
band, S. 43 – 48. 

3 Vgl. z. B. die Dokumentation 
von Restitutionen auf der 

Website der Zentralen Lan-
desbibliothek Berlin, URL: 
https://provenienzforschung.
zlb.de/restitutionen/#m- 
tab-1-freimauerlogen [05.09. 
2024]; sowie der Staatlichen 
Kunstsammlungen Dres-
den, URL: https://www.skd.
museum/forschung/prove-
nienzforschung/restitutionen 
[05.09.2024]. – Im Jahr 2023 
hat auch das Martin von  
Wagner Museum der Univer- 
sität Würzburg ein Gemälde 
an die örtliche Freimaurer- 
loge Zu den zwei Säulen an  
der festen Burg zurückgege-
ben, vgl. URL: https://bit.ly/
uni-wuerzburg_loge-gemael-
de [05.09.2024].

4 Neuberger, Helmut: Winkel-
maß und Hakenkreuz. Die  
Freimaurer und das Dritte 
Reich, München 2001, S. 157 ff.

5 Vgl. Geheimes Staatsarchiv 
Preußischer Kulturbesitz 
(GStAPK), Akte 5.2., A 33/89, 
Protokollbuch, Dez 32 bis  
Okt 34, S. 367.

6 Vgl. ebd., Akte 5.1.3, Nr. 5317, 
Grundstücksangelegenheiten.

7 Vgl. Neuberger, Helmut: Frei-
maurerei und Nationalsozia-
lismus. Die Verfolgung der 
deutschen Freimaurerei durch 
völkische Bewegung und Na-
tionalsozialismus 1918 – 1945, 
Hamburg 1980, S. 23.

8 Vgl. GStAPK, Akte 5.1.3., Nr. 5317,  
Abschrift des Kaufvertrags, 
30.10.1934.

9 Vgl. Melzer, Ralf: Freimaurerei  
im Nationalsozialismus zwi-
schen Verfolgung, Exil und 
Anpassung. In: Geheime Ge-
sellschaft. Weimar und die 
deutsche Freimaurerei, Mün-
chen/Wien 2002, S. 296 – 301.

10 Vgl. Neuberger 2001, S. 10 – 13.

11 Geheimes Staatsarchiv Preu-
ßischer Kulturbesitz (GStAPK), 
Akte 5.2., A 33/89, Protokoll-
buch, Dez 32 bis Okt 34,  
S. 366.

Bernd Röder

Das Restitutionsverfahren als Lernprozess
Zur Rückgabe des Gemäldes Eissegeln von Adam van Breen  
an die Erbin nach Jacques Goudstikker 

Im Jahr 2022 gab das Stadtmuseum Simeonstift 
Trier auf eigene Initiative im Rahmen eines Res-
titutionsverfahrens das um 1610 entstandene 
und dem Niederländer Adam van Breen (1585 – 
1640) zugeschriebene Gemälde  Eissegeln  an Frau 
Marei von Saher, die Erbin des jüdischen Kunst-
händlers Jacques Goudstikker (1897 –1940), zu- 
rück. Das Bild war diesem 1940 nach der Beset-
zung der Niederlande von den Nationalsozia-
listen entzogen worden. Die offizielle Übergabe 
des Kunstwerks an den Anwalt der Erbin bildete 
den Abschluss eines komplexen Verfahrens, an 
dem neben dem Museum, der Stadtverwaltung 
Trier, Frau von Saher und ihrem Bevollmächtig-
ten weitere Behörden und politische Gremien 
beteiligt waren. 

Der rechtsverbindlichen Entscheidung des 
Rats der Stadt Trier, das Gemälde an die Erbin 
von Jacques Goudstikker zu übereignen, ging 
ein aufwendiger Abstimmungsprozess voraus. 
In dessen Verlauf waren zunächst Zuständigkei-
ten und unterschiedliche rechtliche Fragen zu 
klären, bevor Genehmigungen übergeordneter 
Behörden eingeholt werden konnten, die eine 
unerlässliche Voraussetzung für die abschlie-
ßende Entscheidung des Stadtrats für eine Res-
titution waren. Dieser Fall führt exemplarisch 
die rechtlichen Hürden vor Augen, denen sich 
das Stadtmuseum Simeonstift Trier im Rahmen 
des Restitutionsverfahrens ausgesetzt sah, und 
schildert zugleich den Lernprozess, den die Be-
teiligten durchlaufen haben. Er kann daher als 

Adam van Breen oder David Vinckboons: Eissegeln , um 1610, Öl auf Holz, 47,7 x 97 cm, ehemals Stadtmuseum 
Simeonstift Trier, Inv.-Nr. III 0844, © Stadtmuseum Simeonstift Trier, Foto: Bernhard Matthias Lutz, Konz
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anschauliches Beispiel für ein erfolgreich been-
detes Restitutionsverfahren in einem Museum 
in kommunaler Trägerschaft dienen.

Das restituierte Gemälde

Als das Gemälde  Eissegeln  im Jahr 1987 als 
Schenkung aus dem Nachlass des Industrie-
managers Dr. Martin Schunck in den Bestand 
des Städtischen Museums Simeonstift gelangte, 
vermutete wohl keine:r der Verantwortlichen, 
dass es sich bei diesem Werk um nationalsozia-
listische Raubkunst handeln könnte. Man war 
vielmehr froh, mit der umfangreichen Samm-
lung dieses Stifters zahlreiche bedeutende Ge-
mälde aus dem 17. Jahrhundert, dem  Goldenen 
Zeitalter  der niederländischen Malerei, erhalten  
zu haben. 

Unter diesen nahm das Werk  Eissegeln  auf-
grund seiner künstlerischen Qualität, seines 
ausgezeichneten Erhaltungszustands und sei-
nes ungewöhnlichen Themas eine besondere 
Stellung ein.1 

Es gibt zwar eine Vielzahl von Darstellun-
gen von Wintervergnügen unterschiedlichster 
Art auf zugefrorenen niederländischen Gewäs-
sern. Aber nur selten sind auf dem Eis segelnde 
Boote zu finden. Die wenigen bekannten Gemäl-
de zu diesem speziellen Thema gehen wahr-
scheinlich auf eine Fahrt des niederländischen 
Statthalters Moritz von Oranien (1567 – 1625) 
zurück, die dieser im äußerst kalten Winter 1610 
unternommen hatte. Auch wenn die Personen 
in den beiden dargestellten Segelbooten nicht 
zu identifizieren sind, veranschaulicht deren 
vornehme Kleidung, dass das Eissegeln ein Ver-
gnügen der reichen Oberschicht war. 

Die bekannten Darstellungen des Eissegelns 
scheinen alle um das Jahr 1610 entstanden zu 
sein und zeigen überdies auffallende Überein-
stimmungen. Vermutlich gehen sie sogar auf 
eine gemeinsame Vorlage zurück, wurden aber 
möglicherweise von unterschiedlichen Künst-
lern ausgeführt. Von diesen Gemälden ist leider 

nur dasjenige, das sich heute im Rijksmuseum 
in Amsterdam befindet, signiert und datiert. Es 
wurde im Jahr 1610 von Adam van Breen gemalt. 
Diese Darstellung bildet den Fixpunkt für die 
künstlerische Einordnung der anderen Werke. 
Das ins Simeonstift gelangte Gemälde galt lan-
ge ebenfalls als ein Werk van Breens. Nachdem 
jedoch der Kunsthistoriker Prof. Egbert Haver-
kamp-Begemann 1983 ein ähnliches Bild in Pri-
vatbesitz aufgrund der Darstellung der Figuren 
und ihrer Gruppierung dem Maler David Vinck-
boons (1576 –1632) zugeschrieben hatte, wies  
Dr. Roland Augustin in einem Bestandskatalog 
von 1992 das Gemälde im Simeonstift ebenfalls 
diesem Künstler zu.2 Bis heute ist die Urheber-
schaft allerdings nicht zweifelsfrei geklärt.

Die Provenienzrecherche

Im Jahr 2021 sorgten neue Erkenntnisse zur 
Geschichte des Bildes  Eissegeln  allerdings für 
eine Überraschung. Damals hatte das Stadt-
museum Simeonstift Trier den Kunsthistori-
ker Dr. Jens Fachbach mit einer Publikation 
zu diesem Bild betraut, die in einer Reihe zu 
den Highlights des Museums erscheinen soll-
te. Bei seinen vorbereitenden Recherchen ging 
Dr. Fachbach auch der Provenienz des Gemäl-
des nach. Im Unterschied zu anderen Kunstwer-
ken aus der Sammlung von Dr. Martin Schunck 
ist für dieses Bild keine Rechnungskopie oder 
Quittung überliefert, die Auskunft darüber ge-
geben hätte, wo der Sammler es erworben hat. 
Doch Dr. Fachbach konnte an einer anderen  
Stelle ansetzen.

In dem erwähnten Bestandskatalog des 
Städtischen Museums Simeonstift hatte Dr. Au-
gustin aufgrund einer Abbildung in einem Aus-
stellungskatalog aus den 1930er Jahren die 
Vermutung geäußert, es könnte sich bei dem Ge-
mälde  Eissegeln  um ein Werk handeln, das sich 
in der Sammlung des Kunsthändlers Jacques 
Goudstikker befunden hat. Das ließ Dr. Fach-
bach hellhörig werden.

Im Jahr 1992 waren nationalsozialistische 
Raubkunst und deren Restitution noch kaum 
ein Thema. Dies änderte sich erst einige Zeit spä-
ter. 1999, also ein Jahr nach der Unterzeichnung 
der Washingtoner Prinzipien durch 43 Staaten 
und 13 nicht staatliche Organisationen, forderte 
Frau Marei von Saher, die Schwiegertochter und 
Erbin von Jacques Goudstikker, vor allem von 
niederländischen Museen die Herausgabe von 
Gemälden aus dem Besitz ihres Schwiegervaters, 
die 1940 vom NS-Regime beschlagnahmt wor-
den waren. Nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs hatte man diese zwar an den niederlän-
dischen Staat restituiert. Sie waren von diesem 
jedoch nicht den Erb:innen zurückgegeben, son-
dern an Museen überstellt worden.

Die Bemühungen von Frau von Saher hat-
ten Erfolg und so wurden allein 2006 insge-
samt 202 Gemälde an sie restituiert. Darüber 
wurde international ausführlich berichtet, so-
dass bei der möglichen Provenienz „Sammlung 
Jacques Goudstikker“ unbedingt dem Verdacht 
nachzugehen war, ob es sich um Raubkunst 
handeln könnte. 

Und tatsächlich wurde Dr. Fachbach in der 
vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste 
(DZK) in Magdeburg betriebenen  Lost Art -Daten-
bank fündig: Unter der  Lost Art -ID 584363 war 
dort seit dem 9. Oktober 2019 ein offenkundig 
sehr ähnliches, dem Maler Adam van Breen zu-
geschriebenes und aus der Sammlung des jü-

dischen Kunsthändlers Jacques Goudstikker 
stammendes Gemälde mit dem Titel  Schlitt-
schuhlaufen eingestellt.3 

Dem durch die deutliche Übereinstim-
mung erhärteten Verdacht, es könne sich bei 
dem Gemälde  Eissegeln  um das gesuchte aus 
der Sammlung Goudstikker handeln, ging das 
Team des Stadtmuseums Simeonstift sofort 
weiter nach, um die Herkunft des Bildes zwei-
felsfrei zu klären. Das Gemälde war, wie bereits 
erwähnt, 1987 als Schenkung aus dem Nach-
lass von Dr. Martin Schunck in den Museums-
bestand gelangt. In der zugehörigen Bildakte 
fand sich ein älterer Abzug einer Aufnahme des 
Gemäldes mit dem Stempel „Toelle-Foto Berlin“ 
auf der Rückseite und dem handschriftlichen 
Vermerk des Vorbesitzers „gekauft September 
1940 = RM 8.000,–“. Der Fotografenstempel deu-
tete darauf hin, dass Dr. Schunck das Gemälde 
in Berlin erworben hatte.

Die etwa 1.400 Werke umfassende Samm-
lung des jüdischen Kunsthändlers Jacques 
Goudstikker war im Juli 1940 in Amsterdam 
auf Befehl Hermann Görings (1893 – 1946) be-
schlagnahmt worden. Goudstikker gelang es bei 
der Besetzung der Niederlande durch die deut-
schen Truppen zwar noch, mit seiner Frau und 
seinem Sohn auf einem der letzten Schiffe in 
Richtung England zu fliehen, jedoch stürzte er 
während der stürmischen Überfahrt bei einem 
nächtlichen Spaziergang auf dem verdunkelten 
Schiff in eine offene Ladeluke und erlag wenige 
Tage später seinen Verletzungen.4 

Etwa 800 der konfiszierten Werke des Kunst-
händlers wurden nach Berlin gebracht. Von die-
sen behielt Hermann Göring etwa 300 Gemälde 
für sich, wohl vor allem zur Ausstattung seines 
Anwesens Carinhall,5 aber auch, um Parteifreun-
de und Weggefährten zu beschenken.6 Die meis-
ten anderen gelangten in den Kunsthandel, da-
runter wohl das Gemälde  Schlittschuhlaufen .  
Der mögliche Erwerbsort Berlin erhärtete den 
Verdacht, dass es sich bei dem im Stadtmuseum 
Simeonstift verwahrten Gemälde  Eissegeln  um 
das gesuchte geraubte Bild handeln könnte.

Stempel und Aufschrift auf der Rückseite eines  
Fotoabzugs, der das Gemälde Eissegeln zeigt ,  
hier mit dem Titel Eislandschaft bezeichnet, 1940,  
© Stadtmuseum Simeonstift Trier
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Die Prüfung durch das  
Goudstikker Art Research Project 

Damit stand für die damalige Museumsdirekto-
rin Dr. Elisabeth Dühr fest, dass nun zum  Goud-
stikker Art Research Project  Kontakt aufzunehmen 
ist, das sich – gefördert vom DZK in Magdeburg – 
um das Auffinden, Identifizieren und die Res-
titution der Kunstwerke aus der Sammlung 
Jacques Goudstikkers bemüht.7

Am 15. März 2021 richtete das Stadtmu-
seum Simeonstift Trier daher eine Anfrage an 
den Koordinator und Bevollmächtigten des 
 Goudstikker Art Research Projects  Dr. Ewald Vol-
hard mit der Bitte, von seinem Expert:innen- 
team prüfen zu lassen, ob es sich bei dem in 
Trier befindlichen Gemälde um das gesuchte 
handeln könnte. Für den Fall, dass sich dies be-
wahrheiten sollte, stellte das Stadtmuseum Si-
meonstift bereits in diesem Schreiben in Aus-
sicht, das Werk an die Erbin zu restituieren und 
die dazu notwendigen Schritte einzuleiten. Bei-
gefügt waren die Ergebnisse der eigenen Prove-
nienzrecherche, die zugehörigen Belege sowie 
Fotos der Vorder- und Rückseite des Gemäldes. 

Die Antwort ließ nur einen Monat auf 
sich warten. Am 15. April 2021 übermittelte  
Dr. Ewald Volhard dem Stadtmuseum Simeon-
stift Trier die Ergebnisse der Begutachtung 
durch das Expert:innenteam. Neben dem De-
tailvergleich der Vorderseite des Gemäldes  Eis-
segeln  und jener des gesuchten mit dem Titel 
 Schlittschuhlaufen  erlaubten die erhaltenen Reste  
eines Etiketts auf der Rückseite eine zweifels-
freie Identifizierung. Es handelte sich damit 
nachweislich um das gesuchte Gemälde. Im Na-
men der Erbin von Jacques Goudstikker Frau 
Marei von Saher forderte Dr. Volhard daher 
die Restitution des Gemäldes. Daraufhin wur-
den zunächst Gespräche geführt, um zu klären, 
in welcher Form die Restitution erfolgen könn-
te. Ein erster Vorschlag des Stadtmuseums Si-
meonstift sah vor, das Gemälde an die Erbin 
zurückzugeben, es aber weiterhin als Dauer-
leihgabe in den Museumsräumen zeigen zu  

dürfen. So könnte es, versehen mit einer Er-
läuterung zur Vorgeschichte, als Objekt eines 
öffentlich sichtbaren Gedenkens an Jacques 
Goudstikker, seine Sammlung und sein Schick-
sal in der NS-Zeit fungieren. Dies lehnte die 
Erbin ab. Auch eine mögliche finanzielle Aus-
gleichszahlung als Ersatz für eine Übereig-
nung des Gemäldes kam für Frau von Saher 
nicht in Betracht. Dr. Volhard teilte dem Mu-
seum mit, dass die Erbin unbedingt das Origi-
nal erhalten wolle, um möglichst viele der im 
Besitz von Jacques Goudstikker befindlichen 
Werke wieder bei sich vereinen und auf diese 
Weise die Sammlung ihres Schwiegervaters zu-
mindest in Teilen wiederherstellen zu können. 
Das Stadtmuseum Simeonstift wäre wohl ohne-
hin finanziell kaum in der Lage gewesen, die 
erforderlichen Mittel für einen angemessenen 
Wertausgleich aufzubringen. Daher war es un-
umgänglich, das Verfahren zur Restitution des 
Gemäldes formell einzuleiten.

Die Initiative des  
Trierer Stadtmuseums

Frau Dr. Dühr versicherte sich zunächst der 
Unterstützung des Stadtvorstands. Sowohl 
Oberbürgermeister Wolfram Leibe als auch der 
Dezernent für Kultur, Tourismus und Weiter-
bildung Markus Nöhl sahen die Stadt Trier mo-
ralisch in der Pflicht, setzten sich von Beginn 
an entschieden für eine Restitution des Ge-
mäldes ein und stellten auf politischer Ebene  
die Weichen.

Zunächst waren jedoch grundlegende recht-
liche Fragen zu klären. Dabei wurde das Team 
des Museums von Frau Johanna Kratzel unter-
stützt, einer Juristin des Rechtsamts der Stadt 
Trier, die sich innerhalb kurzer Zeit in die Ma-
terie einarbeitete und im gesamten Verfahren 
wertvolle Hilfestellung leistete. 

Zuerst prüfte sie, ob das Gemälde als NS-
Raubgut zu bewerten sei, und kam zu dem 
Schluss, dass es sich unzweifelhaft um ein  

NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut 
aus dem Besitz eines vor dem Zugriff durch das 
NS-Regime geflohenen jüdischen Sammlers 
und Kunsthändlers handelte. Damit konnten 
die Washingtoner Prinzipien von 1998 sowie 
die  Gemeinsame Erklärung  von 1999 zur Anwen-
dung gebracht werden. 

In einem zweiten Schritt widmete sich Frau 
Kratzel der Frage, an wen das Gemälde restitu-
iert werden kann und darf, und sie bestätigte 
den Erbanspruch von Frau von Saher, der Wit-
we des Sohnes von Jacques Goudstikker.

Entscheidenden Einfluss auf die Form, die 
zu beteiligenden Institutionen und den Ablauf 
des Verfahrens hatte außerdem noch eine an-
dere juristische Frage, nämlich die nach einem 
möglichen Rechtsanspruch auf die Herausgabe 
des Gemäldes. Da die Stadt Trier das Bild im Jahr 
1987 im Rahmen der erwähnten Schenkung le-
gal erworben und mehr als die erforderlichen 
zehn Jahre als rechtmäßiges Eigentum in Be-
sitz gehabt hatte, war sie  de jure  Eigentümerin. 
Die Washingtoner Prinzipien aus dem Jahr 1998 
und die  Gemeinsame Erklärung  des Bundes, der 
Länder und der kommunalen Spitzenverbände 
als Träger öffentlicher Einrichtungen zur Auf-
findung und Rückgabe NS-verfolgungsbedingt 
entzogenen Kulturguts aus dem Jahr 1999 be-
gründen demnach keinen Rechtsanspruch der 
Erbin von Jacques Goudstikker auf eine Resti-
tution. Beide Erklärungen sind unabhängig von 
ihrer Anwendbarkeit rechtlich nicht bindend 
und aus ihnen erwachsen keine individualrecht-
lichen, einklagbaren Rückgabeansprüche. Diese 
Feststellung hatte erheblichen Einfluss auf den 
weiteren Verlauf des Verfahrens. Eine  einfache  
Rückgabe in Anerkennung eines bestehenden 
Rechtsanspruchs war damit ausgeschlossen. 

Das Museum und die Stadt Trier sahen sich 
dennoch moralisch in der Pflicht, das Gemälde 
an die Erbin von Jacques Goudstikker zu über-
geben. Eine Restitution konnte allerdings nur in 
Form einer freiwilligen Rückgabe erfolgen. Die-
se erforderte im Weiteren ein komplexes Verfah-
ren, in dem notwendigerweise unterschiedliche 

Rechtsgüter abzuwägen waren und das nicht 
unerhebliche Konsequenzen hatte. So verscho-
ben sich die Zuständigkeiten. Da kein Rechts-
anspruch auf die Herausgabe eines städtischen 
Vermögensgegenstands bestand, sondern es 
sich um eine freiwillige Rückgabe handelte, 
konnten weder das Stadtmuseum Simeonstift 
als städtisches Amt noch die Stadtverwaltung 
die Restitution des Gemäldes beschließen. Es 
bedurfte vielmehr einer förmlichen Entschei-
dung des Stadtrats.

Die Klärung weiterer  
rechtlicher Fragen und  
möglicher finanzieller Folgen

Der fehlende Rechtsanspruch verkomplizierte 
das Verfahren noch in anderer Hinsicht, da wei-
tere Rechtsbereiche berührt wurden. Die finan-
zielle Situation der Stadt Trier war dabei eben-
falls zu berücksichtigen. Es stellten sich daher 
folgende Fragen: Wie ist eine mögliche Restitu-
tion des Gemäldes haushaltsrechtlich einzuord-
nen und welche Auswirkungen hat sie? Wie ist 
die Restitution an die Erbin von Jacques Goud-
stikker steuerrechtlich zu bewerten und welche 
finanziellen Folgen könnte eine solche für die 
Stadt Trier haben? Wessen Einverständnis ist im 
Vorfeld einzuholen?

Die Stadt Trier ist eine hoch verschulde-
te Kommune, die unter der Finanzaufsicht des 
Landes Rheinland-Pfalz steht, dessen Entschul-
dungsfonds sie beigetreten ist. Um die Sparauf-
lagen des Landes zu erfüllen, hat sich die Stadt 
Trier zu einer strikten Haushaltsdisziplin ver-
pflichtet. Bei einer freiwilligen, nicht durch einen 
Rechtsanspruch begründeten Übertragung von 
Eigentumsrechten an einem städtischen Kul-
turgut ohne entsprechende Gegenleistung und 
unter Verkehrswert handelt es sich haushalts-
rechtlich um eine  Verschleuderung städtischen 
Vermögens . Eine solche steht jedoch in eklatan-
tem Widerspruch zu den Vorgaben des Landes. 
In begründeten Fällen sind jedoch Ausnahmen 
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möglich und zulässig. So kann bei einem  öffentli-
chen Interesse  an dieser Art der Veräußerung vom 
 Vollwertprinzip  abgewichen werden. Dafür war 
allerdings die Zustimmung der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion des Landes Rheinland-
Pfalz erforderlich. Diese musste im Vorfeld der 
Beratung und Entscheidung des Trierer Stadt-
rats eingeholt werden. Im Ergebnis wertete die 
Landesbehörde die angestrebte Restitution des 
Gemäldes als öffentliches Interesse und erteilte 
ihr Einverständnis.

Die steuerrechtliche Bewertung fiel nicht we-
niger problematisch aus. Denn im steuerlichen 
Sinne handelt es sich bei der freiwilligen, nicht 
durch einen Rechtsanspruch begründeten Über-
tragung der Eigentumsrechte an einem städti-
schen Kulturgut an Dritte um eine  Schenkung .  
Da das fragliche Gemälde einen städtischen Ver-
mögensgegenstand von erheblichem Wert dar-
stellte, konnte nicht ausgeschlossen werden, 
dass bei einer Übereignung an die Erbin von 
Jacques Goudstikker  Schenkungssteuer  anfallen 
würde. Bei der auszuarbeitenden Restitutions-
vereinbarung musste folglich darauf geachtet 
werden, dass der Stadt Trier keine finanziellen 
Folgekosten, etwa durch eine von ihr zu entrich-
tende Schenkungssteuer, entstehen würden. 

Der Restitutionsbeschluss  
des Rats der Stadt Trier

Die Ergebnisse aller rechtlichen Bewertungen 
flossen schließlich in eine Beschlussvorlage 
für den Rat der Stadt Trier ein, die das Stadt-
museum Simeonstift Trier in Zusammen-
arbeit mit dem Rechtsamt der Stadt erstellt 
hat. Die Schilderung des Sachverhalts, die Er-
läuterung der Beweggründe sowie die rechtli-
chen Beurteilungen mündeten in den Antrag, 
der Stadtrat möge das Folgende beschließen: 

„Das Gemälde Eissegeln (Stadtmuseum Si-
meonstift Trier, Inv.-Nr. III 0844) wird an die 
heutige Erbberechtigte des jüdischen Eigen-
tümers, dem das Gemälde von den National-

sozialisten im Jahr 1940 rechtsgrundlos ent-
wendet wurde, unentgeltlich herausgegeben.“ 
Nach Vorberatungen im Stadtvorstand und in 
den zuständigen Ausschüssen stimmte der Rat 
der Stadt Trier am 10. November 2021 mit gro-
ßer Mehrheit für eine Restitution des Gemäldes 
 Eissegeln  an Frau Marei von Saher, die rechtmä-
ßige Erbin von Jacques Goudstikker.

Die Restitutionsvereinbarung  
und die offizielle Übergabe  
des Gemäldes

Als nächstes galt es, eine Restitutionsvereinba-
rung aufzusetzen, mit der der Ratsbeschluss um-
gesetzt werden konnte. Diese wurde vom Rechts-
amt der Stadt Trier erstellt und im Januar 2022 
von beiden Parteien unterzeichnet.

Damit war der Weg frei für die Übergabe 
des Bildes. Am 25. Januar 2022 überreichte die 
Stadt Trier, vertreten durch Oberbürgermeister 
Wolfram Leibe, Kulturdezernent Markus Nöhl 
und Museumsdirektorin Dr. Elisabeth Dühr das 
Gemälde offiziell an Frau von Saher, die selbst 
nicht angereist war, sondern sich von ihrem 
Bevollmächtigten Dr. Ewald Volhard vertreten 
ließ. Im Fernsehen sowie in der regionalen und 
überregionalen Presse wurde über dieses Ereig-
nis ausführlich berichtet. Auf Wunsch und Ini-
tiative der Erbin folgte später in den Vereinigten 
Staaten ebenfalls eine journalistische Würdi-
gung der Rückgabe des Gemäldes.

Der weitere Weg  
des restituierten Gemäldes

Die feierliche Übergabe des Gemäldes bildete  
zwar den offiziellen Abschluss des Restitutions-
verfahrens, der Weg des Bildes führte danach 
jedoch nicht wie angekündigt in die USA. Es 
verblieb vielmehr noch einige Monate in der 
Dauerausstellung des Museums in Trier und 
wurde dort von Expert:innen der Auktions- 

häuser Christie’s und Sotheby’s in Augenschein 
genommen, bevor es schließlich am 23. Mai 
2022 abgeholt und nach Großbritannien ge-
bracht wurde. Anfang Juli 2022 teilte Dr. Vol-
hard dem Museum mit, die Erbin habe ihre  
ursprüngliche Entscheidung, das Gemälde zur 
Ausstattung ihrer Wohnung zu verwenden, re-
vidiert und werde es nun doch veräußern. Be-
reits wenige Tage später, am 6. Juli 2022, wurde 
das Bild unter dem Titel  Winter landscape with 
numerous elegantly-dressed figures skating on a 
frozen river, with an ice yacht , gemalt von Adam 
van Breen, als Los 1 der  Old Masters Evening Auc-

tion  bei Sotheby’s in London versteigert. Doch 
damit verschwand das Gemälde noch nicht aus 
der Öffentlichkeit. Frisch restauriert und neu  
gerahmt wurde es im Februar 2023 von den 
Brüsseler Kunsthändlern Costermans & Pel-
grims de Bigard auf der  Brafa Art Fair  in Brüssel 
als  Winter landscape with elegant skaters and an 
ice yacht on a frozen canal , zugeschrieben an Da-
vid Vinckboons, angeboten und nach Angaben 
eines der Händler an einen privaten Sammler 
verkauft. Der weitere Weg des Bildes und sein 
heutiger Aufbewahrungsort sind dem Stadtmu-
seum Simeonstift Trier nicht bekannt.

Übergabe des Gemäldes  
Eissegeln  an Dr. Ewald 
Volhard (l.), den Bevoll-
mächtigten von Frau von  
Saher, am 25. Januar 
2024, mit Wolfram Leibe, 
Oberbürgermeister der 
Stadt Trier (2. v. l.), Markus  
Nöhl, Beigeordneter und 
Dezernent für Kultur,  
Tourismus und Weiterbil-
dung (r.), sowie Dr. Elisa- 
beth Dühr, Direktorin des  
Stadtmuseums Simeons-
tift Trier (2. v. r.), © Stadt-
museum Simeonstift 
Trier, Foto: Presseamt 
der Stadt Trier

1 Vgl. zum Folgenden auch 
Augustin, Roland: Niederlän-
dische Malerei aus der Samm-
lung Schunck. In: Malerei und 
Zeichnung. Beiträge zur Ma-
lerei- und Graphiksammlung 
des Städtischen Museums  
Simeonstift Trier, hg. von Die-
ter Ahrens, Städtisches Mu-
seum Simeonstift, Trier 1992, 
S. 8 – 34, insbes. S. 28 – 32. 

2 Vgl. ebd., S. 33.

3 Vgl.  Lost Art -Register, URL:  
https://bit.ly/ijsvermaak-
schlittschuhlaufen [27.05.2024].

4 Vgl. Goudstikker Art Research 
Project. The missing paintings 
from the Jacques Goudstik-
ker Collection, URL: https://
bit.ly/goudstikker-art-rese-
arch [27.05.2024]; Dr. Ewald 
Volhard in seiner Ansprache 
anlässlich der Übergabe des 
Gemäldes im Stadtmuseum 
Simeonstift Trier, 25.01.2022.

5 Zum Waldhof  Carinhall  vgl. 
z. B. Knopf, Volker/Martens, 
Stefan: Görings Reich. Selbst-
inszenierungen in Carinhall, 
Berlin 2005; URL: https://bit.
ly/joachimsthal-carinahall 
[27.05.2024].

6 Vgl. Goudstikker Art Research 
Project (wie Anm. 4).

7 Vgl. ebd.
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SBZ/D D R-Unrecht Jan Scheunemann

„Die Furcht der Galerien und Museen  
um ihre Schätze“ 1

Die Entstehung des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungs- 
gesetzes (EALG) und die Rückübertragung „beweglicher Sachen“

Das Ende der DDR  
und private Rückgabeansprüche

Am 19. Januar 1989 verkündete Erich Honecker 
als Generalsekretär des Zentralkomitees der So-
zialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), 
die Mauer werde „in 50 und auch in 100 Jahren 
noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhan-
denen Gründe noch nicht beseitigt sind“.2 Gut 
zehn Monate später, am Abend des 9. November 
1989, öffnete die DDR unter dem Druck der eige-
nen Bevölkerung die Grenzübergänge zwischen 
dem Ost- und Westteil Berlins. Der „antifaschis-
tische Schutzwall“ wurde von denen durchbro-
chen, die im Land zu halten er errichtet worden 
war. Der innere Zerfall der DDR hatte freilich 
früher begonnen. Im Mai 1989 waren Fälschun-
gen bei den Kommunalwahlen offenkundig ge-
worden, im Sommer nutzten Tausende DDR-
Bürger die offene Grenze zwischen Ungarn und 
Österreich zu einer Flucht und im September be-
gann mit den Leipziger Montagsdemonstratio-
nen eine Protestbewegung, die sich im Oktober 
und November auf die gesamte DDR ausweite-
te. Die Menschen verlangten demokratische Re-
formen, freie Wahlen, ein Ende der SED-Herr-
schaft, Reisefreiheit und die Abschaffung der 
Staatssicherheit. Auch die alltägliche Erfahrung 
von Mangelwirtschaft trieb die  Friedliche Revo-
lution  voran. Mit den Rufen „Wir sind ein Volk“ 
und „Deutschland, einig Vaterland“ erhoben 
sich dann recht bald Forderungen nach einer 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten, die 

durch das Zehn-Punkte-Programm von Bundes-
kanzler Helmut Kohl (28. November 1989) und 
den dreistufigen Plan von DDR-Ministerpräsi-
dent Hans Modrow (1. Februar 1990) eine poli-
tische Zielführung erhielt.3

Dreieinhalb Monate nach dem Fall der Mauer, 
am 23. Februar 1990, schrieb der damals 22-jäh-
rige Alexander Graf von der Schulenburg aus 
dem hessischen Karben an die Staatliche Gale- 
rie Moritzburg in Halle (Saale). Das Museum trug 
im Namen das Wort „staatlich“, befand sich aber 
in Trägerschaft der Stadt Halle (Saale) und war 
dem dortigen Kulturamt unterstellt. Dem Brief 
war eine Liste mit über 100 Kunstwerken bei-
gegeben, darunter Ölgemälde, Aquarelle, Stiche 
und Büsten, die sich zusammen mit einer 5.000 
Bände umfassenden Bibliothek bis 1945 im 
Eigentum der Familie auf Schloss Angern – rund 
40 Kilometer nördlich von Magdeburg gelegen –  
befunden hatten.4 Das Adelsgeschlecht derer 
von der Schulenburg, seit dem 13. Jahrhundert 
in der Altmark ansässig, war 1448 von Bischof 
Friedrich von Magdeburg mit der Burg Angern 
belehnt worden, die sich danach für fast 500 Jah-
re im Familienbesitz befand. Letzter Eigentümer 
des Schlosses und des zugehörigen Grundbesit-
zes war Wilhelm Christoph Daniel Sigurd Graf 
von der Schulenburg (1882 – 1956). Er wurde im 
September 1945 durch die Bodenreform entschä-
digungslos enteignet und musste nach seiner 
Ausweisung im Januar 1946 mit seiner Ehefrau  
und den drei Kindern Schloss Angern verlassen.5 
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In besagtem Brief vom Februar 1990 bat 
Alexander Graf von der Schulenburg als Enkel 
des enteigneten Schlossbesitzers die Museums-
leitung darum, festzustellen, ob sich die ge-
nannten und zum Teil in Fotokopien dokumen-
tierten Kunstgegenstände in der Sammlung der 
Moritzburg befänden. „Ich würde mich freuen, 
wenn jedenfalls ein Teil der […] verschollenen 
Bilder und Büsten aus dem Schloss Angern bei 
Ihnen abgeliefert worden wäre, da Sie bei Ih-
nen sicherlich in guten Händen sind“, hieß es 
in dem Brief weiter.6 

Die Anfrage war nicht ohne Grund an die 
Moritzburg gerichtet, denn sie hatte seit 1948 
als zentrales Sammeldepot für Kunst- und Kul-
turgut gedient, das im Zuge der Bodenreform in 
enteigneten Burgen, Schlössern und Gutshäu-
sern sichergestellt worden ist.7 Grundlage dafür 
bildete die  Verordnung über die Bodenreform in der 

Provinz Sachsen  vom 3. September 1945 und eine 
zehn Tage später erlassene Anordnung zur „Si-
cherung von Kunst- und Kulturgut“.8 Der Umfang 
des allein in der Provinz Sachsen (ab 1947 Land 
Sachsen-Anhalt) enteigneten Kunstguts war be-
trächtlich und soll sich laut zeitgenössischen 
Angaben auf 1.133 Tonnen belaufen haben.9 In 
der Moritzburg in Halle (Saale) wurden bis Mitte  
der 1950er Jahre etwa 3.300 Gemälde, 4.200 
kunsthandwerkliche Objekte, rund 500 Möbel, 
7.000 Grafiken und etwa 10.000 Münzen und 
Medaillen eingelagert, insgesamt rund 25.000 
Einzelposten. Für das zweite Depot in Schloss 
Wernigerode summiert sich die Gesamtzahl der 
Gegenstände und Kunstwerke aus der Bodenre-
form auf etwa 12.000 Objekte. Allerdings verblie-
ben nicht alle diese Stücke in der Moritzburg bzw. 
im Schloss Wernigerode. Ein nicht geringer Teil 
wurde an lokale Museen verliehen oder über-

Blick in den Gartensaal des Schlosses Angern mit Ahnenporträts der Familie von der Schulenburg ,  
um 1930, Quelle: Familienarchiv von der Schulenburg 

eignet, an öffentliche Einrichtungen und die so-
genannten Massenorganisationen zur Nutzung 
abgegeben, im Fall der Moritzburg aber auch an 
den Staatlichen Kunsthandel der DDR verkauft 
oder schlicht und einfach vernichtet.10 

In seinem umfangreichen Antwortschrei-
ben vom April 1990 lässt sich das Anliegen des 
damaligen Moritzburg-Direktors Peter Romanus 
(1939 –1999) erkennen, die Problemlage bezüg-
lich des Bodenreform-Kunstbesitzes aus Sicht 
des Museums zu schildern. Romanus schrieb 
an Graf von der Schulenburg:

Ihre Anfrage erreichte uns in einem für die 
Beurteilung ungünstigen Moment. Bedingt 
auch durch die gesellschaftlichen Verände-
rungen in unserem Land sind wir in die Lage 
versetzt, unser Museum zu vergrößern. Der 
Beginn wurde hierbei mit den Depoträumen, 
die erweitert bzw. umgebaut werden, gemacht. 
Das heißt, ein großer Teil der Bestände ist 
zur Zeit um- bzw. ausgelagert, so daß es 
uns nicht möglich ist, eine genaue Übersicht 
mit Hilfe der uns von Ihnen gesandten Lis-
te durchzuführen. Nur wenige Bilder lassen 
sich sofort identifizieren. Aus dem Schloss 
Angern ist kein Kunstgut direkt in die Moritz-
burg gelangt. Erst in den Jahren 1954 – 1956 
wurden Gemälde aus [dem Heimatmuseum] 
Wolmirstedt nach Halle gebracht. Dies ge-
schah damals ohne Dokumentation über  
ursprüngliche Standorte etc., so daß wir eine 
körperliche Überprüfung unseres Bestandes 
an Gemälden vornehmen müßten […].11

Anfang Juni 1990 – die DDR existierte noch, 
doch war mit dem am 18. Mai von der Bundesre-
publik und der DDR unterzeichneten Staatsver-
trag über die Schaffung einer Währungs-, Wirt-
schafts- und Sozialunion die deutsche Einheit in 
greifbare Nähe gerückt – ging es nicht mehr nur 
um das Vorhandensein von Kunstwerken aus 
Schloss Angern in der Moritzburg. In den Fokus 
rückten nun Eigentumsfragen und Alexander 
Graf von der Schulenburg schrieb unter Beifü-

gung von Erbscheinen, Testamenten und Voll-
machten: „Ich teile hiermit vorsorglich mit, daß 
ich bezüglich der in Ihrem Museum gelagerten 
Kunstgegenstände aus dem Schloss Angern […] 
Eigentums- und Rückerstattungsansprüche 
und/oder Entschädigungsansprüche, falls es sol-
che geben sollte, geltend machen werde, sobald 
dies möglich ist.“ 12 Das Schreiben steht exem-
plarisch für die Erwartungen all jener, die in 
der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) ihren 
Besitz verloren hatten und mit der nun abseh- 
baren Wiedervereinigung die Hoffnung verban-
den, der durch das kommunistische Unrecht er-
littene Vermögensverlust würde durch eine Res-
titution des Eigentums rückgängig gemacht oder 
durch eine Entschädigung zumindest ausgegli-
chen werden.

In den Archivunterlagen lässt sich gut nach-
verfolgen, wie durch interne Recherchen bis Mit-
te Juni 1990 insgesamt 19 Gemälde aus dem Be-
sitz der Familie von der Schulenburg aus Schloss 
Angern in der Moritzburg identifiziert werden 
konnten.13 Eine Liste mit den vorgefundenen 
Gemälden übersandte Moritzburg-Direktor Ro-
manus am 21. Juni 1990 an Graf von der Schu-
lenburg und merkte dazu an: „Zur Rechtsla-
ge sind von den Regierungen der DDR und der 
BRD jüngst eindeutige Erklärungen abgegeben 
worden, daß Grund und Boden, der durch die 
Bodenreform enteignet wurde, nicht zurückge-
geben wird. Eine endgültige Regelung zum be-
weglichen Gut bleibt noch abzuwarten.“ 14

Offene Vermögensfragen  
und die Unumkehrbarkeit  
der Bodenreform

Die „Erklärungen“, auf die sich Romanus bezog, 
meinte die  Gemeinsame Erklärung der Regierun-
gen der Bundesrepublik Deutschland und der Deut-
schen Demokratischen Republik zur Regelung offe-
ner Vermögensfragen  vom 15. Juni 1990, die als 
 Anlage III  Bestandteil des am 31. August 1990 
unterzeichneten Einigungsvertrages wurde. Die 
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Präambel der  Gemeinsamen Erklärung  stellte zu-
nächst fest, dass es aufgrund der deutschen Tei-
lung zu unterschiedlichen Rechtsordnungen in 
beiden deutschen Staaten gekommen war, die 
wiederum zu zahlreichen vermögensrechtli-
chen Problemen geführt hätten. Bei der Lösung 
der „Vermögensfragen“ wollten beide Regierun-
gen einen „sozial verträgliche[n] Ausgleich“ zwi-
schen den unterschiedlichen Interessen schaf-
fen. Rechtssicherheit, Rechtseindeutigkeit und 
das Recht auf Eigentum waren Grundsätze, von 
denen sich die beiden deutschen Regierungen 
bei der anstehenden Klärung von Vermögens-
fragen leiten lassen wollten. Nur so könne „der 
Rechtsfriede in einem künftigen Deutschland 
dauerhaft gesichert werden“, hieß es weiter.15

Die  Gemeinsame Erklärung  umfasste 14 so-
genannte  Eckwerte  und schon der erste barg ei-
nigen Sprengstoff:

Die Enteignungen auf besatzungsrechtlicher  
bzw. besatzungshoheitlicher Grundlage 
(1945 bis 1949) sind nicht mehr rückgängig  
zu machen. Die Regierungen der Sowjet-
union und der Deutschen Demokratischen 
Republik sehen keine Möglichkeit, die da-
mals getroffenen Maßnahmen zu revidieren. 
Die Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land nimmt dies im Hinblick auf die histo-
rische Entwicklung zur Kenntnis. Sie ist der 
Auffassung, dass einem künftigen gesamt-
deutschen Parlament eine abschließende 
Entscheidung über etwaige staatliche Aus-
gleichsleistungen vorbehalten bleiben muss.16

Wer sich einmal mit dem Problem der „offe-
nen Vermögensfragen“ beschäftig hat, wird 
wissen, dass allein dieser  Eckwert  für die in der 
SBZ Enteigneten nicht zur Sicherung, sondern 
vielmehr zu einer Erschütterung des Rechts-
friedens und des Rechts auf Eigentum beige-
tragen hat. Das von der letzten DDR-Regie-
rung angeführte und von der Bundesregierung 
übernommene Argument, die Sowjetunion 
hätte die Unumkehrbarkeit der Bodenreform 

zu einer Bedingung für ihre Zustimmung zur 
deutschen Einheit gemacht, ist zwar vielfach be-
stritten worden,17 doch hat das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfGE) mit seinem Urteil vom 
23. April 1991 entsprechende Verfassungsbe-
schwerden von Alteigentümern abgewiesen. 
Das Gericht bestätigte die Auffassung der Bun-
desregierung, wonach die Bundesrepublik für 
das in der SBZ begangene Unrecht nicht haftbar 
gemacht werden könne und es demnach auch 
keine verfassungsmäßige Pflicht zu einer wert-
mäßigen Entschädigung geben kann. Die in der 
SBZ enteigneten und nun in bundesdeutschen 
Staatsbesitz übergegangenen Vermögenswerte 
sollten also nicht an die Alteigentümer zurück-
gegeben werden. Die Bewertungen dieses  Res-
titutionsausschlusses  fielen kontrovers aus. Auf 
der einen Seite gab es Stimmen, die vom „größ-
ten Skandal der Nachkriegszeit“ sprachen und 
die Regierung Kohl in ganzseitigen Zeitungsan-
zeigen bezichtigten, mit Täuschung und Lüge 
einen „Vermögensraub“ an den Opfern der Bo-
denreform begangen zu haben.18 Die andere Sei-
te erinnerte an die zweifache Unrechtsgeschich-
te von Nationalsozialismus und SED-Herrschaft, 
die es nach 1990 zu bewältigen gab; sie betrach-
tete die Bodenreform als Teil des Kriegsfolgen-
rechts und schlussfolgerte: „Die Alteigentümer 
wollen von der Wiedervereinigung in einer  
Weise profitieren, die über jedes berechtigte 
Maß hinaus geht.“19

Die durch den Einigungsvertrag und das Boden-
reform-Urteil des BVerfGE ausgelösten juristi-
schen, politischen und publizistischen Debat-
ten können hier nicht weiter referiert werden.20 
Festzuhalten bleibt, dass das BVerfGE den Ge-
setzgeber dazu aufforderte, für die Enteignun-
gen in der SBZ eine Ausgleichsregelung zu schaf-
fen, die schließlich mit dem am 1. Dezember 
1994 in Kraft getretenen  Entschädigungs- und 
Ausgleichsleistungsgesetz  (EALG) umgesetzt wur-
de.21 Der Gesetzgebungsprozess stellte sich 
selbst für hartgesottene Parlamentarier als einer 
der langwierigsten und schwierigsten in der Ge-

schichte des Bundestags dar. Der FDP-Bundes-
vorsitzende Otto Graf Lambsdorff etwa meinte 
mitten in der aufgeheizten Gesetzesdebatte im 
Mai 1994:

In 22 Jahren meiner Zugehörigkeit zum 
Deutschen Bundestag habe ich kein so kom-
pliziertes Gesetzgebungsverfahren erlebt wie 
dieses, und zwar nicht wegen der Gesetzes-
technik, sondern wegen der Meßlatte Gerech-
tigkeit. Wird uns nicht allen – Befürwortern  
und Gegnern des Gesetzes – bewußt, wie 
schwer, ja, wie unmöglich es ist, volle Gerech- 
tigkeit zu schaffen? Es recht zu tun jeder-
mann[,] ist eine Kunst die niemand kann, und  
das gilt auch hier. (Zwischenruf der SPD:  
Sie schon gar nicht!) 22

Im Folgenden soll die Entstehung des Gesetzes 
dargestellt werden. Im Zentrum stehen dabei die 

„beweglichen Sachen“ und die Fragen, wann, mit 
welcher Motivation und unter welchen Prämis-
sen die dem Paradigma der Unumkehrbarkeit 
im Einigungsvertrag entgegenstehende Rechts-
norm zur Rückgabe der in Umsetzung der Bo-
denreform enteigneten Mobiliar- und Kunst-
gegenstände (Art. 2 § 5 Abs. 1 EALG) Eingang in 
den Gesetzgebungsprozess fand. Die Darstellung 
stützt sich vor allem auf publizierte und online 
verfügbare Quellen, also hauptsächlich auf die 
stenografischen Protokolle und Drucksachen des 
Bundestags sowie des Bundesrats und lässt die 
im Bundesarchiv Koblenz überlieferten 39 Ak-
tenordner zum Entwurf des EALG außer Acht.23

Rechtliche Bewertung der Enteignung 
von „Mobiliarvermögen“

Der Schlüssel zur Frage, wer den Anstoß zur 
Rückgabe der zwischen 1945 und 1949 ent-
eigneten „beweglichen Sachen“ gab, liegt in der 
schriftlichen Anfrage des Bundestagsabgeord-
neten Heinrich L. Kolb (FDP) im Juli 1991 an 
die Bundesregierung:

Handelt es sich nach Auffassung der Bundes-
regierung bei Enteignungen von Mobiliar-
vermögen (Möbel, Bilder etc.) in den Jahren 
1945 bis 1949 in der damaligen sowjetischen 
Besatzungszone um „Enteignungen auf be-
satzungsrechtlicher und besatzungshoheit- 
licher Grundlage“ im Sinne des Einigungs- 
vertrages […]? 24

Der damalige Bundesminister der Justiz Klaus 
Kinkel (ebenfalls FDP) unterschied in seiner 
Antwort in rechtlicher Hinsicht zunächst zwi-
schen zwei Enteignungsmaßnahmen: a) den 
Enteignungen auf besatzungsrechtlicher Grund-
lage im Bereich der Wirtschaftsunternehmen 
gemäß Befehl Nr. 124 der Sowjetischen Mili-
täradministration in Deutschland (SMAD) vom 
30. Oktober 1945 sowie Richtlinie Nr. 3 zum 
SMAD-Befehl Nr. 64 vom 21. September 1948 
(sogenannte  Sequestration  oder  Sequestrierung ); 
und b) den Enteignungen auf besatzungshoheit-
licher Grundlage im Bereich der Landwirtschaft 
gemäß den von den Ländern und Provinzen in 
der SBZ erlassenen Verordnungen bzw. Geset-
zen zur Durchführung der Bodenreform vom 
September 1945. Hinsichtlich der Enteignung 
von Wirtschaftsunternehmen (a), so Kinkel, „sa-
hen die einschlägigen Bestimmungen mit unter-
schiedlichen Formulierungen, aber in der Sache 
übereinstimmend vor, daß sich die Beschlagnah-
mung und später die Enteignung auf das gesam-
te Vermögen der Betroffenen einschließlich der 
beweglichen Habe (also z. B. Edelsteine, Edelme-
talle, Antiquitäten, Kunstgegenstände usw.) […] 
erstreckte“. Im Bereich der landwirtschaftli-
chen Enteignungen (b) gab es dementsprechen-
de Vorschriften jedoch nicht. Die gesetzlichen 
Bestimmungen zur Bodenreform sahen zwar 
die entschädigungslose Enteignung der Kriegs-
verbrecher und Naziaktivisten sowie der Groß-
grundbesitzer mit Landflächen über 100 Hektar 

„mit allen darauf befindlichen Gebäuden, leben-
dem und totem Inventar“ vor. Die Wegnahme 
von persönlicher Habe sei aber, folgt man Kin-
kel, durch diese Bestimmungen nicht gedeckt  
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gewesen: „Der Begriff des Inventars kann im 
Textzusammenhang nur dahin verstanden wer-
den, daß er lediglich das betriebliche Inventar 
des landwirtschaftlichen Unternehmens, nicht 
aber die dem persönlichen Gebrauch des Be-
triebsinhabers dienenden Gegenstände [Möbel, 
Kunstwerke etc.] erfaßt.“

Die Enteignung von „Mobiliarvermögen“ 
folgte nach Auffassung der Bundesregierung 
also nicht dem Sinn und Zweck der Bodenre-
formverordnungen. Allerdings fügte Kinkel hin-
zu: „Die Praxis ging demgegenüber – soweit er-
sichtlich – dahin, daß sich die Enteignungen 
auch im Bereich der Bodenreform auf Gegen-
stände des persönlichen Gebrauchs, die nicht 
zum betrieblichen Inventar des landwirtschaft-
lichen Unternehmens gehörten, erstreckten.“

Das war durchaus zutreffend, denn unab-
hängig von der im Herbst 1945 in der SBZ be-
gonnenen „Sicherstellung“ und „Bergung“ des 
Schlossinventars und dessen Verbringung in 
Museen und Sammeldepots, ist spätestens mit 
der Anweisung der  Deutschen Wirtschaftskommis-
sion  vom Oktober 1948 festgelegt worden, dass 
der Begriff des „landwirtschaftlichen Vermögens“ 
von den Landesbodenkommissionen „weitestge-
hend auszulegen“ war und im Sinne der Boden-
reformverordnungen „auch das Mobiliar der ent-
eigneten Grundbesitzer und ihrer Angehörigen“ 
einschloss.25 Es gab also im Zuge der Bodenre-
form eine faktische Mitenteignung des nicht 
landwirtschaftlichen „Mobiliarvermögens“.

Auf die Frage von Heinrich L. Kolb, ob die 
Bundesregierung die Enteignung des „Mobi-
liarvermögens“ für rechtswidrig halte und die 
entsprechenden Vorgänge dann tatbestandlich 
weder vom Einigungsvertrag noch vom Boden-
reform-Urteil des BVerfGE erfasst würden, ant-
wortete Klaus Kinkel ausweichend:

Für die Enteignung von Gegenständen des 
persönlichen Gebrauchs im Bereich der Bo-
denreform […] wird die Frage, inwieweit  
der Einigungsvertrag und das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 23. April 1991 

hier eine Restitution zulassen, z. Z. geprüft. 
Ich bitte um Verständnis dafür, daß ich  
dem Ergebnis dieser Prüfung nicht vorgrei-
fen möchte.26

Wo sich das zwischen 1945 und 1949 in der 
Bodenreform enteignete und möglicherwei-
se zur Restitution zugelassene „Mobiliarver-
mögen“ befand, war nicht Gegenstand der An-
frage von Heinrich L. Kolb, in den Antworten 
von Klaus Kinkel ist dazu ebenfalls nichts zu 
finden. Allerdings muss es zur Belegenheit der 
mobilen Vermögenswerte aus der Bodenre-
form spätestens im Sommer 1991 auf Bundes-
ebene erste Überlegungen gegeben haben. Da-
rauf deutet zumindest ein Rundschreiben des 
Bundesministeriums des Innern (BMI) hin, das 
im September 1991 an die zuständigen Lan-
desministerien in Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thü-
ringen und an die Senatsverwaltung von Ber-
lin verschickt wurde und in der Betreffzeile 

„Fremdbesitz in Museen […] im Beitrittsgebiet“ 
nannte.27 Dem Rundschreiben lagen „Empfeh-
lungen“ bei, die vier vermögensrechtliche Kom-
plexe behandelten: 1) Kulturgüter, die nach der 
Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 infolge 
staatlicher Entzugsmaßnahmen in Volkseigen-
tum überführt wurden und durch Eintragung 
in Inventarbücher von Museen Bestandteil des 
staatlichen Museumsfonds der DDR geworden 
sind; 2) Kunstwerke von Personen, die in der 
Zeit des Nationalsozialismus aus rassistischen, 
politischen, religiösen und weltanschaulichen 
Gründen verfolgt wurden und dadurch ihr Ver-
mögen verloren hatten; 3) Kulturgüter, die als 
sogenanntes Verwahrgut oder Fremdbesitz in 
Sonderinventaren der Museen erfasst waren 
(Objekte in staatlicher Treuhandverwaltung); 
und schließlich 4) Kulturgüter, die durch Um-
setzung oder unentgeltliche Übertragung in 
andere Museen gelangt sind (Schließung und 
Zusammenlegung von Museen im Zuge der Pro-
filierung).28 Ausdrücklich nicht Gegenstand der 
BMI-Empfehlungen waren Kulturgüter, die auf 

besatzungsrechtlicher und besatzungshoheit-
licher Grundlage „einschließlich der Bodenre-
form“ enteignet worden waren. Man wies aber 
darauf hin, dass im Zusammenhang mit dem 
Bodenreform-Urteil des BVerfGE gesetzliche 
Bestimmungen zu Entschädigungstatbestän-
den zu erwarten seien, die „ebenfalls eine Sich-
tung und Ordnung der Bestände der Museen im 
Beitrittsgebiet erforderlich machen“.29

„Bewegliche Sachen von lediglich  
privatem Affektionsinteresse“

Als Konrad Breitenborn, Mitglied der FDP-Frak-
tion im ersten Landtag von Sachsen-Anhalt 
und Vorsitzender des Ausschusses für Kultur 
und Medien, im März 1992 eine Kleine Anfrage 
an die Landesregierung richtete, um zu erfah-
ren, welchen Rechtsstandpunkt sie hinsichtlich 
einer Rückgabe von im Zuge der Bodenreform 
enteignetem mobilem Schlossinventar vertrat, 
fiel die Antwort des Magdeburger Kultusmi-
nisteriums eindeutig aus.30 Man griff dort die 
Argumentation Klaus Kinkels auf, wonach die 
„Mobiliarenteignung“ zwar nicht vom Wortlaut 
und vom Zweck der Bodenreformverordnung 
gedeckt gewesen sei, die Enteignungsmaßnah-
men sich aber in der Praxis mit Billigung der 
SMAD auch auf Gegenstände des persönlichen 
Gebrauchs, die nicht zum betrieblichen In-
ventar gehörten, erstreckt hätten. Außerdem 
habe sich die Provinz Sachsen bzw. das Land 
Sachsen-Anhalt ab 1945 als Eigentümerin des 

„Mobiliarvermögens“ betrachtet, was nicht zu-
letzt darin zum Ausdruck käme, dass die Gegen-
stände beispielsweise in Inventarbüchern von 
Museen erfasst worden sind. Die parallel zu 
den Enteignungsmaßnahmen mit dem SMAD- 
Befehl Nr. 85 vom 2. Oktober 1945 angeordnete  
Sicherstellung von „herrenlosem“ privatem In-
ventar und dessen Überführung in Museen zei-
ge zudem, dass „diese Gegenstände auch nach 
dem Willen der sowjetischen Besatzungsmacht 
jedenfalls nicht den ursprünglichen Eigen- 

tümern zurück gegeben werden sollten“. Das  
Fazit des damaligen Kultusministeriums laute-
te unmissverständlich: 

Danach kann festgestellt werden, daß nahe-
zu alle mobilen Gegenstände von der Ent-
eignung im Zuge der Bodenreform umfaßt 
waren. Sie sind nach dem Urteil des Bundes- 
verfassungsgerichtes vom 23.4.1991 […] 
nicht an ihre früheren Eigentümer zurück-
zugeben, denn dort heißt es u. a., daß eine 
Maßnahme auf besatzungshoheitlicher 
Grundlage erfolgt sei, wenn sich ein sinn- 
voller Bezug zur Gesamtverantwortung der 
sowjetischen Besatzungsmacht […] herstel-
len lasse. […] Dies gelte selbst dann, wenn 
die einschlägigen Rechtsgrundlagen exzessiv 
ausgelegt oder nach rechtstaatlichen Maß-
stäben willkürlich angewendet worden seien. 
Dies trifft auf die Mobiliarenteignungen im 
Zuge der Bodenreform zu.31

Angesichts dieser Darlegungen musste es eini- 
germaßen überraschen, als nur drei Monate spä-
ter eine von der Bundesregierung eingesetzte 
Kommission zu einer vollkommen gegenteiligen  
Rechtsauffassung gelangte. Die nach ihrem Vor-
sitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden 
der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag Johannes 
Gerster, benannte  Gerster-Kommission  zur Ent-
schädigungsregelung hatte im Juni 1992 ein  Eck-
werte -Papier vorgelegt, das gleich eingangs klar 
herausstellte, dass die auf besatzungsrechtlicher 
und besatzungshoheitlicher Grundlage 1945 bis 
1949 enteigneten Vermögenswerte „grundsätz-
lich nicht mehr rückgebbar“ seien. Hinsichtlich 
der „Ausgleichsleistungen“ rückte das Papier 
dann aber partiell und ohne weitere Begrün-
dung von diesem Grundsatz ab, denn: „Persön-
liche Habe (bewegliche Güter) soll, soweit kein 
öffentliches Interesse entgegensteht, zurückge-
geben werden.“ 32

Im November 1992 lag ein im Bundesmi-
nisterium der Finanzen erarbeiteter Referen-
tenentwurf für ein  Gesetz über die Entschädigung 
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nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögens-
fragen und über staatliche Ausgleichsleistungen für 
Enteignungen auf besatzungsrechtlicher und besat-
zungshoheitlicher Grundlage vor.33 Art. 2 beinhal-
tete das  Gesetz über staatliche Ausgleichsleistungen 
für Enteignungen auf besatzungsrechtlicher und be-
satzungshoheitlicher Grundlage, die nicht mehr 
rückgängig gemacht werden können (Ausgleichsleis-
tungsgesetz – AusglLeistG) .34 Der Referentenent-
wurf bezog sich auf den entsprechenden Passus 
im  Eckwerte -Papier der Gerster-Kommission und 
formulierte in § 3:

Bewegliche, nicht in den Einheitswert einbe- 
zogene Sachen sind zurückzuübertragen.  
Die Rückübertragung ist ausgeschlossen, 
wenn dies von der Sache her nicht mehr mög-
lich ist, natürliche Personen, Religionsge-
meinschaften oder gemeinnützige Stiftungen 
in redlicher Weise an dem Vermögenswert 
Eigentum erworben haben oder das öffent- 
liche Interesse einer Rückgabe entgegensteht.35

Ein „öffentliches Interesse“ bestünde nach § 3 
dann, wenn es sich bei der zur Rückgabe vor-
gesehenen „beweglichen Sache“ um Kulturgut 
handelt und die oberste Landesbehörde fest-
stellt, dass die Voraussetzung des Gesetzes 
zum Schutze deutschen Kulturgutes gegen Ab-
wanderung vom 6. August 1955 vorliegt und 
der Gegenstand auf Dauer der Öffentlichkeit 
und der Forschung zugänglich gemacht wird. 
Ansprüche auf Ausgleichsleistungen bzw. auf 
Rückgabe „beweglicher Sachen“ wären, so sah 
es § 4 des Referentenentwurfs vor, bei den Äm-
tern zur Regelung offener Vermögensfragen gel-
tend zu machen.36 

Im Frühjahr 1993 hatte sich der Stand-
punkt der schwarz-gelben Regierungskoalition 
zu den Ausgleichsleistungen und zur Rückga-
be von „beweglichen Sachen“ verfestigt. Der Par-
lamentarische Staatssekretär beim Bundesmi-
nister der Finanzen Jürgen Echternach (CDU) 
antwortete im März 1993 auf eine schriftliche 
Anfrage zur Herausgabe von in der Bodenre-

form „geraubte[n] oder gestohlene[n] Kunst-
gegenstände[n]“, dass auf besatzungsrechtli-
cher und besatzungshoheitlicher Grundlage 
enteignete Vermögenswerte gemäß der  Gemein-
samen Erklärung  vom 15. Juni 1990 nicht zu-
rückzugeben sind, allerdings seien nach „Auf-
fassung der Bundesregierung […] bewegliche 
Sachen des Privatvermögens von dieser Rege-
lung nicht erfaßt“. Der Entwurf des EALG sehe 
deshalb vor, „in der Zeit vom 8. Mai 1945 bis 
zum 6. Oktober 1949 enteignete bewegliche Sa-
chen, die nicht in einen Einheitswert einbezo-
gen sind, grundsätzlich zurückzugeben“. Eine 
Rückgabe sei nur dann ausgeschlossen, wenn 
dies von der Natur der Sache nicht mehr mög-
lich ist oder sie Rechten Dritter bzw. dem öffent-
lichen Interesse entgegensteht – also wenn der 
betreffende Gegenstand als „national wertvoll“ 
eingestuft werde und der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht wird, so Echternach. Und weiter: 

„Bewegliche Sachen von lediglich privatem Af-
fektionsinteresse werden nach der geplanten 
Regelung regelmäßig ohne weiteres restituiert 
werden können.“37

Gesetzentwurf in der  
parlamentarischen Debatte

Der von der Bundesregierung beschlossene 
Entwurf des EALG wurde dem Bundesrat am 
16. April 1993 und dem Deutschen Bundestag 
am 10. Mai 1993 von Bundeskanzler Helmut 
Kohl als „besonders eilbedürftige Vorlage“ mit 
der Bitte um Beschlussfassung zugeleitet.38 Der 
Entwurf umfasste zwölf Artikel mit Gesetzen 
bzw. Gesetzesänderungen und füllte inklusive 
der Begründungen fast 60 Seiten. Analog zum 
Referentenentwurf vom November 1992 er-
schien in Artikel 2 das AusglLeistG mit Rechts-
vorschriften zu den Enteignungen zwischen 
1945 und 1949. Der Passus zur Rückgabe der 
„beweglichen Sachen“ in § 3 folgte im Wortlaut 
dem Referentenentwurf und lieferte eine bemer-
kenswerte Begründung:

Die Vorschrift regelt die Rückübertragung  
der auf besatzungsrechtlicher und besatzungs- 
hoheitlicher Grundlage enteigneten beweg- 
lichen Sachen. Der Grundsatz des Restitutions- 
ausschlusses gilt somit nicht für das Mobi-
liarvermögen. Der Gesetzgeber nutzt hier den  
Auslegungsspielraum der Gemeinsamen  
Erklärung vom 15. Juni 1990 zugunsten der  
früheren Eigentümer und stellt auf die Ziel-
setzung der Enteignungsmaßnahmen ab. 
Eine Rückgabe kommt nicht in Betracht, wenn  
Rechte Dritter oder öffentliches Interesse  
berührt sind. Private Affektionsinteressen sind 
zu berücksichtigen, wenn diese, wie z. B. bei 
Familienbildern, gegenüber dem öffentlichen 
Interesse überwiegen.39

Ein „Auslegungsspielraum“ war in der  Gemein-
samen Erklärung  jedoch überhaupt nicht vor-
gesehen. Im Endeffekt griff man in dieser Be-
gründung erneut auf die Argumentation Klaus 
Kinkels zurück, der im Juli 1991 ausgeführt hat-
te, die Enteignung der persönlichen Habe sei 
nicht Ziel und Zweck der Bodenreformverord-
nungen gewesen.

Als der Bundestag in seiner Sitzung am 
13. Mai 1993 die erste Beratung zum Gesetzes-
entwurf abhielt, gestanden die Regierungsver-
treter ein, dass das Gesetz erlittenes Unrecht 

„nur unvollkommen ausgleichen“ könne. Die 
Wortbeiträge in der zweistündigen Beratung 
kreisten um grundsätzliche Fragen; die „beweg-
lichen Sachen“ kamen nur ein einziges Mal zur 
Sprache. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Hans 
Joachim Hacker sah in der beabsichtigten Rück-
gabe „beweglicher Sachen“ eine Bevorzugung 
der Ausgleichsberechtigten und eine „Revision 
des Einigungsvertrages“. Hacker forderte von der 
Bundesregierung: „Die Restitution beweglicher 
Sachen muß ausgeschlossen bleiben. […] Blei-
ben Sie bei der Geschäftsgrundlage, die sich aus 
der Vereinbarung vom 15. Juni 1990 und aus 
den Regelungen des Einigungsvertrages ergibt.“40

Am 28. Mai 1993 beriet der Bundesrat in 
einer ersten Lesung den Entwurf des EALG.41 

Bundesfinanzminister Theo Waigel appellier-
te dort an die Vertreter der Länder, ihre Erwar-
tungen an das Gesetz zu begrenzen und die 

„Belastungsneutralität für den Bundeshaushalt“ 
nicht infrage zu stellen. Angesichts der im Ge-
setzesentwurf enthaltenen Vielzahl von Geset-
zen und Gesetzesänderungen war weiterer Ge-
sprächs- und Beratungsbedarf absehbar. Der 
Bundesrat empfahl der Bundesregierung, das 
Gesamtkonzept des Gesetzes noch einmal zu 
überdenken und nach alternativen Lösungen 
zu suchen, mit denen verfassungsrechtliche, 
steuerrechtliche und verwaltungstechnische 
Bedenken ausgeräumt und ein einfacher Ver-
waltungsvollzug gewährleistet werden könnten. 
Ferner sollte die Bundesregierung dafür Sorge 
tragen, das Gesetz noch in der laufenden Legis-
laturperiode zu verabschieden.42

Für die Bundesregierung stellte der Geset-
zesentwurf ein „in sich ausgewogenes und ver-
fassungskonformes Konzept zur Lösung noch of-
fener Vermögensfragen“ dar.43 Der Bundestag 
mochte dem jedoch nicht folgen und gab den 
Gesetzentwurf im Juni 1993 zur federführen-
den Beratung in den Finanzausschuss. Gleich-
zeitig wurde der Entwurf zur Mitberatung an 
den Innen- und den Rechtsauschuss sowie an 
den Ausschuss für Wirtschaft, den Ausschuss 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
den Ausschuss für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau, den Treuhandausschuss und 
den Haushaltsauschuss überwiesen.44 Im Sep-
tember 1993 und im Februar 1994 folgten meh-
rere Beratungen und öffentliche Anhörungen im 
Finanz- und Rechtsausschuss. Dabei erhielten 
insgesamt 48 Verbände, Vereinigungen, Institu-
tionen, Arbeits- und Interessengemeinschaften 
sowie 54 Experten die Gelegenheit zu einer Stel-
lungnahme.45 Die Rückgabe der „beweglichen 
Sachen“ spielte im gesamten Beratungs- und 
Anhörungsprozess kaum eine Rolle. Wichtig 
war allerdings, dass der Finanzausschuss in sei-
ner Beschlussempfehlung einvernehmlich dafür 
votierte, das „Eigentum an beweglichen Sachen“ 
generell zurückzuübertragen, wobei lediglich 



SBZ/DDR-Unrecht Restitution. Vom Angstbegriff zum praktischen HandelnRestitution. Vom Angstbegriff zum praktischen Handeln  SBZ/DDR-Unrecht80 81

k Inhalt

Kulturgut von besonderem Rang über einen 
Zeitraum von 20 Jahren durch einen unentgelt-
lichen Nießbrauch für öffentliche Ausstellungs- 
und Forschungszwecke gesichert werden sollte.46

Die SPD-Fraktion brachte am 20. Mai 1994 
einen Entschließungsantrag in den Bundestag 
ein, der das geplante Gesetz einer detaillier-
ten Kritik unterzog und dabei auch auf die „be-
weglichen Sachen“ einging. Deren Restitution 
sei nicht nur aufgrund der  Gemeinsamen Erklä-
rung  ausgeschlossen, so die Sozialdemokraten, 
auch „kulturpolitisch ist eine Rückgabe beweg-
licher Sachen nicht zu vertreten. Es ist dann zu 
befürchten, daß die Museen im Beitrittsgebiet 
auf lange Sicht erhebliche Kulturgüter verlie-
ren und zu Ausgleichsleistungen herangezogen 
werden, die sie kaum aufbringen können.“47 Der 
Entschließungsantrag der SPD wurde vom Par-
lament abgelehnt.

„Angst ums Kulturgut“ –  
die Rückübertragung  
der „beweglichen Sachen“

Nachdem das Gesetz zwei Vermittlungsaus-
schüsse und weitere Lesungen durchlaufen hat-
te, wurde es während der Bundestagssitzungen 
am 20. Mai, 30. Juni und 6. September 1994 ver-
abschiedet. Bis zum Zustandekommen des Ge-
setzes sei es „ein fürwahr mühsamer, dornen-
reicher und steiniger Weg“ gewesen, urteilte 
Joachim Grünwald, Parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesministerium der Finanzen.48 
Das spiegelte sich auch in zahlreichen Erklärun-
gen von Abgeordneten aus der CDU/CSU-Frak-
tion, die dem Gesetz nur „mit allergrößtem Be-
denken“ zugestimmt hatten.49 Der Bundesrat 
nahm das Gesetz in seiner Sitzung am 23. Sep-
tember 1994 an.50 Dass es so kurz vor den am 
16. Oktober 1994 stattfindenden Bundestags-
wahlen doch noch verabschiedet wurde, hatte 
sicherlich mit dem Umstand zu tun, dass das 
EALG als Artikelgesetz neben dem AusglLeistG 
und einem NS-Verfolgtenentschädigungsgesetz 

unter anderem auch ein Vertriebenenzuwen-
dungsgesetz enthielt, das allen Vertriebenen, 
die vor dem 3. Oktober 1990 ihren Wohnsitz in 
der DDR hatten, eine einmalige Zuwendung in 
Höhe von 4.000 DM gewährte. 

Insgesamt konnte das EALG kaum befrie-
digen, schon gar nicht jene, die selbst von der 
Bodenreform getroffen waren. Die in Braun-
schweig ansässige  Arbeitsgemeinschaft für Agrar-
fragen , eine Vereinigung von Alteigentümern, 
die bereits 1991 das Verfahren am BVerfGE in 
Karlsruhe betrieben hatte, kündigte eine Ver-
fassungsbeschwerde gegen die Regelungen des 
EALG an.51 

Als die Presse ab 1995 über die anstehen-
de Umsetzung des EALG und die damit verbun-
denen Konsequenzen für die ostdeutsche Mu-
seumslandschaft berichtete, dominierten die 
regionalen und überregionalen Zeitungen reiße-
rische Schlagzeilen: „Adel verpflichtet. Ostdeut-
schen Museumsdirektoren flattern fast täglich 
Rückgabeanträge auf den Schreibtisch“, „Mu-
seumsdirektoren fürchten um ihre Kunstschät-
ze“, „Verdorrt die ostdeutsche Museumsland-
schaft?“, „Alteigentümer stellen Forderungen. 
Ost-Museen bangen“.52 Da war von der „Repri-
vatisierung von Kunstgütern“ und vom „Aus-
kämmen und Ausdünnen der Bestände wichti-
ger Museen und Bibliotheken“53 die Rede oder 
vom „Schreckgespenst der völligen Ausblutung“, 
was Moritzburg-Direktor Peter Romanus aller-
dings als „reine[n] Unsinn“ zurückwies.54 Zu-
gleich deutete die ganz und gar nicht polemisch 
gemeinte Frage, ob den ostdeutschen Museen 
ein „schmerzhafter Aderlaß“ drohe, auf die Kom-
plexitäten, die sich mit dem Inkrafttreten des 
EALG zum 1. Dezember 1994 ergaben, wobei 
so manche Kulturpolitiker in dem Gesetz auch 
eine Chance für die Museen erblickten, „sich von 
Kunstgut zu trennen, das nicht von herausragen-
der Qualität ist“.55 Selbst der  Deutsche Archivtag  

Bericht „Droht den Museen ein schmerzhafter  
Aderlaß?“ , in: Mitteldeutsche Zeitung, 8. August 1995
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befasste sich im September 1995 in Hamburg 
mit dem EALG. Der Direktor des Thüringischen 
Hauptstaatsarchivs in Weimar Volker Wahl sah 
die „Gefahr der Entfremdung von bisher öffent-
lichem Archivgut“ und befürchtete den „Zugriff 
auf historisch bedeutsame und […] unverzicht-
bare Archivbestände“.56 Hellmut Seemann, von 
2001 bis 2019 Präsident der Klassik Stiftung 
Weimar, charakterisierte das EALG einmal als 

„monströses gesetzliches Regelwerk“, das das Zei-
chen des „faulen Kompromisses“ trage und hin-
sichtlich der Rückgabe von Kunstobjekten „kul-
turpolitisch unverantwortlich“ sei.57 

Zum frisch erlassenen Gesetz existierte we-
der ein Kommentar noch eine Rechtsprechung. 
Um eine Handlungsanleitung für dessen prak-
tische Umsetzung zu erarbeiten, trafen sich im 
Dezember 1994 und Februar 1995 auf Einla-
dung des damaligen sachsen-anhaltischen Kul-
tusministeriums Vertreter der zuständigen Lan-
desministerien aus den neuen Bundesländern 
sowie Mitarbeiter der Landesämter zur Rege-
lung offener Vermögensfragen zu einer „län-
deroffenen Beratung“ im Schloss Wernigerode 
bzw. im Magdeburger Kultusministerium.58 Im 
Ergebnis der beiden Beratungen entstand eine 
Handreichung, die im März 1997 in Form einer 
30-seitigen gedruckten Broschüre vorlag. Sie 
richtete sich an Kommunen, Archive sowie Mu-
seen und enthielt detaillierte Informationen 
zur Umsetzung des AusglLeistG.59 Ausführlich 
beschrieben wurden darin unter anderem die 
Anwendung der 20-jährigen unentgeltlichen 
Nießbrauchregelung und das Verwaltungsver-
fahren bei den zuständigen Ämtern zur Rege-
lung offener Vermögensfragen. Diese hatten die 
eingehenden Anträge zu prüfen (Ausschluss-
frist 31. Mai 1995), die Anspruchsberechti-
gung der Antragsteller festzustellen, über de-
ren Würdigkeit zu entscheiden, die entzogenen 
Vermögenswerte und deren Standorte zu er-
mitteln und Bescheide zur Eigentumsübertra-
gung der „beweglichen Sachen“ an die Antrag-
steller zu erlassen. Die Verfügungsberechtigten 
(Museen) waren verpflichtet, Amtshilfe zu leis-

ten und den Ämtern Auskünfte zu erteilen. Die 
Antragsteller hatten ebenfalls durch die Vorla-
ge von Urkunden und Nachweisen über die ur-
sprünglichen Eigentumsverhältnisse an dem 
Verfahren mitzuwirken; sie mussten ihren An-
trag substantiieren und waren aufgefordert, die 
beanspruchten Vermögenswerte so konkret wie 
möglich zu beschreiben. 

Die Aufgabe, das in den ostdeutschen Museen 
befindliche Kunst- und Kulturgut aus den Bo-
denreformenteignungen an die rechtmäßi-
gen Eigentümer zurückzugeben, ließ sich an-
gesichts der eingangs erwähnten Quantitäten 
kaum von heute auf morgen lösen. Abgesehen 
von den immensen Herausforderungen, vor 
denen die Museen auf dem Gebiet der einsti-
gen DDR nach 1990 standen, erforderte die 
Rückgabe „beweglicher Sachen“ ein Verfah-
rensprozedere, das zunächst erst einmal zu eta-
blieren war. Außerdem musste in den musealen 
Sammlungen nach Objekten recherchiert und 
die Verbringungswege seit der Enteignung 1945 
mithilfe der dazu überlieferten Akten rekon- 
struiert werden. Hinzu kam, dass die Museen 
bereits weit vor dem Inkrafttreten des EALG mit 
Rückgabeforderungen geradezu überschüttet 
worden waren. Moritzburg-Direktor Romanus 
hatte sich schon im März 1992 gegenüber Ale- 
xander Graf von der Schulenburg über die gro-
ße Anzahl vermögensrechtlicher Anfragen an 
sein Haus beklagt,60 die er kaum noch in ange-
messener Frist beantworten könne und die je-
weils weitere umfängliche Schriftwechsel mit 
den zuständigen städtischen Verwaltungsstel-
len nach sich zögen. 

Zu diesem Zeitpunkt hatte Graf von der 
Schulenburg selbst Recherchen zum Verbleib 
des familiären Kunstbesitzes unternommen. 
Dazu gehörte auch eine Anfrage bei dem in 
Halle (Saale) lebenden Heinz Arno Knorr, der 
ab 1946 als Mitarbeiter des Provinzialkonser-
vators maßgeblich an den Kulturgutbergun-
gen in Sachsen-Anhalt beteiligt gewesen war. 
Mehr als 40 Jahre nach den Ereignissen konn-

te Knorr anhand seines Tagebuchs noch recht 
präzise Angaben zu einer Besichtigung des 
Schlosses Angern am 8./9. April 1946 und der 
Beschlagnahme von dort gestohlenen Gemäl-
den machen. Laut Knorr waren die Bibliothek 
und die Gemälde zunächst im Schloss verblie-
ben, dann aber 1947 auf Anordnung des Land-
rats in das Museum Wolmirstedt überführt wor-
den.61 Von dort gelangten die Bilder 1948/49 
in das Zentraldepot in der Moritzburg, wo man 
sie in der Bodenreform-Ortsliste unter „Wol-
mirstedt“ inventarisierte. Die Ortsliste Wolmir-
stedt vermerkt 69 Ölgemälde und Pastelle, die 
zu einem Teil aus Schloss Angern, zum anderen 
Teil aber aus dem Gutshaus Schricke stammten, 
das nicht zum enteigneten Schulenburg-Besitz 
gehört hatte.62

Mit Inkrafttreten des EALG waren zwar die 
rechtlichen Voraussetzungen für die Rückga-
be des 1945 enteigneten Schlossinventars ge-
geben, die Bearbeitung der entsprechenden 
Anträge durch das zuständige Landesamt zur 
Regelung offener Vermögensfragen (LARoV) 
Sachsen-Anhalt verzögerte sich aber aufgrund 
der großen Anzahl von Verfahren, sodass Peter 
Romanus erst Ende November 1995 ein offiziel-
les Rechercheersuchen zum Kunst- und Kultur-
gut aus Schloss Angern erreichte.63 Im Juni 1997 
wurde die Anspruchsberechtigung von Alexan-
der Graf von der Schulenburg festgestellt.64 Seit 
dem Rückerwerb des großväterlichen Schlosses 
1999 wieder in Angern ansässig und dort mit 
aufwendigen Sanierungsarbeiten beschäftigt, 
erhielt er schließlich im Februar 2003 das Er-
gebnis der internen Museumsrecherchen: Von 
den ursprünglich gesuchten 100 Kunstwerken 
aus Schloss Angern konnten im Sammlungsbe-
stand der Moritzburg 26 Gemälde identifiziert 
werden, wovon sich mehrere Bilder als Leihga-
ben im Museum Schloss Molsdorf, bei der Kul-
turstiftung Dessau-Wörlitz und in der Anhalti-
schen Gemäldegalerie in Dessau befanden.65

Mit Bescheid vom 19. Mai 2003 wurden die 
ersten Gemälde in das Eigentum von Alexan-
der Graf von der Schulenburg rückübertragen 
und am 21. Juli 2003 von der Moritzburg über-
geben. Da sowohl die Anhaltische Gemäldega-
lerie in Dessau als auch die Kulturstiftung Des-
sau-Wörlitz für die als Leihgaben der Moritzburg 
erhaltenen Gemälde aus Schloss Angern einen 
unentgeltlichen Nießbrauch bis zum 30. No-
vember 2014 beantragten, konnte die Überga-
be des letzten Gemäldes erst im Februar 2015 
erfolgen.66 Zahlreiche der zurückerhaltenen 
Bilder befanden sich in einem kritischen Zu-
stand. Sie waren Mitte der 1960er Jahre in der 
Moritzburg aus den Spannrahmen herausge-
schnitten und dann jahrzehntelang unsachge-
mäß gelagert worden. Mit großem finanziellen 
Aufwand ließ Graf von der Schulenburg die Ge-
mälde, die eng mit der Familiengeschichte ver-
bunden sind, restaurieren. Sie befinden sich 
heute wieder in Angern und sind Bestandteil  
des Schlossdenkmals. 

Das LARoV Sachsen-Anhalt hat seit 1994 rund 
400 Anträge auf Rückgabe „beweglicher Sachen“ 
erhalten und bearbeitet. Für das Kunstmuseum 
Moritzburg Halle (Saale) ist der  Vorgang Schloss 
Angern  nur ein Beispiel unter vielen. Da sich die 
einstige Provinz Sachsen – also jene Region, in 
der die als Bodenreform bezeichneten entschä-
digungslosen Enteignungen im September 1945 
begannen – geografisch über die Landesgrenzen 
des 1990 gegründeten Bundeslandes Sachsen-
Anhalt hinaus erstreckte, gingen in der Moritz-
burg auch Anfragen aus den Landesämtern in 
Thüringen, Sachsen und Brandenburg ein. Bis-
her wurden für die Sammlungen des Kunstmu-
seums Moritzburg Halle (Saale) Rechercheanfra-
gen zu 185 Enteignungsorten beantwortet und 
über 14.000 Einzelobjekte zurückübertragen. 
Die Provenienzforschung zu Kunst- und Kultur-
gut aus der Bodenreform dauert an.
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Iris Metje

Meissener Teller mit Schmetterlingsdekor 
Eine Rückgabe von Bodenreformgut aus Düsseldorf

Im November 2021 übergab das Hetjens – Deut-
sches Keramikmuseum einen Teller aus dem 
sogenannten Vitzthum’schen Familienservice, 
der 1974 durch eine Schenkung des Industriel-
len und Sammlers Ernst Georg Schneider (1900 – 
1977) in die Kunstbestände der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf gelangt war, an die Erb:innen 
nach Carl Hermann Graf Vitzthum von Eckstädt 
(1882 – 1945). Dieser Rückerstattungsvorgang, 
bisher der einzige der Stadt im Kontext von Un-
recht in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) 
und in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik (DDR), soll im Folgenden dargelegt werden.1 

Der Beitrag gliedert sich in eine Vorstellung 
des Objekts und seiner Geschichte, zu der auch 
der Entzugsvorgang gehört. Da es sich bei die-
sem Teller nur bedingt um ein unikales Werk 
handelt, wird anschließend erläutert, wie die Zu-
gehörigkeit zum Besitz der Familie Vitzthum 
ermittelt wurde. Diese Frage ist nicht zu-
letzt methodisch interessant, weil ein 
kunsttechnologisches Verfahren 
zum Einsatz kam. Abschließend 
wird auf die Rückübertragung 
durch die Landeshauptstadt 
Düsseldorf eingegangen, so-
weit sich der Verlauf der Ent-
scheidungsfindung und ihre 
Grundlagen aus der Falldoku-
mentation erschließen ließen. 
Vorausgeschickt sei an dieser 

Stelle, dass das Bayerische Nationalmuseum be-
reits 2015 einen Teller mit Schmetterlingsdekor 
an die Familie Vitzthum rückübertragen hat, der 
ebenfalls aus der Sammlung von Ernst Schnei-
der stammte.2 

Der Verbleib des Vitzthum’schen 
Schmetterlingsservice nach 1945

Der ehemals im Hetjens-Museum verwahrte Tel-
ler aus Hartporzellan zeigt in Aufglasurmalerei 
ein Schmetterlingsdekor im Stil der  famille verte , 
welches die Königlich-Polnische und Kurfürst-
lich-Sächsische Porzellan-Manufaktur in Mei-
ßen seit etwa 1730 fertigte.3

Teller mit Schmetterlingsdekor ,  
Meissen, um 1735, ehemals Sammlung 
Schneider/Hetjens – Deutsches Keramik 
Museum Düsseldorf, 2021 restituiert, Pri-
vatbesitz, © RED – Restaurierungszentrum  
Düsseldorf, Foto: Pedro Alagoa

Der Dekor für Tafelgeschirre verbindet 
zwei ostasiatische Motive: einen zentralen, auf 
einem Blütenzweig sitzenden Schmetterling so-
wie weitere, verstreute Blütenzweige.4 Bekannt 
ist, dass ein Service mit diesem Dekor für das 
Jagdschloss Hubertusburg in Wermsdorf gefer-
tigt wurde.5 Die Verwendung weiterer Teile am 
sächsisch-polnischen Hof in Dresden und in 
Warschau lässt sich ebenfalls nachweisen.6 Nach 
dem Kunsthistoriker Alfred Grimm gelangte das 
Service der Vitzthum von Eckstädts durch den 
kursächsischen Diplomaten Ludwig Siegfried 
Graf Vitzthum von Eckstädt (1716 – 1777) in den 
Familienbesitz.7 Dieser war als Oberkämmerer 
am Hof von Friedrich August III. von Sachsen 
ab 1768 auch für die kurfürstlichen Sammlun-
gen zuständig.8 

Die nächsten Nachrichten über das  Vitz-
thum’sche Schmetterlingsservice  datieren in die 
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis in diese 
Zeit hatte das Geschirr auf Schloss Schönwölkau, 
etwa 50 Kilometer östlich von Halle (Saale) gele-
gen, überdauert. Beschreibungen zufolge soll es 
in einem um 1720 angefertigten Wellenschrank 
aufbewahrt worden sein.9 Das Schloss, seit der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts von der Fa-
milie zu einer barocken Vierflügelanlage ausge-
baut, wurde 1945 von der Roten Armee besetzt,10 
die Familie Vitzthum von Eckstädt floh in den 
Westen.11 Im Zuge der am 3. September 1945 für 
die Provinz Sachsen erlassenen Bodenreform12 
sind der Grundbesitz, das Schloss und die da-
rin befindlichen beweglichen Objekte sodann 
enteignet worden. Die Besitzungen wurden zu-
nächst der  Gebietsvereinigung Volkseigener Güter 
Torgau  zugeschlagen, später gehörte das  Volks-
eigene Gut Kleinwölkau  zur  Vereinigung Volkseige-
ne Güter Halle/Saale.13

Über die zu diesem Zeitpunkt noch vor-
handene, teils originale Ausstattung des Schlos-
ses, zu der das  Schmetterlingsservice  zu zählen 
ist, geht Genaueres aus Dokumenten im Kon-
text ihrer späteren Verbringung in die Moritz-
burg nach Halle (Saale) hervor:14 Im Dezember 
1948 waren zunächst Bücher, Archivalien und 

Kleinmöbel in die Sammelstelle für in der Pro-
vinz Sachsen im Rahmen der Bodenreform ent-
eignete Kunst- und Kulturgüter überführt wor-
den,15 die 1946 in der Moritzburg eingerichtet 
worden war.16 Im Zuge eines im Frühjahr 1949 
geplanten Abtransports von Bildern, Gläsern, 
Silber, historischen Waffen und weiterem Kul-
turgut wird das  Schmetterlingsservice  erwähnt: 
Es sollte demnach vorerst als Leihgabe auf dem 
Gut verbleiben.17 

In die Moritzburg wurde das Porzellan 
schließlich zwei Jahre später verbracht. Der 
Transport nach Halle (Saale) erfolgte vermut-
lich noch im Januar 1951; dies bestätigte der zu-
ständige Landesmuseumspfleger Heinz Arno 
Knorr dem  Volksgut Kleinwölkau  nachträglich 
im Juni des Jahres schriftlich.18 Demnach wa-
ren unter anderem 477 Teile kunstgewerbliche 
Objekte, darunter Porzellane, überführt wor-
den. Das Schreiben, mit dem diese nachträg- 
liche Empfangsbescheinigung erbeten worden 
war, nennt als Transporttermin ein leicht ab-
weichendes Datum – „Anfang Februar“ –, für 
die Rückerstattungssache in Düsseldorf war 
aber vor allem relevant, dass diese Quelle die 
erfolgte systematische Kennzeichnung der ver-
brachten Gegenstände überliefert:19 Diese Kenn-
zeichnung erfolgte nach dem Schlüssel „Wö,  
römische Ziffer, Großbuchstabe, arabische Zif-
fer“.20 Sie wird im Kontext der Identifikation  
des Tellers noch von Bedeutung sein.

Verkauf aus den  
Bodenreformbeständen 

Teile des  Schmetterlingsservice  aus Schönwölkau 
gelangten schließlich in den Kunsthandel und 
weiter in die Bundesrepublik. Auf den 4. De-
zember 1963 datiert eine Abgabebescheinigung, 
nach der die Staatliche Galerie Moritzburg dem 
 Staatlichen Kunsthandel, Berlin  90 Teller aus dem 
 Schmetterlingsservice  sowie 18 Teller mit Zwie-
belmuster in Kommission überließ.21 Nach Jan 
Scheunemann handelt es sich bei dieser Abgabe 



SBZ/DDR-Unrecht Restitution. Vom Angstbegriff zum praktischen HandelnRestitution. Vom Angstbegriff zum praktischen Handeln  SBZ/DDR-Unrecht90 91

k Inhalt

um die erste Einlieferung der Moritzburg an den 
 Staatlichen Kunsthandel.22 Sie erfolgte, nachdem 
im Oktober des Jahres eine Anweisung vom Mi-
nisterium für Kultur ergangen war, Kunstobjekte 
gegen Devisen an den Kunsthandel abzugeben.23 
Auch Kunstgegenstände aus der Bodenreform 
konnten zu diesem Zweck veräußert werden. 
Eine erste Gelegenheit für die Teller bot der Ver-
kauf gegen Valuta auf einer Auktion im Leipzi-
ger Grassimuseum am 5. Dezember 1963.24 An 
wen die Objekte auf der Versteigerung verkauft 
wurden, ist allerdings bisher unbekannt.

Wenn die Vitzthum’schen Teller aus der 
Sammlung Ernst Schneider, die vom Freistaat 
Bayern und von der Stadt Düsseldorf später res-
tituiert wurden, Teil dieser ersten Abgabe aus der 
Moritzburg waren – was zu vermuten ist –, bleibt 
ein Zeitfenster von recht genau fünf Jahren, in 
dem der zu dieser Zeit in Düsseldorf ansässige 
Sammler die Objekte erworben haben kann.

Die Sammlung Ernst Schneider

In das Hetjens-Museum in Düsseldorf gelang-
ten zwei Teller mit dem frühen Meissener 
Schmetterlingsdekor schließlich 1974 mit der 
Stiftung Schneider.25 Der Unternehmer Ernst 
Georg Schneider hatte in den 1920er Jahren 
in Berlin begonnen, eine Porzellansammlung 
aufzubauen. Diese war bis in die 1960er Jahre 
auf über 2.300 Stücke aus Meissener Produk-
tion der Frühzeit der Manufaktur und damit 
zu einer der umfangreichsten und bedeutends-
ten Sammlungen mit diesem Schwerpunkt an-
gewachsen.26 Seit den 1930er Jahren und bis in 
die Zeit des Zweiten Weltkriegs hinein bewahr-
te Schneider, der zum Generaldirektor der Ling-
ner-Werke AG in Dresden aufgestiegen war, sei-
ne Kunstsammlung auf dem Rittergut Moholz 
in der Oberlausitz.27 Hier schuf sich Schneider 
erstmals ein schlossartiges Wohnumfeld, wie er 
es später in der Bundesrepublik erneut favorisie-
ren wird. Kurz vor Ende des Kriegs floh er nach 
Düsseldorf, wo er schon einmal zu Beginn sei-

ner beruflichen Karriere gelebt hatte. Die wert-
volle Porzellansammlung überstand die Flucht 
gen Westen glücklicherweise unbeschadet. 

Am Rhein konnte Schneider bald an sei-
ne unternehmerischen Erfolge anknüpfen. So 
schuf er für die schon vor dem Krieg profitab-
le Marke  Odol  (damals: Lingner-Werke) in Düs-
seldorf ab 1950 einen neuen Produktionsort. 
Schneider war seit 1949 langjähriger Präsi-
dent der Industrie- und Handelskammer in der 
nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt, seit 
1963 auch des Deutschen Industrie- und Han-
delstags.28 Seit 1971 vergibt die IHK in seinem 
Namen einen Preis für Wirtschaftsjournalismus.

Der Unternehmer engagiertes sich zu Leb-
zeiten als Kulturförderer für Museen und Thea-
ter – in Düsseldorf, im Rheinland und darüber 
hinaus.29 Der Stadt Düsseldorf überließ er 1955 
seine Porzellansammlung als Dauerleihgabe: 
Seit diesem Jahr wurde sie – in Teilen bis heu-
te – im Mansardgeschoss von Schloss Jägerhof 
öffentlich ausgestellt. Zur Vereinbarung zwi-
schen der Stadt Düsseldorf und dem Sammler 
gehörte außerdem, dass Schneider Wohn- und 
Arbeitsräume in dem mit Anbindung an den 
Hofgarten zentral in der Stadt gelegenen Jagd-
schloss des 18. Jahrhunderts beziehen konnte.

1968, nachdem sich Schneider weitgehend 
aus dem Geschäftsleben zurückgezogen hatte, 
stiftete er einen großen Teil seiner frühen Meis-
sener Porzellane dem Freistaat Bayern. Bereits 
1966 hatte der Sammler als wichtiger Leihgeber 
für die Ausstellung  Meissener Porzellan 1710 –  
1810  seine Kontakte zum Bayerischen National-
museum in München intensiviert und befand 
das Haus augenscheinlich als den geeigneten 
Ort für den langfristigen Verbleib des Haupt-
bestands seiner Sammlung.30 1971 wurde in 
Schloss Lustheim in Oberschleißheim für die 
Präsentation der  Meißener Porzellan-Sammlung 
Stiftung Ernst Schneider  eine eigene Dependance 
des Bayerischen Nationalmuseums eröffnet. In 
Schloss Lustheim wurden Schneider wiederum 
private Räume zur Verfügung gestellt, in denen 
er bis zu seinem Tod 1977 wohnte. 

1974 hatte Schneider der nordrhein-westfä-
lischen Landeshauptstadt zahlreiche der in Düs-
seldorf verbliebenen Porzellane geschenkt. Die-
se wurden als  Stiftung Ernst Schneider  als eigene 
Abteilung in die Sammlung des Hetjens-Muse-
ums integriert. Weitere Stücke gelangten später 
im Erbgang und als Ankäufe von den Erb:innen 
in den Bestand des Hauses.

Im Konvolut der rund 1.430 Meissener Por-
zellane, die Schneider im Dezember 1968 an 
den Freistaat Bayern übergab, befand sich der 
später vom Bayerischen Nationalmuseum rück-
erstattete Teller aus Vitzthum’schen Besitz.31 
Dass das Düsseldorfer Exemplar bei gleicher 
Erwerbsgelegenheit wie der bayerische Teller 
in Schneiders Sammlung gelangt war, lässt sich 
vermuten – belegt ist es nicht. Zumal Schneider 
zahlreiche Serviceteile mit dem Schmetterlings-
dekor zusammengetragen hat, die teils nach-
weislich aus anderen Provenienzen stammen.32 
Von wem Schneider sie erwarb, ist aktuell für 
keines dieser Porzellane bekannt. Die genaueren 
Erwerbszeitpunkte sind ebenso unklar. Erst aus 
dem Jahr 1974, zur Zeit der Schenkung an die 
Stadt Düsseldorf, liegt uns eine Schätzwertliste 
vor, welche die Objekte einzeln aufführt – ohne 
Hinweise auf ihre Provenienz. Eine Fotodoku-
mentation der Sammlung Schneider, die in den 
1960er Jahren vermutlich noch in Düsseldorf 
entstanden sein dürfte,33 enthält dagegen keine 
Aufnahmen der besagten Teller. Bisher konn-
te allerdings nicht überprüft werden, ob dieser 
Fotobestand, von dem Negative sowie Fotolis-
ten erhalten sind, die vollständige Sammlung 
zu einem bestimmten Zeitpunkt dokumentiert. 
Nähere Kenntnisse über die Erwerbsumstände 
haben wir somit nicht: Weder wann noch von 
wem oder über wen Ernst Schneider die Stücke 
des  Schmetterlingsservice  erworben hat, ist bisher 
bekannt. Dabei wären durchaus unterschiedli-
che Erwerbskontexte möglich.

Insgesamt sind die Provenienzen der Ob-
jekte aus der Sammlung Schneider noch wenig 
erforscht. Das soll sich ändern: Das Deutsche 
Zentrum Kulturgutverluste (DZK) in Magde-

burg hat 2024 die Förderung eines Forschungs-
projekts bewilligt, welches das Hetjens-Muse-
um und das Bayerische Nationalmuseum als 
Kooperationspartner durchführen werden, um 
die hochkarätige Porzellansammlung zu über-
prüfen. Das Projekt wird sich allerdings auf 
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut 
fokussieren, denn hier besteht ebenfalls Hand-
lungsbedarf. Aus ebendiesem Kontext hat das 
Bayerische Nationalmuseum bereits 2019 aus 
der ehemaligen Sammlung Schneider restitu-
iert.34 Und auch der Rat der Landeshauptstadt 
Düsseldorf konnte im Oktober 2023 die Rück-
gabe von zwei chinesischen  Fischbecken  an die 
Erb:innengemeinschaft nach den Besitzern der 
ehemaligen Münchener Kunsthandlung A. S. 
Drey beschließen.35 

Die Identifikation  
der Vitzthum’schen Teller

Dem Hetjens-Museum wurde der Entzugskon-
text der Vitzthum’schen Porzellane aus Schloss 
Schönwölkau erst durch ein Auskunftsgesuch 
der Erb:innen bekannt.36 Eine wichtige Frage-
stellung für die daraufhin einsetzenden Re-
cherchen war, ob die Teller mit Schmetterlings-
dekor im Hetjens-Museum aus dem im Zuge 
der Bodenreform enteigneten Bestand der Vitz-
thums von Eckstädt stammten. Denn es existie-
ren nicht nur mehrere Ausführungen. Mindes-
tens ein Teller aus dem „Vitzthum-Service“ war 
bereit 1919 im Auktionshaus Rudolph Lepke in 
Berlin zur Versteigerung eingeliefert worden.37 
Somit war zunächst denkbar, dass Schneider sei-
ne Teller aus anderem Eigentum bezogen hatte.

In ihrem Ersuchen an die Stadt Düsseldorf 
hatten die Erb:innen allerdings darauf hinge-
wiesen, dass die 1951 aus Schloss Schönwöl-
kau in die Sammelstelle in der Moritzburg ver-
brachten Objekte mit einer charakteristischen 
Nummer in roter Farbe versehen worden seien. 
Eine solche Nummer führte im Falle des vom 
Bayerischen Nationalmuseums rückerstatteten  
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Tellers zur Identifikation. Ein entsprechender 
Rückseitenbefund war bereits 2013 in dem von 
Julia Weber bearbeiteten Bestandskatalog der 
 Meißener Porzellane mit Dekoren nach ostasiati-
schen Vorbildern  abgebildet worden, allerdings 
ohne bereits die Zugehörigkeit zum Service aus 
Schönwölkau zu erkennen.38

Zum Düsseldorfer Bestand aus der ehema-
ligen Sammlung Ernst Schneiders fehlt bisher 
eine vergleichbare Publikation. Entsprechend 
wandten sich die um Auskunft ersuchenden 
Erb:innen mit der Frage an das Hetjens-Muse-
um, ob der ihnen dort bekannt gewordene Tel-
ler unterseitig eine vergleichbare Nummer trägt. 
Dies konnte vonseiten des Hetjens zwar nicht 
bejaht werden, eine „Wö“-Inventarnummer ist 
nicht zu erkennen. Allerdings fielen bei der Prü-
fung rote Farbreste auf, die sich auf dem Boden 
des Tellers erhalten haben. Auf diesem Befund 
gründete der Verdacht, dass der in Düsseldorf 
verwahrte Teller ebenfalls früher eine „Wö“-
Nummer getragen haben könnte, die in den seit 
der  Schlossbergung  bald 70 vergangenen Jahren 
abgerieben war. 

Zur weiteren Klärung dieser Frage wur-
de das Restaurierungszentrum der Stadt Düs-
seldorf eingeschaltet, das die Bestände in den 
städtischen Sammlungen zentral konserva-
torisch und restauratorisch betreut. Nach Be-
sichtigung des Tellers kristallisierte sich die 
Durchführung einer Multispektralanalyse als 
geeignete Methode heraus, um die Farbspu-
ren auf dem Düsseldorfer Teller mit der einer 

„Wö“-Inventarnummer zugehörigen roten Farbe 
auf Materialgleichheit hin zu untersuchen. Für 
diese Analyse stellte die Familie Vitzthum den 
zuvor aus dem Bayerischen Nationalmuseum 
rückerstatteten Teller mit „Wö“-Inventarnum-
mer in Düsseldorf zur Verfügung, um die Far-
ben zu vergleichen.

Das gewählte Verfahren beruht auf der Foto-
grafie der mit unterschiedlichen Lichtarten be-
strahlten zu vergleichenden Materialien – hier 
der roten Farben – unter Verwendung spezieller 
Kamerafilter. Analysiert wird dabei, wie sich die 
zu prüfenden Materialien jeweils optisch verhal-
ten. Für die untersuchten Teller bzw. die aufge-
brachten Farben ließ sich zeigen, dass sie sich 

Zwei Teller mit Schmetterlingsdekor , Unterseiten im Vergleich, beide Meissen, um 1735,  
ehemals Sammlung Schneider, 2015 bzw. 2021 restituiert, Privatbesitz,  
© RED – Restaurierungszentrum Düsseldorf, Foto: Pedro Alagoa

unter den eingesetzten Licht- und Filterarten je-
weils gleich verhalten. 

Mit dem Befund kam das Restaurierungs-
zentrum zu folgendem Fazit: „Dieses Untersu-
chungsergebnis lässt mit hoher Wahrscheinlich-
keit darauf schließen, dass die Farbrückstände 
auf dem Teller aus der dem Hetjens-Museum 
Düsseldorf unterstellten Sammlung Schneider, 
mit der roten Kennzeichnung auf dem […] [2015 
aus dem Bayerischen Nationalmuseum restitu-
ierten Teller] übereinstimmen.“39 Diese Erkennt-
nis war der Landeshauptstadt Düsseldorf hinrei-
chend als Beleg für die Herkunft des Tellers aus 
dem Besitz der Familie Vitzthum von Eckstädt, 
der im Zuge der Bodenreform enteignet und bei 
der Verbringung in die Moritzburg als Zentralla-
ger mit einer – heute verlorenen – Nummer ver-
sehen worden war. 

Das Rückerstattungsverfahren  
in Düsseldorf

Wie kam es nun zu der Rückgabe aus der 
Sammlung der Landeshauptstadt Düsseldorf 
und wie wurde sie begründet? In der Presse-
mitteilung der Stadt zur Restitution des Tellers 
vom 5. März 2021 wurde auf diese Frage nicht 
weiter eingegangen – die Veröffentlichung er-
klärt die Rückgabe knapp mit der Enteignung 
des Porzellans und der bereits erfolgten Resti-
tution durch den Freistaat Bayern.40 Die städ-
tische Akte zum Vorgang enthält indes weitere 
Einzelheiten über den Ablauf: Demnach bilde-
te ein Bescheid des Landesamts zur Regelung 
offener Vermögensfragen (LARoV) der Landes-
direktion Sachsen die Grundlage für die Rück-
übertragung des Tellers aus dem Hetjens-Muse-
um an die Erb:innen des 1945 enteigneten Carl 
Hermann Graf Vitzthum von Eckstädt, die nach 
Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz 
(ELAG) im Rahmen eines Verwaltungsverfah-
rens erfolgte. 

Begründet wurde dieser Bescheid – neben 
dem fristgerechten Antrag und dem zuerkann-

ten Anspruch der Erb:innen – mit der Darstel-
lung des Entzugskontextes anhand der bereits 
zitierten Quellen. Ferner herangezogen wurden 
die Mitteilung seitens der Landeshauptstadt 
Düsseldorf, dass der dort bewahrte Teller aus 
der „Schlossbergung in Kleinwölkau“ stamme, 
was mit dem Ergebnis der Farbanalyse als be-
legt gilt, sowie die Erklärung der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf zur Bereitschaft, den Teller zu-
rückzuerstatten.41 

Diesem Ergebnis waren seit dem Eingang 
des Auskunftsgesuchs der Familie vonseiten der 
städtischen Provenienzforschungsstelle Recher-
chen vorausgegangen. Dabei war man schnell 
auf den vergleichbar gelagerten Fall des Baye-
rischen Nationalmuseums mit der daraus re-
sultierenden Rückgabe im Dezember 2015 auf-
merksam geworden. Die Begründung für diese 
Rückgabe, basierend auf dem ELAG, hatte Adolf 
Grimm 2016 publiziert.42 Für den weiteren Ab-
lauf in Düsseldorf wurde dieser Fall vorbildhaft, 
da bis dato keine Erfahrungen mit im Kontext 
von SBZ/DDR entzogenem Kulturgut gesam-
melt worden waren. 

Entsprechend erfolgte durch die Provenienz-
forschungsstelle in Düsseldorf zeitnah eine An-
frage43 an das zuständige LARoV der Landesdi-
rektion Sachsen mit Bitte um Hilfestellung, da 
Erfahrung im Umgang mit potenziellem Boden-
reformgut in Düsseldorf bisher fehle. Zu jenem 
Zeitpunkt war die Frage, ob der in Rede stehen-
de Teller tatsächlich aus dem Besitz der Grafen 
Vitzthum von Eckstädt stammt, noch nicht ge-
prüft. Die Behörde erklärte daraufhin gegenüber 
der Stadt, dass sie bei entsprechendem Nachweis 
der fraglichen Provenienz „einen rechtsmittel-
fähigen Rückübertragungsbescheid“ nach dem 
ELAG erlassen werde.44 Einige Monate später er-
kundigte sich das LARoV aktiv nach dem Stand 
der Provenienzprüfung in Düsseldorf.45

Vor diesem Hintergrund wurde der An-
spruch der Erb:innen in Düsseldorf zunächst 
nicht infrage gestellt. Man stieß zu dieser Zeit 
weder auf eine eindeutig formulierte Gesetzes-
auslegung, die eine regional begrenzte Gültig-
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keit der Ansprüche ausschließlich auf „bewegli-
che Güter“ auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 
klarstellte, noch war aus dem Schreiben des LA-
RoV zu ersehen, dass ein Verfahren unter Be-
teiligung der nordrhein-westfälischen Landes-
haupstadt aufgrund ihrer geografischen Lage 
in anderer Form ablaufen werde, als bei Beteili-
gung von Stellen in dem sogenannten  Beitrittsge-
biet  – gemeint sind die östlichen Bundesländer. 

Mehrere Publikationen zur Provenienzfor-
schung verweisen bekanntermaßen auf diese 
regionale Unterscheidung, so der LVR-Bericht 
 Provenienzforschung in NRW  von 2019, der keine  
Handlungsgrundlage für den Umgang mit Bo-
denreformgut in den westlichen Bundesländern 
sieht.46 Carola Thielecke formulierte 2020 im 
Katalog zur LWL/LVR-Wanderausstellung  Die 
Geschichte der Dinge  entsprechend: „Die genann-
ten Gesetze [Entschädigungs- und Ausgleichs-
leistungsgesetzt sowie Gesetz zur Regelung of-
fener Vermögensfragen] sind ausdrücklich 
nur auf Vermögenswerte anwendbar, die sich 
auf dem früheren Gebiet der DDR befinden.“47 
Gilbert Lupfer schrieb 2022: „Die Frage einer 
Restitution stellt sich auf der erwähnten ge-
setzlichen Grundlage des Ausgleichsleistungs-
gesetzes nur für Museen auf dem Boden der 
ehemaligen DDR, für West-Museen hingegen 
besteht, ungeachtet moralischer Aspekte, kei-
nerlei rechtliche Verpflichtung.“48 Zur Restitu-
tion des Vitzthum’schen Tellers aus der Samm-
lung Schneider in Schloss Lustheim führte er 
weiter aus: „So konnte es durchaus verwun-
dern, als sich das Bayerische Nationalmuseum 
in München 2015 dazu entschloss, einen Mei-
ßener Porzellanteller […] aus dem sächsischen 
Schloss Schönwölkau an die Erben der Alteigen-
tümer zu restituieren.“49

In Düsseldorf führten die zitierten Textstel-
len zur regionalen Begrenzung der Anwendbar-

keit des ELAG zu internen Überlegungen und 
zu einem Austausch mit dem DZK in Magde-
burg. Im Zuge dessen kam die Frage auf, ob 
Museen in den Ländern der alten Bundesrepu-
blik in „redlicher Weise an den Vermögenswer-
ten Eigentum erworben“ haben, was einen Aus-
schlussgrund für eine Rückerstattung bedeuten 
würde. In dieser Hinsicht ist der Bescheid je-
doch eindeutig: Das LARoV schloss diese Mög-
lichkeit für das Hetjens, ein Museum der öffent-
lichen Hand, explizit aus, daran änderte auch 
ein „etwaiger redlicher Zwischenerwerb“ durch 
Ernst Schneider nichts.50

Die Entscheidung zur Rückgabe

Parallel zu diesen Erwägungen hatte sich die 
Kulturverwaltung der Landeshauptstadt Düs-
seldorf bereits entschieden, dem Beispiel des 
Freistaats Bayern zu folgen und aus museums-
ethischen Erwägung eine Rückerstattung vor-
zunehmen. Es bestand also der Wunsch, den 
Teller angesichts der 1945 erfolgten Enteig-
nung zurückzugeben, falls sich herausstellen 
würde, dass er zu dem beschlagnahmten Ser-
vice gehört. Zu diesem Zeitpunkt stand die 
Prüfung der Provenienz mittels Farbanalyse 
noch aus. Nachdem die Analyse durchgeführt 
werden konnte und das beschriebene Ergeb-
nis erbracht hatte, sind die noch ausstehenden 
Schritte eingeleitet worden: Das LARoV wur-
de nun – in Erwartung eines offiziellen Rück-
übertragungsbescheids – vonseiten der Stadt 
über das Untersuchungsergebnis sowie die 
Entscheidung, den Teller zurückzugeben, in 
Kenntnis gesetzt. Auch die Erb:innen der Fa-
milie Vitzthum erhielten Nachricht über das 
beschlossene Vorgehen. Die Rückgabe des Tel-
lers erfolgte schließlich auf Grundlage des Be-
scheids als Verwaltungsakt. Ein Beschluss des 
Rats der Landeshauptstadt Düsseldorf, wie er 
für Restitutionen von NS-verfolgungsbedingt 
entzogenem Kulturgut vorgesehen ist, wurde  
nicht herbeigeführt.

Rückübertragungsbescheid, LARoV –  
Landesdirektion Sachsen , © Landeshaupstadt  
Düsseldorf, Foto: Iris Metje
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Berlin/Boston 2022 (Schriften-
reihe der Forschungsstelle  
Provenienzforschung, Kunst- 
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49 Ebd. – Auch ein  FAZ -Artikel 
von Gilbert Lupfer, Mathias 
Deinert und Uwe Hartmann 
sieht die Möglichkeit der  
Rückforderung von bewegli-
chem Kulturgut auf Grund- 
lage des EALG in Abhängig-
keit davon, ob „sich diese 
Stücke nach der Wiederver-
einigung noch in Museen auf 
dem Gebiet der vormaligen 

DDR befanden“. Lupfer, Gil-
bert/Deinert, Mathias u. a.: 
Operation Ausverkauf. In: 
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 23.05.2022, S. 6.

50 Wie Anm. 13: LARoV – Landes- 
direktion Sachsen, Rückgabe- 
bescheid, 20.01.2021, S. 6. – 
Ebenso war es für das Bayeri-
sche Nationalmuseum im Falle 
seiner Rückgabe 2015 erfolgt, 
wie es kürzlich bei Thomas 
Finkenauer und Jan Thiessen 
Erwähnung gefunden hat, vgl. 
Finkenauer, Thomas/Thiessen,  
Jan: Kunstraub für den Sozia-
lismus. Zur rechtlichen Beurtei-
lung von Kulturgutentziehun-
gen in SBZ und DDR, Berlin/
Boston (Provenire; Sonder-
band), S. 22.

Thomas Bauer-Friedrich und Susanna Köller

SBZ- und DDR-Unrecht? 
Zwei Fallbeispiele mit Anfangsverdacht  
aus der Grafischen Sammlung  
des Kunstmuseums Moritzburg Halle (Saale)

Das Führen von Inventarbüchern ist eine wichti-
ge Aufgabe von Sammlungsleiter:innen. Einträ-
ge sollten zeitnah zum entsprechenden Erwer-
bungsvorgang erfolgen, das jeweilige Objekt mit 
seinen Grunddaten eindeutig identifizierend 
beschrieben und die Herkunft verzeichnet wer-
den, um das Besitz- bzw. Eigentumsverhältnis 
zu dokumentieren. So die Theorie. In der Pra-
xis aber sieht es mitunter anders aus.

Fallbeispiel 1  
Japanische Farbholzschnitte  
und Tuschezeichnungen

Die Existenz eines Konvoluts japanischer Tu-
schezeichnungen und Farbholzschnitte war 
den Mitarbeitenden der Grafischen Sammlung 
des Kunstmuseums Moritzburg Halle (Saale) 
zwar bekannt, systematisch wissenschaftlich 
bearbeitet und erforscht wurde es allerdings bis 
zum Jahr 2019 nicht. Das lag wahrscheinlich 
an nicht vorhandener Expertise zu außereuro-
päischer Kunst, denn schon die Identifizierung 
der Künstlersignatur ist nicht einfach. Eine An-
näherung erfolgte immerhin in den 1980er Jah-
ren, als die Blätter nachinventarisiert wurden. 
Zu dieser Zeit konnte bei einigen wenigen Blät-
tern über aufgefundene Sammlungs- bzw. alte 
Museumsstempel1 die Herkunft nachvollzogen 
werden. Bei einem größeren Bestand von 54 
Blättern dagegen war dies zum Zeitpunkt der 
Nachinventarisierung nicht möglich, weshalb 
sie mit dem Eintrag „Übereignung Bodenre-
form?“ verzeichnet wurden. 

Mit Beginn der wissenschaftlichen Er-
schließung und der etwa zeitgleich stattfinden-
den Restaurierung der Blätter ab 20192 konnten 
dann weitere sieben Blätter einem Bodenre-
formgut, nämlich der Sammlung Hans-Hasso 
von Veltheim (1885 –1956), zugewiesen werden. 
Für die restlichen 47 Blätter gab es zunächst kei-
nen Ansatz für weiterführende Recherchen. Erst 
ein interessanter Dokumentenfund des Kolle-
gen Jan Scheunemann, der für die Kulturstiftung 
Sachsen-Anhalt zu dieser Zeit Grundlagenfor-
schung zur Durchführung der Bodenreform in 
der Provinz Sachsen und der diesbezüglichen 
Rolle der Moritzburg betrieb,3 brachte die Pro-
venienzrecherche für weitere 38 bzw. 36 japani-
sche Farbholzschnitte weiter voran. Jan Scheu-
nemann war im Landesarchiv Sachsen-Anhalt 
in Magdeburg auf Schriftstücke gestoßen, die 
eine Beschlagnahme und Übereignung von 
Kunst und Kulturgut aus Privatbesitz dokumen-
tieren. Bei einer kriminalpolizeilichen Untersu-
chung im September 1949 in der Wohnung des 
in Suhl lebenden Handwerkers Julius Lumme 
(Lebensdaten unbekannt) wurde von der Poli-
zei ein Paket mit Kunstwerken entdeckt, das des-
sen Bekannte Hildegard Strauß (1924 – 2017) 
dort untergestellt hatte. Nach Aussagen Lum-
mes sollten diese Objekte nach Frankreich ge-
bracht werden, was einem Unterlaufen des Ver-
bots zur Ausfuhr von Kunst- und Kulturgut aus 
der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) gleich-
kam.4 Bei der Durchsuchung der Wohnung 
von Hildegard Strauß wurden weitere Kunst-
werke entdeckt und ebenfalls sichergestellt.5  
Ihre Befragung durch die Polizei ergab, dass 
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die Werke aus dem Besitz des Malers und Gra-
fikers Herbert Stockmann (1913 – 1947) stam-
men würden und sie diese nach dessen Frei-
tod geerbt habe. Um nicht weiter strafrechtlich 
verfolgt zu werden, erklärte sich Strauß damit 
einverstanden, die Objekte „kostenlos dem Mi-
nisterium für Volksbildung des Landes Sachsen-
Anhalt zur Verfügung zu stellen“6, damit sie als 
Lehrmaterial für die Burg Giebichenstein Kunst-
hochschule Halle verwendet würden. Das Mi-
nisterium, das die Objekte inzwischen von der 
Volkspolizei übernommen hatte, überführte sie 
jedoch nicht an die Kunsthochschule, sondern 
an das Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saa-
le). Die ebenfalls sichergestellten historischen 
Urkunden und Pergamentseiten gingen an die 
Universitäts- und Landesbibliothek.7 

Die Überführung des Konvoluts wurde im 
Inventarbuch der Grafischen Sammlung zwar 
nicht vermerkt, doch fand sich immerhin ein 
Widerhall im Inventarbuch der Sammlung Ma-
lerei, wie dessen 2024 erfolgte Durchsicht zeig-
te. So war die bogenförmige, auf Holz gemalte 
Darstellung des auferstehenden Christus unter 
der Nummer I/369 im Inventarbuch der Gemäl-
de aufgenommen worden und mit dem Her-
kunftshinweis „1952 Übergabe Herbert Stock-
mann, Halle“ versehen. Dieser Eintrag suggeriert 
einer unkundigen Person allerdings, dass Her-
bert Stockmann selbst die Tafel dem Museum 
übergeben habe. Da Stockmann als hallescher 
Maler aber kein Unbekannter war, hätte man 
schon 1952 diese Angabe so nicht schreiben dür-
fen, denn damals war er bereits fünf Jahre tot.  

Blick in die Ausstellung Mimen, Blumen, schöne Frauen. Japanische Farbholzschnitte  
aus der Grafischen Sammlung , Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale), Foto: Marcus-Andreas Mohr 

Dennoch ist der im Inventarbuch verzeichne-
te Eintrag für die Recherchen zur Grafischen 
Sammlung ein wichtiger Hinweis auf die Zu-
sammengehörigkeit dieses Objekts mit den japa- 
nischen Farbholzschnitten und den im Landes-
archiv gefundenen Dokumenten.

Dieses Rechercheergebnis birgt aber zu-
gleich dreierlei Tragisches: Erstens ist eine ex-
akte Zuordnung einzelner Blätter zur Herkunft 
Stockmanns bzw. Strauß’ (aktuell) nicht mög-
lich, da der gesamte Bestand japanischer Farb-
holzschnitte erst in den 1980er Jahren nach-
inventarisiert wurde und zu diesem Zeitpunkt 
die Zusammenhänge zur Beschlagnahme 1949 
im Haus unbekannt waren. Zweitens und drit-
tens verknüpfen sich die Objekte nun mit Le-
ben und Tod Herbert Stockmanns und Hilde-
gard Strauß’. Der in Schönebeck (Elbe) geborene 
Stockmann studierte von 1931 bis 1933 an der 
Kunstgewerbe- und Handwerksschule in Mag- 
deburg unter anderem bei Wilhelm Deffke 
(1887 – 1950), Richard Winckel (1870 – 1941) 
und Franz Fiebiger (1880 – 1932). Für kurze 
Zeit ging er an die Akademie in Prag und be-
suchte die mönchischen Kunstwerkstätten auf 
dem Berg Athos in Griechenland. 1936/37 be-
gegnete er dem Maler Paul Klee (1879 – 1940) 
in Bern. Während des Zweiten Weltkriegs leis-
tete er in der Strafdivision 999 seinen Kriegs-
dienst. Nach seiner Rückkehr 1945 nach Mag-
deburg trat er der SED bei und engagierte sich 
im Kulturbund zur demokratischen Erneuerung 
Deutschlands. Er beteiligte sich an verschiede-
nen Ausstellungen, etwa der  Kunstausstellung 
1946 der Provinz Sachsen , aus der sein Gemälde 
 Magdeburger Dom  (um 1945) für das Kunstmu-
seum Moritzburg Halle (Saale) erworben wurde. 
Im Oktober 1946 trat er an der Burg Giebichen- 
stein Kunsthochschule Halle eine Stelle als Leh-
rer für das Vorsemester an. Dort lernte er die 
Kunststudentin Hildegard Strauß kennen und 
begann eine Liaison mit ihr. Aufgrund verschie-
dener Vorwürfe, die Stockmann nicht entkräf-
ten konnte, nahm er sich am 12. November 1947 
das Leben. 

Zu der in Halle (Saale) geborenen Hilde-
gard Strauß konnte recherchiert werden, dass 
sie vom Sommersemester 1939 bis zum Win-
tersemester 1942 Handweberei an der Burg 
Giebichenstein studierte und dort ihre Gesel-
lenprüfung ablegte. Anschließend verrichtete 
sie ihren Reichsarbeitsdienst und trat die Stelle 
einer Aushilfslehrerin in Lützen an. Mit Beginn 
des Wintersemesters 1945/46 nahm sie erneut 
ein Kunststudium an der Burg Giebichenstein 
in der Fachklasse Bau- und Ofenkeramik (Zei-
chenklasse) bei Gustav Weidanz (1889 – 1970) 
auf, wechselte aber im Juli 1946 bis März 1948 
zur Malerei unter Erwin Hahs (1887 – 1970) und 
Charles Crodel (1894 –1973). Somit erscheint 
plausibel, weshalb sie die bei ihr beschlag-
nahmten Objekte der Lehrmittelsammlung der 
Kunsthochschule zur Verfügung stellen wollte. 

Herbert Stockmann, um 1946 . In: Mimen, Blumen, 
schöne Frauen. Japanische Farbholzschnitte aus der 
Grafischen Sammlung, Ausst.-Kat. Halle (Saale) 2021, 
S. 12, Quelle: Stadtarchiv Halle
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Hildegard Strauß wohnte 1949 in Güntersberge  
im Harz und heiratete in Quedlinburg 1957 Er-
win Günter Paul (1928– ?). Sie verstarb 2017 
93-jährig in Glauchau bei Zwickau, zwei Jah-
re, bevor mit den Recherchen zur Herkunft des 
Konvoluts begonnen wurde.

Anfang 2024 schließlich konnten nach dem 
Fund eines Fotoalbums8 vier der herkunftsoffe-
nen 47 japanischen Farbholzschnitte der Samm-
lung Hans-Hasso von Veltheims zugewiesen und 
an die rechtmäßigen Nachfahr:innen zurückge-
geben werden. An diesem Fall zeigt sich wieder 
einmal, wie langwierig Provenienzforschung ist 
und dass sie zu den dauerhaften, nie abgeschlos-
senen Museumsaufgaben zählt. Gerade im Un-

rechtskontext SBZ/DDR kommt es daher peu à 
peu zu Rückübertragungen aus demselben Mu-
seum an dieselben Anspruchsberechtigten, de-
ren Fälle vom Landesamt zur Regelung offener 
Vermögensfragen mit Sitz in Halle (Saale) seit 
1995 beschieden werden. 

Fallbeispiel 2  
„Mai 1961 Ankauf  
Ministerium für Kultur“

Zu dem im Folgenden vorgestellten Provenienz-
forschungsfall laufen aktuelle Recherchen, die 
nach der Restitutionstagung des Museumsver-

Auf dem Weg zu einer Ausstellung in Berlin , 1946, v. l. n. r.: Hildegard Strauß, Wolfgang Speer, unbekannt,  
Johanna Klitsch (spätere Jura), Herbert Lange. Foto: Privatbesitz

bands Sachsen-Anhalt am 20. März 2024 neu-
en Schwung bekommen haben. Es zeichnet sich 
ein Fall von DDR-Unrecht ab, der hier erstmals 
skizziert werden soll. 

Im Frühjahr 1961 wurden 42 Arbeiten auf 
Papier für die Grafische Sammlung des Kunst-
museums Moritzburg Halle (Saale) erworben. 
Eine solche Erwerbung ist eigentlich nicht un-
gewöhnlich, doch die entsprechenden Einträ-
ge im Inventarbuch sensibilisierten: Bei diesem 
Konvolut handelt es sich fast ausschließlich um 
Grafik des deutschen Expressionismus der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts, darunter sehr 
frühe Drucke der  Brücke -Künstler. Der Erwerb er-
folgte vom Ministerium für Kultur der DDR und 
fand 1961 wenige Monate vor dem Mauerbau 
statt. Die erste Vermutung, dass die Blätter aus 
der Aktion „Entartete Kunst“ über verschlunge-
ne Wege an das Ministerium für Kultur gelangt 
sein könnten, erwies sich schnell als ausge-
schlossen. Auf den Blättern befanden sich keine 
Sammlungsstempel anderer deutscher Museen, 
weder auf den Rückseiten mit blauer Kreide ver-
zeichnete EK-Nummern noch ergab die Daten-
bank der Forschungsstelle „Entartete Kunst“ Tref-
fer zu diesen Blättern. 

In dem Konvolut befindet sich ein Aqua-
rell von Paul Klee aus dem Jahr 1918, das hier 
besonders hervorzuheben ist. Eine Leihanfrage 
aus Mailand im Jahr 2018 warf erneut die Frage 
auf, woher dieses Blatt und dementsprechend 
das gesamte Konvolut stammen. Eine inten-
sive Recherche begann. Für das Klee-Aquarell 
konnten über den  Catalogue raisonné  zunächst 
Zwischenprovenienzen recherchiert werden:9 
So war es über die Berliner Galerie  Der Sturm  
von Herwarth Walden 1919 in den Besitz von 
Urban Kauth (1882 – 1946), Berlin, gelangt. So-
dann verliert sich die Spur des Blatts sofort wie-
der, obwohl zu biografischen Stationen des Ju-
risten recherchiert werden konnte. Kauth ist als 
Zwischenprovenienz für diesen Fall indes nicht 
von größerem Interesse, da er zwischen 1933 
und 1945 zu keiner durch das NS-Regime ver-
folgten Gruppe gehörte.

Dokumente zum Erwerb des gesamten Kon-
voluts konnten dann in den Akten des Zentral-
archivs der Staatlichen Museen zu Berlin recher-
chiert werden. Aus ihnen geht hervor, dass das 
Ministerium für Kultur der DDR ein Konvolut 
von 74 Blättern dem Kupferstichkabinett der 
Staatlichen Museen zu Berlin und dem Kunst-
museum in Halle (Saale) zum Kauf angeboten 
hatte.10 Beide Häuser wählten aus diesem Kon-
volut die jeweils wichtigen und wünschenswer-
ten Blätter aus. In einem weiteren Schreiben 
wurden ferner Hinweise auf die Provenienz ge-
geben. Demnach sollen insgesamt 111 Grafiken 
aus einer „Beschlagnahme P.“ stammen, aus 
der das Ministerium für Kultur die bereits ge-
nannten 74 Blätter dem Kupferstichkabinett zur  

Paul Klee: Artiges Kunststück , 1918, Aquarell,  
Tempera, Feder, Tusche, Bleistift auf Grundierung 
auf Papier auf Karton, 24,3 x 15,8 cm, Kulturstiftung 
Sachsen-Anhalt, Kunstmuseum Moritzburg Halle 
(Saale), Foto: Kulturstiftung Sachsen-Anhalt
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Auswahl zwischen Berlin und Halle (Saale) 
übergeben hatte.11 Aus weiteren Dokumenten-
funden im Zentralarchiv ergaben sich neue 
Anhaltspunkte. So fand die besagte Beschlag-
nahme am innerdeutschen Grenzübergang Ma-
rienborn statt. Die Quellen informierten auch 
über einen im Oktober 1960 erschienenen Ar-
tikel im  Sächsischen Tageblatt , das über den Fall 
berichtet hatte. Aber allein mit der Nennung 
des Eigentümers kamen die Recherchen nicht 
weiter voran. Dies gelang erst, nachdem Jan 
Scheunemann, Mitarbeiter für Provenienzfor-
schung in der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, 
die Leipziger Ausgabe des  Sächsischen Tage-
blatts  nach dem in den Quellen genannten Arti-
kel durchsah.12 Der aufgefundene Pressebeitrag, 
und das ist sehr erstaunlich für die damalige 
Zeit, enthielt detaillierte Informationen, wor-
aus sich zahlreiche weitere Möglichkeiten der 
Nachforschung ergaben, die nun verfolgt wer-
den. Neben der Namensnennung „Hans P.“ wur-
den Hinweise für neue Rechercheansätze gege-
ben: Das Konvolut war demnach ererbt worden 
und neben den grafischen Blättern wurde sei-
nerzeit auch eine Münzsammlung beschlag-
nahmt; ferner fanden sich Angaben zur Ausbil-
dung und zum Beruf von „Hans P.“. Die Fakten 
stellen sich nun so dar: Der in Westdeutschland 
lebende „P.“ hatte ohne Genehmigung der zu-
ständigen Behörden Münzen und Grafiken über 
die innerdeutsche Grenze bei Marienborn brin-
gen wollen, was scheiterte. Die Aufhänger des 
Zeitungsartikels waren aber das Gerichtsurteil 
bzw. letztlich das verhängte Strafmaß von acht 
Monaten Gefängnis nach einem Prozess we-
gen versuchten Vergehens gegen die Handels-
schutzbestimmungen der DDR. Das war zwei-
felsohne eine Mahnung, vor allem gen Westen. 
So heißt es denn auch hämisch am Ende des 
Artikels: „Acht Monate wird nun der ehema- 
lige Kunststudent im Gefängnis Zeit haben, 
über die Worte des Staatsanwaltes nachzuden-
ken, der betonte, daß schon im Hinblick auf 
den von Westdeutschland einseitig gekündig-
ten Vertrag über den innerdeutschen Warenver-

kehr unsere Kontrollorgane strenge Kontrollen 
an den Grenzübergängen vornehmen, zumal 
sich jede unkontrollierte Warenbewegung nach-
teilig für unsere Wirtschaft auswirkt. Gerade für 
Hans P. als Gast unserer Republik hätte es eine 
Selbstverständlichkeit sein müssen, unsere be-
stehenden Gesetze strikt zu beachten.“ 13

Seit Auffinden des Artikels im April 2024 
wird den verschiedenen Hinweisen nachgegan-
gen: den biografischen Daten des Sammlers wie 
auch der Suche nach Dokumenten des Gerichts-
verfahrens und dem Verbleib der restlichen 
grafischen Blätter bzw. der Münzsammlung. 
Denn diese verblieben (bis wann?) beim Minis-
terium für Kultur der DDR. Es ist zu vermuten, 
dass der Fall Spuren in verschiedenen Archiven 
(Bundesarchiv, Stasi-Unterlagen-Archiv, Sächsi-
sches Staatsarchiv) hinterlassen hat, die zu sei-
ner Klärung führen werden. Die genaue Kennt-
nis der näheren Umstände ist notwendig, um 
mit etwaigen Nachkommen in einen Austausch 
zu treten. 

Fazit

Die beiden dargestellten Fälle verweisen auf die 
gegenüber Recherche- und Restitutionsvorgän-
gen gemäß  Entschädigungs- und Ausgleichsleis-
tungsgesetz  (EALG) anders gelagerten sonstigen 
DDR-Unrechtskontexte in ostdeutschen musea-
len Sammlungen. Während Bodenreform- oder 
Schlossbergungsfälle recht einfach zu identifi-
zieren sind, da sie in den Inventaren in der Regel 
als solche vermerkt wurden, braucht es beson-
deres Wissen, Sensibilität und Zeit, alle ander-
weitigen DDR-Unrechtskontexte evaluieren und 
bearbeiten zu können. Analog zum  Erstcheck -
Procedere, das es für NS-verfolgungsbeding-
te Enteignungen und koloniale Kontexte gibt, 
braucht es ein solches Verfahren zwingend auch 
für Erwerbungen zwischen 1945 und 1989/90. 
Mit einem  Erstcheck DDR-Unrecht  sollten alle ver-
dächtigen Erwerbsvorgänge in den Inventaren 
identifiziert werden, damit auf dieser Basis im 

Nachgang gezielt tiefergehende Einzelforschun-
gen angestellt werden können, um Verdachts-
fälle zu erhärten und aufzuklären oder zu fal-
sifizieren. Bei mehreren Zehntausend Objekten 
allein im Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saa-
le) ist dafür eine zeitliche und personelle Dimen-
sion erforderlich, die das Museum nicht aus den 
vorhandenen Kapazitäten stemmen kann. Es 
braucht daher unbedingt ein DZK-gefördertes 
Projekt  Erstcheck DDR-Unrecht jenseits EALG . 

Ein weiterer schwieriger, weil komplexer As-
pekt in diesem Zusammenhang ist die rechtliche 
Bewertung von DDR-Unrechtsbelangen jenseits 
von EALG-Kontexten beim Erwerb von Kunst- 
und Kulturgütern zwischen 1945 und 1989/90. 

Da es für diese potenziell unrechten Erwerbs-
vorgänge keine gesetzlichen Einzelregelungen 
gibt, muss ein jeder Fall straf- oder zivilrecht-
lich geprüft werden, was die Kapazitäten und 
Fähigkeiten vor allem kleinerer Museen weit 
überschreitet. Um von Zufallsfunden und -be-
arbeitungen – wie zuvor beschrieben – wegzu-
kommen, braucht es daher eine breit aufgestellte 
Förder- und Beratungsregelung, um die landes-
weit in die Hunderttausende gehenden unrecht-
mäßigen Erwerbungen in ostdeutschen Samm-
lungen identifizieren, bewerten und abwickeln 
zu können. Hierfür fehlt derzeit jedoch leider 
(noch?) die Akzeptanz und Bereitschaft auf poli-
tischer Seite.

1 Einige Blätter sind mit dem 
Stempel des Sammlers Hans-
Hasso von Veltheim verse- 
hen. Im Zuge der Bodenre- 
form waren Teile seiner Kunst-
sammlung in die Moritzburg 
gelangt und in die Museums-
bestände aufgenommen 
worden. Auf anderen Blättern 
finden sich die halleschen 
Museumsstempel mit Bezeich-
nung der einstigen Inventar-
nummer aus den Erwerbsjah-
ren 1898/99.

2 Vom 1. Mai bis 8. August 2021 
wurde der Bestand der japa- 
nischen Farbholzschnitte in 
der Ausstellung  Mimen, Blu-
men, schöne Frauen. Japa-
nische Farbholzschnitte aus 
der Grafischen Sammlung 
im Kunstmuseum Moritzburg 
Halle (Saale)  präsentiert. Der 
Ausstellungskatalog enthält 
auch einen Aufsatz zur Her-
kunft der Objekte; alle Werke 
sind in einem ausführlichen 
Bestandsverzeichnis doku-
mentiert, vgl.: Philipsen, Chris-
tian/Bauer-Friedrich, Thomas 
in Verbindung mit Köller, Su-
sanna (Hg.): Mimen, Blumen, 
schöne Frauen. Japanische 
Farbholzschnitte aus der  

Grafischen Sammlung, Ausst.-
Kat. Kunstmuseum Moritz- 
burg Halle (Saale), Dresden 
2021.

3 Vgl. Projekt  Die Moritzburg 
in Halle (Saale) als zentrales 
Sammellager für Kunst- und 
Kulturgut, das in der Provinz 
Sachsen durch die sogenannte 
Bodenreform enteignet und 
entzogen wurde , gefördert 
vom Deutschen Zentrum Kul-
turgutverluste, 09/2018 – 01/ 
2022, Projektbeschreibung 
veröffentlicht in der  Proveana –  
Datenbank für Provenienzfor- 
schung des Deutschen Zen-
trums Kulturgutverluste  ist,  
vgl. URL: https://bit.ly/pro-
veana_moritzburg-zentrales-
sammellager [19.09.2024].

4 Vermutlich sah die Polizei in  
der Absicht, die Objekte ins 
Ausland zu verlagern, ein 
Wirtschaftsvergehen gemäß 
dem zwei Jahre zuvor verab-
schiedeten neuen Wirtschafts-
strafrecht in der SBZ. Mit dem 
am 18. Juni 1947 erlassenen 
 Gesetz über die Bestrafung 
von Wirtschaftsvergehen  war 
es möglich, privaten Besitz 
mittels entsprechender Straf-

verfahren zugunsten des Staa-
tes einzuziehen. Vgl. § 2 Abs. 2  
Gesetz über die Bestrafung 
von Wirtschaftsvergehen, 
18.06.1947. In: Gesetzblatt (GBl)  
der Provinz Sachsen-Anhalt, 
Teil I, Nr. 15, 22.07.1947. – Die  
bei großen Schauprozessen  
auf dieser Grundlage verhäng-
ten Strafen sollten ein hohes 
Abschreckungspotenzial in 
der Bevölkerung entfalten. 
Hinsichtlich der Vernehmung 
der damals gerade einmal 
25-jährigen Hildegard Strauß 
ist nicht auszuschließen, dass 
eine entsprechende Drohku- 
lisse aufgebaut wurde.

5 Beschlagnahmt wurden:  
„1 Kruzifix, 1 kleine Tafel (Aufer- 
stehung Jesu), 35 Stck. japani-
sche Holzschnitte, 3 Stck. ja-
panische Holzschnitte in einem 
Bild, 112 Stck. alte Schriftblätter, 
1 Stck. Graphikblatt, 1 Stck. bibl.  
Kunstwerk (Heiligenbild)“. Vgl. 
Landesarchiv Sachsen-Anhalt, 
Abteilung MD, K 10, Nr. 6473-1, 
Bl. 235, Schreiben der Landes- 
behörde der Volkspolizei Sach-
sen-Anhalt in Halle (Saale) an 
das Ministerium für Volksbil-
dung des Landes Sachsen-An- 
halt, 16.08.1950.

https://bit.ly/proveana_moritzburg-zentrales-sammellager
https://bit.ly/proveana_moritzburg-zentrales-sammellager
https://bit.ly/proveana_moritzburg-zentrales-sammellager
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6 Vgl. ebd.

7 Ebd., Bl. 235 verso.

8 Die Autorin dankt John Pala-
tini für die zur Verfügung ge-
stellten Digitalisate eines bis-
lang unbekannten Fotoalbums 
von Hans-Hasso von Veltheim, 
vgl. E-Mail von John Palatini 
an Susanna Köller, 10.02.2024. 

9 Paul-Klee-Stiftung, Kunst-
museum Bern (Hg.): Paul Klee. 
Catalogue raisonné, Bd. 2: 

1913 – 1918, Bern 2000, WVZ-
Nr. 1960.

10 Vorgang in: Staatliche Mu- 
seen zu Berlin – Zentralarchiv 
(SMB-ZA), II A/KK 0046, 
Bl. 3 – 5, 123 – 130, 132.

11 SMB-ZA, II A/KK 0046, Bl. 132, 
Schreiben von Dr. Werner 
Timm (Kustos Kupferstich- 
kabinett Berlin) an Herrn 
Schoder, Ministerium für Kul-
tur, 6.03.1961.

12 Die Recherchen der Autorin 
in der Dresdner Ausgabe der 
Zeitung waren ohne Ergebnis-
se geblieben.

13 Vgl.: Rust, (Vorname unbe-
kannt): Wertvolle Grafiken im 
Kofferraum versteckt. West-
deutscher Besucher wollte 
Erbschaft über die Grenze 
schmuggeln, in: Sächsisches 
Tageblatt, Bezirk Leipzig, 
14.10.1960.
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Christiane Grathwohl-Scheffel M. A.  studierte Kunstgeschichte, Archäologie  
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seales Sammeln und Siedlerkolonialismus – die ethnografische Namibia-Samm-
lung am Übersee-Museum Bremen . Im ersten Halbjahr 2023 führte er das  Erst-
check -Projekt zu Sammlungen aus kolonialen Kontexten in Sachsen-Anhalt  
in den Museen in Halberstadt, Wolmirstedt und Aschersleben durch.
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todin tätig und kuratierte zahlreiche Ausstellungen. Von 2020 bis 2022 führte  
sie im MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln ein Provenienzforschungs- 
projekt durch. Seit 2022 leitet sie die Stabsstelle Provenienzforschung am 
Dezernat für Kultur und Integration der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Dr. Annette Müller-Spreitz  studierte Kunstgeschichte, Germanistik, Kommu- 
nikations- und Medienwissenschaft an der Universität Leipzig. Sie war für 
die Kunstsammlung zur Leipziger Schule der Sparkasse Leipzig, für die Kunst- 
sammlung der Wismut GmbH in Chemnitz und für das Zeitgeschichtliche 
Forum Leipzig tätig. 2016 promovierte sie im Fach Kunstgeschichte zu Bild- 
titeln, insbesondere bei Wolfgang Mattheuer. Seit 2019 hat sie die Koordi- 
nierungsstelle Provenienzforschung beim Museumsverband Sachsen-An- 
halt e. V. inne.

Dr. Bernd Röder  studierte Kunstgeschichte, Mittelalterliche sowie Neuere und 
Neueste Geschichte an der Universität Trier und promovierte im Fach Kunstge-
schichte mit einer Dissertation zur Turm- und Fassadengestaltung der franzö-
sischen Kathedralgotik ( Türme und Fassaden von Laon bis Reims ). Mehrere  
Jahre freiberuflich tätig war er für das Luxemburger Nationalmuseum. Seit 
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mentation und -pflege, den Ausbau der Sammlungen sowie das Vorbereiten 
von Ausstellungen.
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tur Museologie an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. 
Es folgte ein Aufbaustudium in den Fächern Neueste Geschichte und Zeitge-
schichte an der Universität Rostock sowie der McGill University Montreal mit  
anschließender Promotion an der Universität Rostock. Er war Mitarbeiter der 
Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt sowie danach des Landesamts  
für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Seit 2018 arbeitet er bei 
der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Dort ist er seit 2022 im Referat Forschung 
und Publikationen unter anderem zuständig für die Rückgabe entzogener 
Vermögenswerte.

Luisa Töpel M. A.  studierte Museologie an der Hochschule für Technik, Wirt- 
schaft und Kultur Leipzig. Berufsbegleitend folgte ein Studium Kulturma- 
nagement und Kulturtourismus an der Europa-Universität Viadrina Frank- 
furt (Oder). Von 2011 bis 2023 leitete sie das Städtische Museum Aschers-
leben, das Stadtarchiv und das Kriminalpanoptikum. Seit 2023 ist sie Geschäfts- 
führerin des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt e. V.

Prof. Dr. Matthias Weller, Mag. rer. publ., MAE  studierte Rechtswissenschaf-
ten an den Universitäten Heidelberg und Cambridge/Großbritannien. Er 
schloss das zweite Staatsexamen sowie ein Studium der Verwaltungswissen- 
schaften in Speyer ab. Dann war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am  
Institut für internationales und ausländisches Privat- und Wirtschaftsrecht  
an der Universität Heidelberg, als Rechtsanwalt in einer Anwaltskanzlei in 
Frankfurt am Main sowie als Joseph Story Research Fellow an der Harvard 
Law School, Cambridge/USA, tätig. Zwischen 2008 und 2009 arbeitete er als  
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesgerichtshof. Auf seine Habilitation  
2011 folgte ein Ruf auf den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Zivilprozess-
recht und Internationales Privatrecht an der EBS Law School in Wiesbaden. 
Dort war er zudem Prodekan, Akademischer Direktor für den  EBS Law Term   
sowie Gründer der Forschungsstelle  Transnational Commercial Dispute Resolu-
tion . Seit 2018 ist er Inhaber der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Pro-
fessur für Bürgerliches Recht, Kunst- und Kulturgutschutzrecht sowie Direktor  
des Instituts für deutsches und internationales Zivilverfahrensrecht an der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und Gründungsmitglied  
des Bonner Zentrums für Versöhnungsforschung. Das 2019 begonnene rechts- 
vergleichende Forschungsprojekt  Restatement of Restitution Rules for Nazi- 
Confiscated Art  schließt er 2024 ab.
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